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Ausbau LED-Beleuchtung Radweg Schnellenberger Weg
Fledermauserfassung und artenschutzfachliche Stellungnahme

8 Verkehrsberuhigung Ostlandstral3e
- Errichtung von zwei Fahrbahneinengungen

9 Abflachung der Rampe von der L 216 zum Wendehammer ,Am Lerchenberg®“ in Rep-
penstedt

10  Ausbau Radweg Dachtmissen
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SITZUNGSVORLAGE R/X/237
Beratungsfolge Sitzungstermin TOP Offentlich
Bau-, Umwelt-, Mobilitdts- und Planungsausschuss 28.10.2025 8 ja

Ausbau LED-Beleuchtung Radweg Schnellenberger Weg
Fledermauserfassung und artenschutzfachliche Stellungnahme

Sachverhalt:
Auf die Sitzungsvorlage R/X/141 wird verwiesen.

Die Gemeinde Reppenstedt plant zur Verbesserung der bestehenden Radverkehrsverbindungen in
Richtung Liineburg die Beleuchtung der Radwege Silzweg und Schnellenberger Weg auf ca. 2 km
Lange. Die Planung ist nur rechtsgiiltig und damit vollzugsfahig, wenn der Verwirklichung keine dau-
erhaften und nicht ausraumbaren artenschutzrechtlichen Hindernisse entgegenstehen.

Als Grundlage fiir eine artenschutzrechtliche Beurteilung erfolgten 2024 Bestandserfassungen der
besonders planungsrelevanten Artengruppe der Fledermause.

Es wurden elf Fledermausarten nachgewiesen. Die Arten Braunes Langohr, Kleiner Abendsegler,
Breitfligel-, Micken-, Rauhaut- und Zwergfledermaus haben im Untersuchungsgebiet Balzreviere. Al-
le elf Arten nutzen das Untersuchungsgebiet als Flugstralle. Zahlreiche Kontakte mit lichtempfindli-
chen Arten der Myotis-Gruppe (u.a. Fransen-, Teich- und Wasserfledermaus) und des Braunen
Langohrs zeigen die herausragende Bedeutung des Untersuchungsgebietes als Dunkelkorridor fiir
die Jagd dieser Arten.

Die Untersuchungen ergaben Verdacht auf ein Balzquartier der Breitflugelfledermaus im Untersu-
chungsgebiet. Im Umfeld des Untersuchungsgebietes besteht Verdacht auf Wochenstuben von
Braunem Langohr, Breitfligelfledermaus, Kleinem Abendsegler und Zwergfledermaus.

Durch die geplante Radwegebeleuchtung ist mit einer Entwertung von Flugwegen und Jagdgebieten
lichtempfindlicher Fledermausarten zu rechnen. Fir Arten aus der Gattung Myotis, die im nahegele-
genen Luneburger Kalkberg ein Uberregional bedeutsames Winterquartier besitzen, kénnen erhebli-
che Stérungen nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG, die sich auf den Erhaltungszustand ihrer lokalen
Populationen auswirken, nicht ausgeschlossen werden.

Ebenfalls kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Entwertung von fir das Winterquartier essen-
ziellen Flugstral3en und Jagdgebieten zu einer indirekten Beschadigung der Fortpflanzungs- und Ru-
hestatte nach § 44 Abs. 1 Nr. 3i.V.m. Abs. 5 BNatSchG fihrt.

Die dkologischen Voraussetzungen fir eine Ausnahme von den artenschutzrechtlichen Verboten
nach § 45 Abs. 7 BNatSchG liegen nicht vor.

Um ein Eintreten der artenschutzrechtlichen Verbote zu vermeiden, waren sehr strikte Planungsvor-
gaben umzusetzen, die die Beleuchtung auf ein kaum realisierbares Minimum reduzieren mussten.

Sie mlssten durch eine detaillierte Beleuchtungsplanung nachgewiesen und mit der Unteren Natur-
schutzbehdérde abgestimmt werden.

Seitens der Planungsgruppe Marienau wird die Umsetzung einer Beleuchtung aus artenschutzrecht-
lichen Grunden fur nicht vertretbar gehalten. Das Problem ist u.a. die Bedeutung des Gebietes flr
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das Winterquartier im Lineburger Kalkberg, welches gerade (2024/25) auf seine Grofle untersucht
wird. Diese Fledermause sind gerade im Frihjahr und Herbst ab der Dammerung am geplanten
Radweg zur Jagd unterwegs - also in der Zeit, die fir die Schulwegbeleuchtung besonders relevant
ist. Aber auch das Vorkommen des lichtempfindlichen Braunen Langohrs mit einem Quartier im Sid-
osten (Karte 2) wird als Planungshindernis gesehen.

Fir eine Ausnahmeprifung miussten zwingende Griinde des Uberwiegenden 6ffentlichen Interesses
dargelegt werden und eine intensive Absprache mit der UNB erfolgen. Theoretisch wéare eine boden-
nahe, bedarfsgesteuerte Beleuchtung denkbar. Wahrscheinlich ware auch ein Monitoring des Ein-
flusses der Beleuchtung auf die Fledermause notwendig und im Zweifelsfall eine weitere Abschal-
tung. Die Planungen der Weiterfihrung auf dem Liineburger Stadtgebiet sollte mitbetrachtet werden,
da einerseits wahrscheinlich auch dort die Fledermause unterwegs sind und andererseits der ,Dun-
kelraum® durch den dortigen Wald noch starker ist.

Als Planungsalternative wird eine durchgéangige Wegemarkierung mit Reflektorstreifen empfohlen.

Beschlussempfehlung:
Die Fledermauserfassung und artenschutzrechtliche Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Anlage(n):

e Fledermauserfassung und artenschutzrechtliche Stellungnahme
e Karte 1: Ergebnisse der drei Detektorbegehungen und Horchboxstandorte
e Karte 2: Bewertung - Uberschreitung von Schwellenwerten und Quartiere

Seite 2 von 2



I =thiats
Planungsgemeinschaft Marienau

Naturschutz & Landschaftsplanung

Radwegebeleuchtung zwischen Reppenstedt und Oedeme
(Gemeinde Reppenstedt, Landkreis Lineburg)

Fledermauserfassung und artenschutzfachliche Stellungnahme

Stand: 26.11.2024

Auftraggeber Verfasser

Gemeinde Reppenstedt Planungsgemeinschaft Marienau
Dachtmisser StraRe 1 Am Hafen 12

21389 Reppenstedt 21354 Bleckede

Tel.:  05852-390 55 40
Fax:  05852-390 55 41
info@pgm-landschaftsplanung.de
www.pgm-landschaftsplanung.de

Bearbeiter:
Dipl. Geogr. Jochen Kéhnlein
Dipl. Geogr. Klaus Koerth






Radwegebeleuchtung Reppenstedt-Oedeme

Planungsgemeinschaft

Artenschutzfachliche Stellungnahme Marienau
INHALTSVERZEICHNIS SEITE
1 ANLASS UND AUFGABE 5
2 UNTERSUCHUNGSGEBIET 6
3 RECHTLICHE GRUNDLAGEN 7
4 MATERIAL UND METHODEN 9
4.1 Erfassung der Fledermausfauna 9
4.2  Artenschutzrechtliche Bewertung 11
5 ERFASSUNG DER FLEDERMAUSFAUNA 14
5.1 Ergebnisse 14
5.2 Bewertung 24
6 BETROFFENHEITSANALYSE 30
7 PRUFUNG ARTENSCHUTZRECHTLICHER VERBOTE 31
8 AUSNAHMEPRUFUNG NACH § 45 ABS. 7 BNATSCHG 37
9 ZUSAMMENFASSUNG 39
10 QUELLEN 40



Radwegebeleuchtung Reppenstedt-Oedeme Planungsgemeinschaft

Artenschutzfachliche Stellungnahme Marienau
TABELLENVERZEICHNIS SEITE
Tabelle 1: Termine der Fledermauserfassung 10
Tabelle 2: Begriffsbestimmungen der Nutzung durch Fledermause 11
Tabelle 3: Artspezifische Schwellenwerte zur Bewertung der Bedeutung von Jagdgebieten 12
Tabelle 4: Bewertung der Bedeutung von Flugrouten fur Arten der Gattungen Pipistrellus und
Eptesicus 12
Tabelle 5: Bewertung der Bedeutung von Flugrouten fir Arten der Gattungen Myotis und Plecotus
13
Tabelle 6: Fledermausarten des Untersuchungsgebietes 15
Tabelle 7: Fledermausarten am Horchbox-Standort 1 (TG Sulzweg) 16
Tabelle 8: Fledermausarten am Horchbox-Standort 2 (TG Schnellenberger Weg) 17
Tabelle 9: Fledermausarten am Horchbox-Standort 3 (TG ,Auf der HOhe West") 18
Tabelle 10: Fledermausarten am Horchbox-Standort 4 (TG ,Auf der Hohe Ost*) 19
Tabelle 11: Bewertung von Jagdgebieten, Horchbox-Standort 1 24
Tabelle 12: Bewertung der Bedeutung von Flugrouten, Horchbox-Standort 1 25
Tabelle 13: Bewertung von Jagdgebieten, Horchbox-Standort 2 25
Tabelle 14: Bewertung der Bedeutung von Flugrouten, Horchbox-Standort 2 26
Tabelle 15: Bewertung von Jagdgebieten, Horchbox-Standort 3 26
Tabelle 16: Bewertung der Bedeutung von Flugrouten, Horchbox-Standort 3 27
Tabelle 17: Bewertung von Jagdgebieten, Horchbox-Standort 4 27
Tabelle 18: Bewertung der Bedeutung von Flugrouten, Horchbox-Standort 4 28
Tabelle 19: Erhaltungszustand, Populationsgrof3en und Erhaltungsziele der durch die Planung
betroffenen Fledermausarten nach NLWKN (2009/2010) 37
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
Abbildung 1: Untersuchungsgebiet 6
Abbildung 2: Standort Horchbox 1, TG Sulzweg 16
Abbildung 3: Standort Horchbox 2, TG Schnellenberger Weg 17
Abbildung 4: Standort Horchbox 3, TG ,Auf der Héhe West" 18
Abbildung 5: Standort Horchbox 4, TG ,Auf der Hohe Ost" 19

ANHANG

Karte 1: Ergebnisse Detektorbegehungen und Horchboxstandorte

Karte 2: Bewertung: Uberschreitung von Schwellenwerten und Quartiere



Radwegebeleuchtung Reppenstedt-Oedeme Planungsgemeinschaft
Artenschutzfachliche Stellungnahme Marienau

1 ANLASS UND AUFGABE

Die Gemeinde Reppenstedt plant zur Verbesserung der bestehenden Radverkehrsverbindungen in
Richtung Luneburg die Beleuchtung der Radwege Stilzweg und Schnellenberger Weg auf ca. 2 km
Lange. Im Verfahren sind unter anderem die Belange des besonderen Artenschutzes nach § 44 ff
BNatSchG zu bericksichtigen.

Durch die geplante Beleuchtung kann es zu Beeintrachtigungen von Flederm&dusen kommen. So
koénnten im Wirkungsbereich des geplanten Vorhabens Fledermausquartiere, Jagdgebiete und Flug-
routen entwertet werden. Dies kann unter Umstanden auch ein landesweit bedeutsames Winter-
quartier im 1,3 km 06stlich gelegenen Liineburger Kalkberg sowie die Fledermausbestande des be-
nachbarten FFH-Gebiets ,limenau mit Nebenbachen* betreffen.

Um die Belange des besonderen Artenschutzes nach § 44 ff BNatSchG im Planverfahren zu be-
ricksichtigen, wurde fur die Artengruppe der Fledermause ein Artenschutzfachbeitrag auf Basis ei-
ner Kartierung in Auftrag gegeben.

Im vorliegenden Gutachten wird fiir die nachgewiesenen Fledermausarten geprift, ob durch die Um-
setzung der Planung artenschutzrechtliche Verbotstatbestéande eintreten kénnen. Ggf. werden Vor-
schlage fur Vermeidungs- oder AusgleichsmalRnahmen benannt. Erforderlichenfalls erfolgt auch
eine Priufung, ob die 6kologischen Voraussetzungen fir eine Ausnahme von den artenschutzrechtli-
chen Verboten vorliegen.
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2 UNTERSUCHUNGSGEBIET

Das Untersuchungsgebiet befindet sich sidlich bzw. stidéstlich der Gemeinde Reppenstedt. Es um-
fasst den fur die Beleuchtung vorgesehenen Eingriffsbereich auf einer Gesamtlange von ca. 2 km
entlang zweier existierender Radwege am Sulzweg sowie parallel der StraRe Schnellenberger Weg
/ Auf der Hohe inklusive eines beidseitigen 100 m breiten Streifens. Es wurde in vier Teilgebiete
(TG) gegliedert (Abbildung 1):

Sulzweg (TG 1): Zwischen Kreisel der L 216 am 6stlichen Ortsausgang von Reppenstedt
und Beginn der Bebauung in Liineburg. Parallel zu einer nérdlich liegenden Baumhecke ver-
lAuft der Radweg durch die offene Agrarlandschaft ohne weitere Strukturen. Im Sidwesten
entsteht ein neues Baugebiet am Ortsrand von Reppenstedt.

Schnellenberger Weg (TG 2): Zwischen dem Ortsrand von Reppenstedt im Norden mit einer
eingewachsenen Einfamilienhausbebauung und der Kurve im Stden liegt der Radweg west-
lich von einer Eichenallee. Beidseitig befindet sich die offene, strukturarme Agrarlandschaft.

Auf der Hohe West (TG 3): Von der Kurve siudlich der Eichenallee verlauft der Radweg zwi-
schen der Stral3e Auf der Hohe und dem sidlich gelegenen Waldrand sowie einer Ackerfla-
che des Gutes Schnellenberg in dstliche Richtung.

Auf der Hohe Ost (TG 4): Im 6stlichen Kurvenbereich kreuzt die Stral3e Auf der Hhe die
Schnellenberger Allee, die das Gut Schnellenberg mit dem Stadtrand von Lineburg-Oedeme
verbindet. Im Norden liegen strukturarme Ackerflachen, Stdwestlich befinden sich Laub- und
Mischwaldbestande.
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3 RECHTLICHE GRUNDLAGEN

Die Planung ist nur rechtsgultig und damit vollzugsfahig, wenn ihrer Realisierung keine dauerhaften
und nicht ausraumbaren, artenschutzrechtlichen Hindernisse entgegenstehen. Belange des Arten-
schutzes sind daher bereits auf der Ebene der Planaufstellung zu berticksichtigen. Folgende gesetz-
liche Regelungen sind maf3geblich:

Far die Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie! und européische Vogelarten? gelten die ar-
tenschutzrechtlichen Zugriffsverbote (8§ 44 Abs. 1 BNatSchG)

= der T6tung, Verletzung, bzw. Zerstérung oder Beschadigung von Individuen und ihren Ent-
wicklungsstadien (Nr. 1),

= der erheblichen Stérung, wenn sich dadurch der Erhaltungszustand der lokalen Population
einer Art verschlechtert (Nr. 2) und

= der Zerstérung, Beschadigung oder Entnahme der Fortpflanzungs- und Ruhestatten (Nr. 3).

Fur wildlebende Pflanzen der besonders geschutzten Arten oder ihre Entwicklungsformen gilt au-
Rerdem das Verbot,

= sie aus der Natur zu entnehmen oder sie oder ihre Standorte zu beschadigen oder zu zersto-
ren (Nr. 4).

Das Verbot der Tétung oder Verletzung bezieht sich auf das betroffene Individuum. Das Verbot der
Zerstorung oder Beschadigung der Fortpflanzungs- und Ruhestatten betrifft die jeweils betroffenen
Lebensstatten, wobei alle fir den Erfolg der Reproduktion essenziellen Habitate mit einbezogen
werden (funktionaler Ansatz bei der Definition der Fortpflanzungsstétte). Demgegendiber ist die lo-
kale Population, auf die sich das Stérungsverbot bezieht, gesetzlich nicht eindeutig definiert. Eine
Abgrenzung ist in der Praxis nur ausnahmsweise moglich. Bei manchen Artenvorkommen lasst sich
die lokale Population gut definieren oder in Form von Dichtezentren raumlich eingrenzen (z.B. Am-
phibiengewéasser, Fledermauswochenstuben oder -winterquartiere, Kranichrastplatz). Bei Arten mit
groRen Raumansprichen (z.B. Schwarzstorch, Luchs) sind die betroffenen Individuen als lokale Po-
pulation zu betrachten, bei flachenhaft vorkommenden Arten (z.B. haufige Singvogelarten) kdnnen
die Vorkommen innerhalb einer naturrdumlichen Einheit oder ersatzweise auch innerhalb von Ver-
waltungsgrenzen als lokale Population definiert werden (LANA 2010).

In einem Urteil vom 4. Mérz 2021 zu Abholzungen in einem schwedischen Waldgebiet (Rs. C-
473/19 u. 474/19, Foreningen Skydda Skogen) hat der Europaische Gerichtshof (EUGH) jedoch
festgestellt, dass das Verbot der Stérung nach Artikel 12 der FFH-Richtlinie nicht nur dann greift,
wenn sich der Erhaltungszustand der Arten durch eine Mal3nhahme verschlechtert. Diese Aussage
stellt die Rechtsgultigkeit von 8 44 Abs 1 Nr. 2 BNatSchG in Frage, wonach eine Stérung nur dann

! FFH-Richtlinie: Richtlinie zur Erhaltung der nattirlichen Lebensrdume sowie wildlebenden Tiere und
Pflanzen (92/43/EWG DES RATES); EU-Vogelschutzrichtlinie: Richtlinie 79/409/EG der Kommission vom
2. April 1979 uber die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten

2 Alle européischen Vogelarten sind beziiglich artenschutzrechtlicher Verbote des § 44 BNatSchG den streng
geschiitzten Arten gleichgestellt. Uberdies fallen alle wildlebenden Vogelarten unter die Schutzvorschriften der
EU-Vogelschutzrichtlinie
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als erheblich eingestuft wird, wenn sie sich negativ auf den Erhaltungszustand der lokalen Popula-
tion einer betroffenen Art auswirkt. In der Praxis der artenschutzfachlichen Bewertung fir Arten nach
Anhang IV der FFH-Richtlinie bedeutet dies: Es besteht eine hdhere Rechtssicherheit, wenn bei der
Prifung des Stérungsverbots nicht Bezug auf die lokale Population vorgenommen wird, sondern
stattdessen die Storung der jeweils betroffenen Individuen beurteilt wird.

Gemal § 44 Abs. 5 BNatSchG liegt fir nach 8§ 15 Absatz 1 unvermeidbare Beeintrachtigungen
durch Eingriffe in Natur und Landschaft, die nach § 17 Abs. 1 oder 3 BNatSchG zugelassen oder
von einer Behorde durchgefiihrt werden, sowie fir Vorhaben im Sinne des § 18 Absatz 2 (1)
BNatSchG ein VerstolR gegen das Totungs- und Verletzungsverbot (Nr.1) nicht vor, wenn sich das
Totungs- und Verletzungsrisiko nicht signifikant erhéht und diese Beeintrachtigung auch bei Anwen-
dung der gebotenen, fachlich anerkannten SchutzmalRnahmen nicht vermieden werden kann.

AulRerdem liegt kein Verbot der Zerstérung oder Beschadigung von Lebensstatten (Nr. 3) vor, wenn
die 6kologische Funktion der vom Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhe-
statten im raumlichen Zusammenhang weiterhin erfullt wird.

Soweit erforderlich, kbnnen auch vorgezogene Ausgleichsmaflinahmen, auch CEF-Malinahmen ge-
nannt (CEF=continuous ecological functionality-measures), festgesetzt werden. Ein ,f&umlicher Zu-
sammenhang* ist fur Flachen gegeben, die in enger Beziehung zur betroffenen Lebensstatte stehen
und innerhalb der Aktionsradien der betroffenen Arten liegen (vgl. TRAUTNER 2020, LANA 2010).

Fur alle Gbrigen besonders geschitzten Arten, die in der Bundesartenschutzverordnung oder der
EU-Artenschutzverordnung (Verordnung (EG) Nr. 338/97) gefuhrt sind, haben die Zugriffsverbote
keine Geltung, wenn sie bei Vorhaben in Gebieten mit Bebauungsplanen, im Innenbereich, im Zuge
von Planaufstellungen, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches (BauGB) zulassig sind oder
bei zulassigen Eingriffen auftreten (8 44 Abs. 5 BNatSchG). Die Habitatanspriiche dieser Arten sind
dennoch zu berlcksichtigen. Im Gegensatz zu den artenschutzrechtlich erforderlichen Mal3nahmen
fur die europaischen Vogelarten sowie die Arten aus Anhang IV der FFH-Richtlinie kdnnen die Be-
lange dieser Arten im Rahmen der Genehmigung gegen andere Belange abgewogen werden.

Im Einzelfall ist eine Ausnahme von den Verboten des § 44 Abs. 1 BNatSchG aus zwingenden
Griunden des Uberwiegenden &ffentlichen Interesses einschliel3lich solcher sozialer oder wirtschaftli-
cher Art zuldssig. Als Voraussetzung hierfiir muss allerdings gewahrleistet sein, dass zumutbare Al-
ternativen nicht gegeben sind und sich der Erhaltungszustand der Population einer Art nicht ver-
schlechtert. Auch darf Artikel 16 Abs. 1 der FFH-Richtlinie hierzu keine weitergehenden Anforderun-
gen enthalten (8 45 Abs. 7 BNatSchG).

Die Sicherung des Erhaltungszustandes der betroffenen Art im Rahmen einer Ausnahmegenehmi-
gung wird in der Regel mit der Durchfuihrung von Maflinahmen nachgewiesen, die so konzipiert sind,
dass sie die betroffenen Funktionen vollumfénglich tibernehmen. Die beschriebenen Malinahmen
werden als MalRnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes (FCS-Mafinahmen, FCS = fa-
vourable conservation status = ginstiger Erhaltungszustand) bezeichnet.
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4 MATERIAL UND METHODEN

4.1 Erfassung der Fledermausfauna

Am 3. Mai 2024 erfolgte eine gezielte Uberpriifung des Geholzbestands auf potenzielle Fledermaus-
quartiere. Baumhohlen bis 5 m H6he wurden mittels einer Endoskopkamera untersucht.

Von Mai bis September 2024 wurden drei Detektorbegehungen durchgefiihrt. Ein Begehungstermin
wurde zur Schwarmphase in den frihen Morgenstunden durchgefiihrt, die weiteren erfolgten jeweils
in der ersten Nachthalfte. Dabei kamen die Detektoren Elekon BATLOGGER M und Petterson D
240x zum Einsatz. Die Erfassungsdaten wurden hinsichtlich des Artenspektrums sowie der Nutzung
des Plangebietes als Quartier, Jagdgebiet und Flugweg ausgewertet. Soweit moglich erfolgte die
Artbestimmung direkt vor Ort.

Weiterhin wurden von Mai bis Oktober 2024 an sechs Terminen an jeweils zwei aufeinander folgen-
den Nachten vier Horchboxen vom Typ Elekon BATLOGGER A ausgebracht. Dabei handelt es sich
um Fledermausdetektoren zur stationaren Daueraufzeichnung von Fledermausrufen. Die Aufnah-
men wurden danach softwaregestiitzt, spektrografisch hinsichtlich Artenzusammensetzung, Haufig-
keit, Verhalten und zeitlicher Verteilung der Rufe ausgewertet, um zusatzliche Informationen zu den
raumlich-zeitlichen Aktivitdtsmustern der Arten zu erhalten. Die Horchboxen wurden jeweils einem
Teilgebiet zugeordnet.

Die Fledermausrufe wurden auf3erdem mittels der Software Elekon BatExplorer spektrografisch aus-
gewertet. Zur Artidentifizierung wurden die Literaturangaben von SKIBA (2009), PFALZER (2002), Ba-
RATAUD (2015) sowie LFU (2020, 2022) hinzugezogen. Einige Rufkontakte aus der Gattung Pipistrel-
lus, mehrere Rufsequenzen der Gattung Nyctalus sowie zahlreiche Rufsequenzen aus der Gattung
Myotis konnten dennoch nicht sicher einer Art zugeordnet werden. Dies liegt vor allem an weiten
Ubergangsbereichen der Frequenzen bestimmter Rufe verschiedener Arten. AuRerdem sind in der
Umgebung des Untersuchungsgebietes, insbesondere dem Kalkberg in Lineburg, Vorkommen
zahlreicher, auch seltener Arten der Gattung Myotis bekannt, was die Arteingrenzung erschwert. FUr
den weit Uberwiegenden Teil der Rufe erfolgte jedoch eine genaue Zuordnung. Somit erméglichen
die Ergebnisse eine aussagekraftige Darstellung von Artenspektrum, Quartiervorkommen sowie In-
tensitat der Nutzung des Gebietes als Flugstrecke und Jagdgebiet durch die verschiedenen Fleder-
mausarten.

Tabelle 1 gibt einen Uberblick tiber die Erfassungstermine.
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Tabelle 1: Termine der Fledermauserfassung

Untersuchungs- Untersuchungs- |Datum Uhrzeit Wetter
methode schwerpunkt Temperatur |Windrichtung/- | Bewdlkung*/
starke Niederschlag
Quartiersuche Geeignete Quar- |03.05.2024 | 08:20-11:30 20°C S, 2 bt 0/8, k.N.
tiere, Spuren
Detektorbegehung Quartierausflug, {20.05.2024 | 21:00 - 00:20 17°C 0, 2 bit 5/8, k.N.
Quartiereinflug,
Schwarmen,
Jagd, Flugwege
Horchboxuntersuchung |Jagd, Flugwege |20.05.2024 |21:.00-05:30 | 25-17°C NO, 3 bft k.N.
+
21.05.2024
Horchboxuntersuchung |Jagd, Flugwege 19.06.2024 |21:30-05:20 | 21-10°C NO,1-2bft |kN.
+
20.06.2024
Horchboxuntersuchung |Jagd, Flugwege {09.07.2024 | 21:30-05:20 | 26-18°C NW, 1-2bft |2. Nacht:
+ 23-01 Uhr
10.07.2024 Regen, ab 4 Uhr
Nieselregen
Detektorbegehung Quartiereinflug, 11.07.2024 | 01:00 - 05:00 19°C W, 1 bft 8/8, ab 4 Uhr
Schwérmen, Nieselregen
Jagd, Flugwege
Horchboxuntersuchung |Jagd, Flugwege |26.08.2024 | 20:00-06:30 | 26-18°C SO,1-2bft [k.N.
+
27.08.2024
Detektorbegehung Quartierausflug, {07.09.2024 | 20:00 - 23:30 24°C SW, 1-2bft  |4/8, k.N.
Schwéarmen,
Jagd, Flugwege
Horchboxuntersuchung |Jagd, Flugwege 17.09.2024 |19:00-07:00 | 27-15°C NO,1-3bft |kN.
+
18.09.2024
Horchboxuntersuchung |Jagd, Flugwege 03.10.2024 |18:30-07:50 | 15-4°C NW, 1-2bft |kN.
+
04.10.2024

*Angabe der Wolkenbedeckung in 1/8-Klassen (0/8 = wolkenlos, 8/8 = vollstéandig bedeckt)

Fur die Auswertung der Beobachtungen werden die in Tabelle 2 dargestellten Begriffsdefinitionen

verwendet.
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Tabelle 2: Begriffsbestimmungen der Nutzung durch Flederméause

Begriff Definition
Winterquartier (W) Zur Uberwinterung von September bis April (vor allem von Oktober bis Marz) genutzte Quartiere
Wochenstube (Wo) Zur Geburt und Jungenaufzucht (von Mai bis Juli) iberwiegend von Weibchen genutzte Quartiere

Sommer- oder Zwi-
schenquartier (S)

AuRerhalb der Wochenstuben- und Uberwinterungszeit genutzte Quartiere sowie von Mannchen zur
Wochenstubenzeit aufgesuchte, gesonderte Quartiere

Balzquartier/
Paarungsquartier (B)

Quartiere, zu denen die Mannchen in der spatsommerlichen/herbstlichen Balzzeit die Weibchen mit
Balz- bzw. Sozialrufen zur Paarung locken

Balzrevier Im Spétsommer von M&nnchen durch Balzrufe gekennzeichnete Gebiete im ndheren Umfeld ihrer
Paarungsquartiere

Jagdgebiet (J) Zur Nahrungssuche aufgesuchtes Gebiet

Flugweg/ Auf Transfer- und Streckenfliigen zwischen Quartieren und Jagdgebieten oder zur Wanderungszeit

FlugstralRe (F) sowie bei Suchfligen regelmaRig genutzte Bereiche

Als Quartiernachweis gewertet wurden Beobachtungen, bei denen Ein- oder Ausfliige von Tieren
beobachtet wurden bzw. Flederméause oder ihre Spuren in ihrem Quartier festgestellt wurden.

Als Quartierverdacht gewertet wurden Beobachtungen, bei denen Balz und Sozialrufe, schwaér-
mende Tiere oder sehr friihe oder spéate bzw. wiederholte Beobachtungen von Individuen an als
Quartier geeigneten Habitatstrukturen auf ein Quartiervorkommen hinweisen, ohne dass dieses ge-
nau verortet werden konnte.

Die Ergebnisse der Erfassung werden textlich und kartografisch dargestellt und bewertet.

4.2 Artenschutzrechtliche Bewertung

Den vorkommenden Arten werden die Planungsauswirkungen gegeniibergestellt. Darauf basierend
erfolgt eine Bewertung, ob einer der drei Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG zutrifft. Gege-
benenfalls werden mdégliche Vermeidungs- und AusgleichsmafRnahmen benannt.

Zur Bewertung der Bedeutung von Flugrouten und Jagdgebieten werden die Schwellenwerte der
LArbeitshilfe zur Beachtung der artenschutzrechtlichen Belange bei StralRenbauvorhaben in Schles-
wig-Holstein“ (LBV.SH 2020) verwendet (Tabelle 3 bis Tabelle 5). Fiur Niedersachsen liegen keine
entsprechenden Bewertungsschemata vor, das zu erwartende Artenspektrum und das Verhalten der
Flederméause im Untersuchungsgebiet sind aber mit Standorten in Schleswig-Holstein vergleichbar.

Ein Jagdgebiet ist demnach von artenschutzrechtlicher Bedeutung, wenn mindestens eines der bei-
den folgenden Kriterien in vier von zehn Erfassungsnéchten erfillt ist:

= Die Summe der besetzten 1-Minuten-Intervalle durch alle Arten erreicht oder Ubersteigt
100 / Nacht.

= Mindestens eine der artspezifischen Schwellen aus Tab. 3 wird erreicht oder Uberschritten.

Fur die Bewertung der Bedeutung von Flugrouten fir Arten der Gattungen Myotis und Plecotus
wahrend der Wochenstubenzeit von Mai bis August ist entscheidend, ob der spezifische Schwellen-
wert (Tabelle 5) in mindestens drei von acht Erfassungsnachten der Horchboxuntersuchung tber-
schritten wird.
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Da die Untersuchung besonders auf die Bedeutung des Untersuchungsgebietes im Zusammenhang
mit dem bekannten Winterquartier am Lineburger Kalkberg abzielt, wurden weitere vier Erfassungs-
nachte in die Zuwanderungszeit zu den Winterquartieren gelegt. Hier wird der Schwellenwert mit
zweli von vier Erfassungsnachten angesetzt.

Fur die Arten Breitfliigel-, Rauhaut-, Micken- und Zwergfledermaus wird der Schwellenwert fir Flug-
routen (Tabelle 4) erreicht, wenn dieser bei einer der drei Detektorbegehungen mit gerichteten
Durchfligen (ohne Jagdaktivitat) Uberschritten wird.

Tabelle 3: Artspezifische Schwellenwerte zur Bewertung der Bedeutung von Jagdgebieten
(LBV.SH 2020)

Schwellenwert

Name [Anzahl der erreichten oder tberschrittenen
1-Minuten-Intervalle / Nacht]
Breitfliigelfledermaus* Eptesicus serotinus 25
Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii 25
Mickenfledermaus Pipistrellus pygmaeus 100
Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus 100
Braunes Langohr Plecotus auritus 10
Fransenfledermaus Myotis nattereri 10
Teichfledermaus Myotis dasycneme 10
GroRes Mausohr Myotis myotis 10
Bechsteinfledermaus Myotis bechsteinii 10
GroRe Bartfledermaus Myotis brandtii 10
Kleine Bartfledermaus Myotis mystacinus 10
Wasserfledermaus Myotis daubentonii 10
Mkm-Fledermaus* Mkm-Myotis 10
Nicht bestimmbare Myotis- Fledermaus | Myotis indet. 10

* inkl. nicht bestimmbarer Nyctaloide

** Mkm: Gruppe der sog. ,kleinen und mittleren Myotis-Fledermause“ (Myotis bechsteinii, M. brandtii, M. daubentonii und

M. mystacinus)

Tabelle 4: Bewertung der Bedeutung von Flugrouten fir Arten der Gattungen Pipistrellus und

Eptesicus (LBV.SH 2020)

Schwellenwert
Name [Anzahl der gerichteten Durchfliige
in 120 Min., Detektorbegehung]
Breitfliigelfledermaus Eptesicus serotinus 10
Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii 10
Mckenfledermaus Pipistrellus pygmaeus 10
Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus 10
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Tabelle 5: Bewertung der Bedeutung von Flugrouten fir Arten der Gattungen Myotis und Plecotus

(LBV.SH 2020)

Schwellenwert
[Anzahl der Kontakte in mind.

Name 3 von 8 Erfassungsndchten, Horch-
boxuntersuchung]
Braunes Langohr Plecotus auritus 25
Fransenfledermaus Myotis nattereri =5
Teichfledermaus Myotis dasycneme 25
GroRes Mausohr Myotis myotis 25
Bechsteinfledermaus * Myotis bechsteinii =5
GroRe Bartfledermaus * Myotis brandtii =25
Kleine Bartfledermaus * Myotis mystacinus =25
Wasserfledermaus * Myotis daubentonii =5
Mkm-Fledermaus* Mkm-Myotis =25
Nicht bestimmbare Myotis- Fledermaus | Myotis indet. 27
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5 ERFASSUNG DER FLEDERMAUSFAUNA

5.1 Ergebnisse
Quartiersuche

Im Rahmen der Quartiersuche ergaben sich keine direkten Hinweise auf Fledermausvorkommen in
Baumhohlen. Die Gehdlzbestande des Untersuchungsgebietes weisen aber die nachfolgend be-
nannten Potenziale fir Fledermausquartiere auf (vgl. Abbildung 1):

Im Nordosten am Siilzweg (TG 1) befindet sich eine ca. 20 Jahre alte Hecke mit einer Hohe bis

10 m. Einzelne Uberhalter am Wegesrand sowie Douglasien in einem kleinen Gehdlz zwischen
Sulzweg und L 216 weisen bei Stammdurchmessern bis zu 45 cm fir Einzeltiere geeignete kleine
Astlocher und Rindenanrisse auf. Spechthdhlen oder andere, groRere Quartiermdoglichkeiten fur Fle-
dermause wurden nicht gefunden.

Die Eichenallee des Schnellenberger Wegs zwischen Reppenstedt und Gut Schnellenberg
(TG 2) besteht tberwiegend aus Stiel-Eichen, die Stammdurchmesser bis zu 80 cm erreichen.
Diese sind als Strallenb&ume gut gepflegt und weisen nur einzelne Astlécher und wenige Stamman-
risse auf. Da auch keine Spechthdhlen gefunden worden, bieten sie nur fir Einzeltiere Quartiermdg-
lichkeiten.

Dies trifft auch auf die Strallenb&ume an der Stra3e Auf der H6he im Siiden des Untersuchungsge-
bietes zu (TG 3 + 4). Die angrenzenden Wald- und Baumbesténde des Gutes Schnellenberg sidlich
der StralRe sind eingezaunt und Privatbesitz. Sie konnten nicht betreten und begutachtet werden.

Die angrenzenden Gebiete im Norden weisen ein geringes Potenzial fir Fledermause auf, da das
Siedlungsgebiet von Reppenstedt und der Westrand von Lineburg zumeist aus modernen Wohnge-
bauden mit neueren und gut gepflegten Baumbestanden bestehen.

Die offenen Ackerflachen zwischen Reppenstedt, Lineburg und Gut Schnellenberg weisen keine als
Quatrtiere nutzbare Baumbestande, Hecken oder Gebaude auf.

Das Untersuchungsgebiet und die angrenzenden Freiflachen sind mit Ausnahme der StralRenbe-
leuchtung am Ortsrand von Reppenstedt und Lineburg groRraumig unbeleuchtet. Die unbeleuchte-
ten Flachen sind daher als Flugroute und Jagdgebiet fur lichtempfindliche Fledermausarten beson-
ders geeignet.

Das Gut Schnellenberg sudlich des Untersuchungsgebietes bietet als alter Gutshof mit historischem
Gebaudebestand ein hohes Potenzial fir gebaudebewohnende Fledermause.

Ein hohes Potenzial fir baumbewohnende Flederméause bieten die sudlich an das Untersuchungs-
gebiet angrenzenden Waldgebiete im FFH-Gebiet ,limenau mit Nebenbachen*.
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Detektorbegehungen und Horchboxuntersuchungen

Im Rahmen der Detektorbegehungen und Horchboxuntersuchungen (Tabellen 7 bis 10) wurden elf
Arten im Untersuchungsgebiet nachgewiesen. Einige Aufnahmen aus den Gattungen Nyctalus, My-
otis und Pipistrellus sowie der Artengruppe der Nyctaloiden (Gattungen Eptesicus, Nyctalus, Plec-

tocus® und Vespertilio) konnten nicht auf Artniveau bestimmt werden.

Tabelle 6 und Karte 1 im Anhang geben einen Uberblick.

In den Tabellen 7-10 sind die nachgewiesenen Fledermausarten an den vier Horchbox-Standorten

mit der jeweiligen Anzahl der Ruf-Aufnahmen pro Erfassungsnacht dargestellt.

Tabelle 6: Fledermausarten des Untersuchungsgebietes

Rote Liste* Habitate**

Flugweg, . uartierver-

Name Nds | D Jag(?gebgi]et Quartierver- Sacht in der
dacht
Umgebung

Braunes Langohr Plecotus auritus 2 3 J F - Wo
Breitfliigelfledermaus Eptesicus serotinus 2 3 J,F B Wo
Fransenfledermaus Myotis nattereri 2 - J,F - -
Groler Abendsegler Nyctalus noctula 2 V J,F - -
GrolRes Mausohr Myotis myotis 2 - F - -
Kleiner Abendsegler Nyctalus leisleri 1 D JF - Wo
Muckenfledermaus Pipistrellus pygmaeus n - J,F - -
Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii 2 - JF - -
Teichfledermaus Myotis dasycneme g G J,F - -
Wasserfledermaus Myotis daubentonii 3 - F - -
Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus 3 - J,F B, Wo, W
*RL-Status: **Habitate:

1 = vom Aussterben bedroht

2 = stark gefahrdet
3 = gefahrdet

V = Vorwarnliste der Roten Liste
D = Datenlage unzureichend
G = Gefahrdung unbekannten Ausmafles

g = Gast
n = nicht gefihrt

(HECKENROTH et al. 1993, MEINIG et al. 2020)

Wo = Wochenstube

B = Balz-/Paarungsquartier
W = Winterquartier

J = Jagdgebiet

F = Flugweg/FlugstralRe

3 Die Gattung Plecotus zahlt nicht zur Gruppe der Nyctaloiden. Da sich die Frequenzbereiche mit den

Nyctaloiden Uberschneiden und eine Unterscheidung kurzer und leiser Rufsequenzen von den Nyctaloiden im
geschlossenen oder halboffenen Habitat manchmal nicht méglich ist, wurden sie hier in diese Gruppe mitein-

bezogen.
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Tabelle 7: Fledermausarten am Horchbox-Standort 1 (TG Sulzweqg)
2
8
=
=
- ,_ %) @
@ @ = 3 2 %) 2 (2} 2} ()
5| 8| 2| 5| E| 2% | § 8| 2| 5| 2| 2| .
el 2| 8| 2| 2| &8 8| 8§ E| 2| 2| 58| 5| &
2l 3| 2| S| €| =2 8| g | &| E| B| B8| =
< << <5 D H = k=] = o = = 2
- - (=) a f=2 > LB = S 2 (=) 0 = = (=)
g| 2| 5| 5| E| 58 2| & ¢8| 2| g| 2| 8| =
Datum S| 2| 8| &§| 8| 88| 2| § | 8| 5| £| £| &
20.05.2024 1 9 2 2 3 | 346 4
21.05.2024 7 8 3 1 3 | 204 4 1
19.06.2024 1 1 2 | 46 1
20.06.2024 11 28 3 5 13 7| 238 1 1
09.07.2024 38 3 21 34 1 7 | 280
10.07.2024 2 43 33 34 1| 340
26.08.2024 11 1 2 | 61| 118 21
27.08.2024 5 3 10 | 19| 174 1 14
17.09.2024 11| 75 1
18.09.2024 2 2 9 | 76 2 13
03.10.2024 2 4 15| 74 38
04.10.2024 2 1 1 6 | 47 1 1 41

gelb hinterlegt: Aufnahmen mit Balz- und Soziallauten

Hasenwinkel

Abbildung 2: Standort Horchbox 1, TG Sulzweg (Kartengrundlage: basemap.de)
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Tabelle 8: Fledermausarten am Horchbox-Standort 2 (TG Schnellenberger Weg)

2
s
0| =
R ko) 3 T = (%] 2 2 (%)
2| B ] 2| 3 2 B z| & El g9 g £ ) S
2 g > I = o = 3 E > 2 T = S §~
<| 2| = % o | W 2 =| | o = 3| 2
= - (o)) k= o 4 = > — (=, n [o5) = >
§= E= =
Datum S| 2| 8| &§| &§| 88| 2| &| 5| § 6| 2| £| 8
20.05.2024 2 72 7 16 95 1 46 | 122 | 82
21.05.2024 3 1 5 750 12 8 107 3
19.06.2024 3 2 1 268 2
20.06.2024 2 59 8 4 28 13 1 219 | 2 1 10
09.07.2024 11 | 170 2 2 19 94 1 386 | 3 1 8
10.07.2024 8 522 4 3 20 89 617 | 6
26.08.2024 15 54 30 23 5 11 37 | 1 20
27.08.2024 1 8 15 13 17 7 116 | 2 1 17
17.09.2024 48 | 978 | 10 1 26 56 | 801
18.09.2024 522 4 11 44 | 120 | 10 1
03.10.2024 1 1 2 10 | 120 2 1 16
04.10.2024 9 423 4 14

gelb hinterlegt: Aufnahmen mit Balz- und Soziallauten

Abbildung 3: Standort Horchbox 2, TG Schnellenberger Weg (Kartengrundlage: basemap.de)
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Tabelle 9: Fledermausarten am Horchbox-Standort 3 (TG Auf der Hohe West)
K
>
<
(8]
0| Z
o} ) = = = %} %) %)
= = ] A= Z > = = <)
> > o . 32 =2 T %) = © =
& | 2| 5 % o8 g| E g | 2 £ g S| o
el 2| 8| 2| 8| £8 8 2| E| &| 5| s5| E| B
S| 8| 2| 3| 5| &2 8| &|&|a| 8|38 8|2
o < =l 3] (=) o 8 E 3 Z o c T 5] o
S| 8| 5| s| €| 58 ¢ &\ 2| 5| 2| 8| | 5
c| g | §| 8| ©o| g2 8| 3| &| | 8| &| 8| %
Datum O ¥ O @ ) on| 3| «x N O L = — 0]
20.05.2024 12 4 3 2 5 207 8
21.05.2024 3 4 10 5 25 21 3 219 1 6
19.06.2024 3 2 1 1 3 128 1 1
20.06.2024 2 67 3 1 82 17 8 184 5
09.07.2024 6 34 2 3 14 23 4 268 7
10.07.2024 7 95 17 10 39 56 6 206 4
26.08.2024 8 34 15 2 1 4 59 195 1 17
27.08.2024 2 13 2 2 4 3 10 9 167 12
17.09.2024 2 5 60 4
18.09.2024 2 3 104 9
03.10.2024 3 6 13 77 6 3 95
04.10.2024 8 1 8 99 3 2 1 74
gelb hinterlegt: Aufnahmen mit Balz- und Soziallauten
Il:h yh

e
Gt

Schnellenberd

Abbildung 4: Standort Horchbox 3, TG Auf der Hohe West (Kartengrundlage: basemap.de)
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Tabelle 10: Fledermausarten am Horchbox-Standort 4 (TG Auf der Hohe Ost)

@
>
f
3]
0| 2
3] ) = = =2 (%) %) %)
= = © @ = 4@ = = = <)
[e)] [«)] ) - 5 £ > ] 0 = . >
2| 8| 2| §| 5| 22| E| E| 4 T 5| E| 35| E| o
gl 2| 8| 2| 8| £8| | 2| & g 3| ¢g| E| 5| ¢
S| 3| 2| 3| 5| &2 3| &| g =| £| 2| 5| 8| =
< < o 0 o) o 8 € 5 g o = 2 = o)
= = = () = c = T E= o () = ) c
& @ S = = S O ¢ < 2 S 9 0] = 7 S
% £ =] ) = £ 9 5} S o = =z = () ) =]
o @ cU © o T @ ) T S ®© e o 'S G ©
Datum O| ¥| Ol @a| @a| 0| S| | § Oof 6| L| | 2| ©
20.05.2024 1 13 1 11 10 9 19 | 12 3 1 1 36
21.05.2024 3 12 4 21 18 17 43 | 12 | 128 29
19.06.2024 2 21 2 7 30 19 12 | 87 28
20.06.2024 3 25 3 13 16 24 52 | 42 6 3 26
09.07.2024 8 26 2 19 78 4 30 | 54 8 38
10.07.2024 6 62 15 11 102 20 4 36 5 17
26.08.2024 1 15 3 17 6 7 4 53 | 10 1 1 35
27.08.2024 6 19 3 13 10 44 12 49 | 14 5 3 60
17.09.2024 2 2 6 4 48 58 15
18.09.2024 1 5 1 4 3 5 2 15 42 7 1 76
03.10.2024 2 6 16 3 19 4 155
04.10.2024 27 | 25 2 4 153

gelb hinterlegt: Aufnahmen mit Balz- und Soziallauten

i

.-';| 3

Gt

Schnellenberg

Abbildung 5: Standort Horchbox 4, TG Auf der Hohe Ost (Kartengrundlage: basemap.de)
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Das Braune Langohr (Plecotus auritus) kommt in Waldgebieten, Parks, Garten und Gebischland-
schaften vor. Dabei werden meist siedlungsferne, ungestorte Bereiche bevorzugt, da die Art emp-
findlich gegenliber Larm- und Lichtemissionen ist. Als Winterquartiere werden Hoéhlen, feuchte Kel-
ler, Tunnel, Stollen und z.T. auch Gebaude, seltener Baumhdhlen genutzt. Im Sommer werden
Baumhohlen und Fledermauskasten oder auch grof3raumige Dachbéden bewohnt. Die Art ist in Nie-
dersachsen zwar weit verbreitet aber stark gefahrdet. Einzelne Tiere nutzen den Luneburger Kalk-
berg als Winterquartier (GLOzZA-RAUSCH et al. 2021).

Im Untersuchungsgebiet wurde das Braune Langohr im gesamten Erfassungszeitraum und an allen
Horchboxstandorten nachgewiesen. Wéahrend vom Teilgebiet 1 am Silzweg nur einzelne Aufnah-
men aus der zweiten Jahreshélfte vorliegen, wurden an den anderen drei Standorten deutlich mehr
Kontakte registriert. Hierbei konnten auch haufiger Sozialrufe aufgezeichnet werden. Der zeitliche
Schwerpunkt der Beobachtungen lag im Juli und August. Im Rahmen der Detektorbegehungen wur-
den hingegen nur einzelne Kontakte an der StraRe Auf der Héhe erfasst. Obwohl die leisen Or-
tungsrufe der Art schwer zu erfassen und somit bei akustischen Untersuchungen unterreprasentiert
sind, wurde hier eine relativ hohe Rufdichte erfasst. Dies deutet auf ein Wochenstubenvorkommen
und ein Sommerquartier fir Mannchen in der naheren Umgebung hin. Im Untersuchungsgebiet
selbst wurden jedoch keine Hinweise auf Quartiere gefunden. Es dient der Art als Jagdgebiet und
Flugstralie.

Die Breitfligelfledermaus (Eptesicus serotinus) ist in ganz Niedersachsen verbreitet, bundesweit
aber im Bestand ricklaufig (MEINIG et al. 2020). Sie bewohnt bevorzugt den Siedlungsraum. Sowohl
Wochenstuben als auch einzeln lebende Mannchen finden sich in Spalten und Hohlraumen in und
an Gebauden. Wochenstuben umfassen meist 10 bis 60, manchmal auch mehrere hundert Weib-
chen (DIETZ et al. 2014). Die Art kommt aber manchmal auch in Waldgebieten vor und ist auch in
Baumhohlen zu finden. Sie wechselt im Jahresverlauf haufig ihre Quartiere innerhalb eines Quatrtier-
verbunds. Die Jagdgebiete der Breitfligelfledermaus liegen Gberwiegend in offener oder halboffener
Landschaft. Flugbewegungen erfolgen oft regelméRig geradlinig entlang festgelegter Strecken
(Flugstraf3en) Uber der Vegetation oder im freien Luftraum. In Niedersachsen ist die Art weit verbrei-
tet.

Im Untersuchungsgebiet wurde die Breitfligelfledermaus im gesamten Untersuchungszeitraum mit
einem Schwerpunkt zwischen Mai und August nachgewiesen. Bei den Detektorbegehungen konn-
ten Jagdfllige in der Eichenallee im Westen und an den Waldrandern im Stiden sowie tUber den
Ackerflachen ndrdlich der Kreuzung Schnellenberger Weg/Schnellenberger Allee beobachtet wer-
den. Bei der Horchboxerfassung wurde am 21. Mai in der Eichenallee eine intensive Bejagung er-
fasst, die die ganze Nacht Uber andauerte. Auch im Juni und August wurden im Suden des Untersu-
chungsgebietes hohe Rufdichten erfasst. Die Beobachtungen weisen auf eine Wochenstube in der
naheren Umgebung, beispielsweise in den Gebauden auf dem Gut Schnellenberg, hin. In der Ei-
chenallee wurden zur Balzzeit im August Sozialrufe festgestellt, so dass hier ein Paarungsquatrtier
eines Mannchens maglich ist.

Die Fransenfledermaus (Myotis nattereri) besiedelt Spalten an Geb&auden, Fledermauské&sten und
Baumhdohlen. Neben Waldern werden auch landwirtschaftliche Bereiche mit Viehhaltung genutzt. Im
Winter wird die Art Giberwiegend in Hohlen, Kellern und Stollen gefunden. Die Jagd findet meist in ge-
ringer Hohe nah an der Vegetation, bisweilen auch in Viehstallen statt. Die Art gilt als ortstreu. Bei
Netzfangen am Lineburger Kalkberg im Spatsommer 2020 war sie nach der Wasserfledermaus die
zweithaufigste Art (GLOzZA-RAUSCH et al. 2021).
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Im Untersuchungsgebiet wurde die Art zwischen August und Oktober nachgewiesen. Es handelte sich
dabei um einzelne Rufkontakte durchfliegender oder jagender Tiere. Schwerpunkte der Beobachtun-
gen lagen mit zwolf Rufkontakten in Teilgebiet 4 und sechs Rufkontakten in Teilgebiet 3 am Rand des
FFH Gebietes. Aufgrund der geringen Anzahl der Beobachtungen und dem Fehlen von Nachweisen
von Mai bis Juni sind Wochenstuben wie auch andere grof3ere Quartiere in der direkten Umgebung
auszuschlieRen. Das Auftreten der Art im Spatsommer und Herbst ist unter Umstanden auf Flugbewe-
gungen zum oder vom ca. 1,7 km nordéstlich gelegenen Winterquartier am Kalkberg entlang der
kaum befahrenen Schnellenberger Allee zurlickzufiihren. Die Art nutzt das Gebiet in geringer Individu-
enzahl fur Jagd- und Streckenflige.

Der GroRe Abendsegler (Nyctalus noctula) bewohnt Wéalder, waldartige Parks und baumreiche
Siedlungsgebiete. Dort bezieht er, besonders in Gewéasserndhe, Baumhohlen oder Fledermauskés-
ten. Als Winterquartier werden neben Gebauden auch Baumhéhlen aufgesucht. Zur Zugzeit ist die
Art bisweilen in grof3er Anzahl zu beobachten. Dann werden auch Zwischenquartiere besetzt, die
gerne an hoheren Gebauden liegen. Die Art besitzt grof3e Aktionsraume, so sind die Jagdgebiete oft
10 km und mehr von den Quartieren entfernt. Flug- und Jagdbewegungen erfolgen in der Regel im
freien Luftraum und meist in grof3erer Hohe. In Niedersachsen ist die Art weit verbreitet.

Im Untersuchungsgebiet wurde der Grol3e Abendsegler nur in geringer Anzahl, aber stetig zwischen
Mai und September festgestellt. Bei den Detektoruntersuchungen konnten jedoch nur am 7. Septem-
ber funf Beobachtungen getatigt werden, alle im Studen des Untersuchungsgebietes. Bei der Horchbo-
xerfassung wurde am 17. September ein Maximum von 48 Aufnahmen erfasst. Hier jagten und balz-
ten zur gleichen Zeit auch intensiv mehrere Kleine Abendsegler (s.u.). An den anderen Terminen wur-
den hingegen niemals tber elf Aufnahmen mit der Horchbox verzeichnet. Das Untersuchungsgebiet
wird vom Grol3en Abendsegler zeitweise als Flugkorridor und Jagdgebiet genutzt. Hinweise auf Quar-
tiere ergaben sich nicht.

Das Grof3e Mausohr (Myotis myotis) kommt in Nordostniedersachsen zerstreut vor. Es besiedelt
halboffene, warmebegtinstigte Landschaften und bewohnt im Sommer grof3e Dachstiihle. Mannchen
sind auch in Baumhohlen und Fledermauskasten zu finden. Zur Uberwinterung werden Stollen und
Keller aufgesucht. Die Jagd erfolgt meist im tiefen Suchflug in Waldern mit armer Bodenvegetation.
Die Jagdgebiete liegen teilweise tber 20 km von den Quartieren entfernt. Bei Netzfangen am Liine-
burger Kalkberg im Spatsommer 2020 wurde die Art nachgewiesen (GLOZA-RAUSCH et al. 2021).

Im Untersuchungsgebiet wurden einzelne Rufsequenzen der Art im Mai, Juni und September an drei
Horchboxen im Untersuchungsgebiet bestimmt. Hinweise auf ein Quartiervorkommen im Untersu-
chungsgebiet oder seiner unmittelbaren Umgebung ergaben sich nicht. Die Beobachtungen deuten
auf durchfliegende Einzeltiere hin.

Der Kleine Abendsegler (Nyctalus leisleri) bewohnt meist Baumhohlen und nur selten Gebaude.
Auch den Winter verbringt die Art in Baumhohlen, jedoch meist in stdlicheren Regionen. In Nieder-
sachsen kommt sie nur zerstreut vor. Sie nutzt zur Jagd den freien Luftraum und vollzieht grof3réau-
mige, saisonale Wanderungen.

Im Untersuchungsgebiet war der Kleine Abendsegler kontinuierlich vertreten. Der Schwerpunkt der
Beobachtungen lag bei den Detektorbegehungen im Stidwesten in der Wochenstubenzeit im Juli. Hier
wurden zahlreiche Jagdaufnahmen und auch einzelne Sozialrufe erfasst. Zeitgleich wurde die Ei-
chenallee intensiv bejagt. Noch intensiver war die Nutzung des Luftraumes der Eichenallee zur Jagd
im September. Auch hier wurden dabei im Flug abgegebene Soziallaute aufgezeichnet. Im Oktober
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wurde nur noch ein Uberflug eines Kleinen Abendseglers im Nordosten verzeichnet. Die Beobachtun-
gen sprechen fur eine Wochenstube in den sudlich angrenzenden Waldgebieten auf3erhalb des Unter-
suchungsgebietes. Im Untersuchungsgebiet selbst wurden keine Hinweise auf Quartiere gefunden.

134 Rufsequenzen der Horchbox- und 26 der Detektorerfassungen konnten nur der Gattung der
Nyctalus zugeordnet werden. Dabei handelte es sich um Grol3e oder Kleine Abendsegler.

755 Rufsequenzen der Horchbox- und 34 der Detektorerfassungen lagen in den sich tberschneiden-
den Frequenzbereichen der Arten Breitfligelfledermaus, Zweifarbfledermaus, Grol3er und Kleiner
Abendsegler aus der Gruppe der Nyctaloiden. Sie konnten nicht sicher einer Art zugeordnet werden.
Im Einzelfall kann es sich dabei auch um Rufe des Braunen Langohrs gehandelt haben. Die verhalt-
nismafig hohen Zahlen nicht auf Artniveau bestimmbarer Nyctaloiden beruht darauf, dass die Aufnah-
men in der Regel unterhalb der Baumkronen erfolgten, wo die Arten haufiger schwer unterscheidbare,
frequenzmodulierte Rufe ausstief3en.

Die Miuckenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus) besiedelt, &hnlich wie die Zwergfledermaus, Ge-
baudenischen, aber anscheinend haufiger als diese auch Baumhéhlen. Sie bevorzugt als Jagdgebiet
gehdlzreichere Landschaften in Siedlungs- und Gewassernahe. Das Jagdverhalten deckt sich offen-
bar weitgehend mit dem der Zwergfledermaus. In Vierhdfen, ca. 9 km nordwestlich des Untersu-
chungsgebietes, ist ein Wochenstubenvorkommen mit mehreren Hundert Tieren bekannt.

Im Untersuchungsgebiet lag der zeitliche Schwerpunkt bei den Horchboxaufnahmen zu Beginn der
Wanderungszeit im August. Dabei wurden an der Eichenallee im Westen Kontakte im niedrigen zwei-
stelligen Bereich und auch einzelne Sozialrufe registriert. An den anderen Terminen wurden nur ein-
zelne Durchfliige aufgezeichnet. Auch bei den Detektorbegehungen wurden mit zwei Kontakten im
September nur einzelne spatsommerliche Durchfliige festgestellt. Das Gebiet wird von der Art nur in
geringem Umfang als Jagdgebiet und Flugweg genutzt.

Die Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) tritt in Niedersachsen verbreitet auf. Die nordosteuro-
paische Population sucht Norddeutschland jahrlich zur Migrationszeit im Herbst in grol3er Zahl auf.
Auch Wochenstuben sind regelmafig anzutreffen. Als baumbewohnende Art wird die Rauhautfle-
dermaus vorwiegend in Waldern angetroffen, nutzt aber auch Parklandschaften und Gewasser als
Jagdhabitat. Zur Migrationszeit bezieht sie meist stationare Balzquartiere, die in Baumhohlen oder
an Gebauden liegen kdnnen. Nischen, z.B. in Gebauden, an Holzverschalungen oder in aufge-
schichteten Holzstapeln kénnen zur Uberdauerung der kalten Jahreszeit genutzt werden. Die Art
dehnt derzeit ihr Fortpflanzungsareal nach Westen aus. In Niedersachsen ist sie weit verbreitet, wo-
bei in den Heidegebieten grol3ere Verbreitungsliicken bestehen.

Im Untersuchungsgebiet wurde die Rauhautfledermaus an allen Terminen und Horchboxstandorten
registriert. Die hochsten Aktivitdten konnten zur Zugzeit im August und September in Teilgebiet 4
verzeichnet werden. Zur Wochenstubenzeit und im Oktober lagen die Rufdichten deutlich darunter.
Am 26. August wurde im in Teilgebiet 3 und an der Eichenallee (Teilgebiet 2) im Westen jeweils ein
Balzruf erfasst. Hinweise auf eine stationare Balz oder andere Quartiervorkommen ergaben sich
aber auch bei den Detektorbegehungen nicht. Strukturgebundene Jagd konnte gehauft entlang der
Eichenallee und des Gehdélzrandes in Teilgebiet 3 und 4 erfasst werden. Die Haufung der Kontakte
im Spatsommer lasst sich durch das Auftreten wandernder Tiere erklaren. Das Untersuchungsge-
biet dient der Art als Jagdgebiet und Flugstraf3e. Quartiere kbénnen sich beispielsweise in den Wal-
dern des sudlich an das Untersuchungsgebiet angrenzenden FFH-Gebietes befinden.

Die Teichfledermaus (Myotis dasycheme) kommt in Niedersachsen nur regional vor. Wochenstu-
ben liegen bevorzugt im westlichen Tiefland an Geb&auden. Winterquartiere befinden sich in Hohlen
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sowie Kellern und sind im Mittelgebirge aber auch am Lineburger Kalkberg nachgewiesen (GLOzA-
RAuscH et al. 2021). Vorkommen in der Region sind auch von der Elbe bekannt. Die Gebaude be-
wohnende Art jagt Uber Wasseroberflachen etwas hoher als die Wasserfledermaus sowie vereinzelt
auch tUber Wiesen und an Waldréandern.

Im Untersuchungsgebiet wurde sie von den Horchboxen 2-4 im Stiden und Westen des Gebietes
aufgezeichnet. Abgesehen von einer Rufaufnahme im Juli wurde die Art nur im Herbst mit einem
Maximum im Oktober erfasst. Schwerpunkt war der Stidosten des Gebietes, wo der Waldrand von
einzelnen Tieren zur Jagd genutzt wurde.

Die Wasserfledermaus (Myotis daubentonii) ist in Niedersachsen weit verbreitet. Bei der Jagd ist
sie eng an Wasserflachen gebunden, die im Tiefflug tberflogen werden. Sommerquartiere werden
oft in Gewassernéhe in Baumhdohlen, Winterquartiere in Hohlen und Kellern bezogen. Die Mann-
chen Gbersommern auch zeitweise in Hohlen und Kellern. Die Art legt bei ihren saisonalen Wande-
rungen meist kiirzere Entfernungen unter 150 km zuriick. Die Art ist in Niedersachsen weit verbreitet
aber gefahrdet. Sie fehlt bisweilen in gewasserarmen Landschaften, so auch in weiten Teilen der
Heide. Bei Netzfangen am Liineburger Kalkberg im August und September 2020 war die Wasserfle-
dermaus die haufigste Art (GLOzZA-RAUSCH et al. 2021).

Im Untersuchungsgebiet wurden von der Wasserfledermaus nur an den Horchboxen einige sicher
bestimmbare Durchfliige erfasst. Schwerpunkt war die Horchbox 4 im Stidosten des Gebietes. Der
Horchboxstandort befindet sich zwischen dem Winterquartier im Kalkberg und dem Teich des Gutes
Schnellenberg, einem fir die Art geeigneten Jagdgewasser. Hinweise auf Quartiere gab es nicht.

1.148 Rufsequenzen der Horchbox- und 11 der Detektorerfassungen aus der Gattung Myotis konn-
ten nicht mit ausreichender Sicherheit einer Art zugeordnet werden. Es ist wahrscheinlich, dass es
sich bei den nachgewiesenen Myotiden um eine der vier im Rahmen dieser Erfassung sicher nach-
gewiesenen Myotis-Arten GroRes Mausohr, Fransenfledermaus, Teich- oder Wasserfledermaus
handelte. Nicht auszuschliel3en ist aber auch, dass es sich um die Arten Bechsteinfledermaus (Myo-
tis bechsteini) oder GroRRe Bartfledermaus (Myotis brandtii) handelte, die auch am Lineburger Kalk-
berg nachgewiesen wurden.

Die Anzahl der Myotis Aufnahmen stieg nach der Wochenstubenzeit bis in den Oktober, zur Zeit des
Einflugs in die Winterquartiere an. Raumlich ist der Sidosten mit der Horchbox 4 der am haufigsten
von Myotiden frequentierte Ort.

Die Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) ist in ganz Niedersachsen weit verbreitet. Sie kommt
in nahezu allen Landschaften vor, bevorzugt aber siedlungsnahe Bereiche mit halboffenem Ge-
lande. Als Quartier dienen Gebaudenischen aller Art, Dachbdden und selten auch Baumhéhlen. Wo-
chenstuben umfassen meistens 50 bis 100 Weibchen (DIETZ et al. 2007). Sie jagt meist strukturnah,
z.B. an Gehdlzen, Gewdassern oder Stral3enlaternen. Es sind aber auch Flugbewegungen in gréfie-
rer Hohe dokumentiert. Im Spatsommer/Herbst findet die Flugbalz der Mannchen in abgegrenzten
Balzrevieren statt. In Niedersachsen ist die Art flachenhaft verbreitet.

Im Untersuchungsgebiet ist die Zwergfledermaus die mit Abstand haufigste Art sowohl bei den De-
tektorbegehungen als auch an allen Standorten der Horchboxerfassung. Im Stdosten konnte die Art
im gesamten Untersuchungszeitraum in hoher Anzahl und mit Soziallauten dokumentiert werden.
Ahnlich attraktiv war die Eichenallee im Westen, wo haufig die gesamte Nacht gejagt wurde. Deut-
lich geringer war die Aktivitat im Norden am Silzweg und im Stidwesten, aber auch hier war die
Zwergfledermaus immer noch die haufigste Art. Im Rahmen der Detektorbegehungen wurden au-
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Berdem am Stadtrand von Lineburg im Nordosten des Gebietes am 20. Mai und am 11. Juli anhal-
tende Jagdflige und im Juli auch Sozialrufe festgestellt. Im Mai wurde auch der Schnellenberger
Weg innerhalb von Reppenstedt intensiv bejagt. Diese Gebiete verfiigen tGber eine Stral3enbeleuch-
tung und zeigen, dass die Zwergfledermaus bei der Jagd tolerant gegeniiber Beleuchtung ist.

Die hohe, dauerhafte Frequentierung des Untersuchungsgebietes sowie liber den gesamten Erfas-
sungszeitraum verteilte zahlreiche Balz- und Sozialrufe lassen ganzjahrige Quartiervorkommen in
der Umgebung vermuten. So besteht im Bereich der Gebaude des Gutes Schnellenberg Verdacht
auf eine Wochenstube und auf eine Nutzung als Winterquartier sowie zu Balz und Paarung.

Im Untersuchungsgebiet selbst wurde ein Balzrevier in Teilgebiet 1 in Lineburg ermittelt, das auf ein
magliches Paarungsquartier in der Wohnbebauung in der Umgebung hinweist.

266 Rufsequenzen der Horchbox- und vier der Detektorerfassungen aus der Gattung Pipistrellus
konnten nicht sicher einer Art zugeordnet werden. Dabei handelte es sich entweder um Rauhaut-
oder Zwergfledermause. Eine Haufung unklarer Pipistrellus-Rufe wurde im Mai im Westen an der
Eichenallee sowie im Sidosten registriert.

5.2 Bewertung

In den Tabellen 11-18 werden die Ergebnisse gemanR dem Bewertungsverfahren nach LBV.SH
(2020) hinsichtlich der Bedeutung des Gebietes als Jagdgebiet und Flugroute fir die einzelnen
Arten dargestellt.

Tabelle 11: Bewertung von Jagdgebieten, Horchbox-Standort 1 (Anzahl besetzter Minutenintervalle)
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19.06.2024 1 31 1
20.06.2024 4 5
09.07.2024 1 6 1
10.07.2024 1 1
26.08.2024 3 2 95
27.08.2024 1 4 10 19 1
17.09.2024 10 42 1
18.09.2024 8 46 2
03.10.2024 3 13 42
04.10.2024 1 1 5 32 1 1
Schwellenwert: 10 25 100 25 100 10 10 10 10

rot hinterlegt: Uberschreitung des artspezifischen Schwellenwertes als Jagdgebiet (LBV.SH 2020)
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Tabelle 12: Bewertung der Bedeutung von Flugrouten, Horchbox-Standort 1
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rot hinterlegt: Uberschreitung des artspezifischen Schwellenwertes als Flugroute (LBV.SH 2020)

Tabelle 13: Bewertung von Jagdgebieten, Horchbox-Standort 2 (Anzahl besetzter Minutenintervalle)
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27.08.2024 6 15 6 89 1
17.09.2024 1 1
18.09.2024 4 12 1 3
03.10.2024 1 1 8 2 1
04.10.2024 9 4
Schwellenwert: 10 25 100 25 100 10 10 10 10

rot hinterlegt: Uberschreitung des artspezifischen Schwellenwertes als Jagdgebiet (LBV.SH 2020)
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Tabelle 14: Bewertung der Bedeutung von Flugrouten, Horchbox-Standort 2
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Tabelle 15: Bewertung von Jagdgebieten, Horchbox-Standort 3 (Anzahl besetzter Minutenintervalle)
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18.09.2024 2 3 54 9
03.10.2024 6 10 57 6 3
04.10.2024 6 6 54 3 2 1
Schwellenwert: 10 25 100 25 100 10 10 10 10 10

rot hinterlegt: Uberschreitung des artspezifischen Schwellenwertes als Jagdgebiet (LBV.SH 2020)
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Tabelle 16: Bewertung der Bedeutung von Flugrouten, Horchbox-Standort 3
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Tabelle 17: Bewertung von Jagdgebieten, Horchbox-Standort 4 (Anzahl besetzter Minutenintervalle)
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09.07.2024 24
10.07.2024 3 5
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03.10.2024 2 5 3 4
04.10.2024 9 83 2 4
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rot hinterlegt: Uberschreitung des artspezifischen Schwellenwertes als Jagdgebiet (LBV.SH 2020)
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Tabelle 18: Bewertung der Bedeutung von Flugrouten, Horchbox-Standort 4
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Alle Teilgebiete sind als Jagdgebiet von artenschutzrechtlicher Bedeutung. Die Schwellenwerte
nach LBV.SH (2020) (Kap. 4.2., Tabelle 3) werden in folgendem Umfang tberschritten:

Teilgebiet 1:

- die Summe der durch alle Arten besetzten 1-Minuten-Intervalle liegt in sieben von zwolf
Erfassungsnéachten tber 100 / Nacht

- die Schwellenwerte fir Jagdgebiete (Tab. 3) werden von der Zwergfledermaus in sechs,
der Gattung Myotis in funf und der Breitfliigelfledermaus in zwei Nachten sowie von der
Rauhautfledermaus in einer Nacht Gberschritten

Teilgebiet 2:

- die Summe der durch alle Arten besetzten 1-Minuten-Intervalle liegt in allen Erfassungs-
nachten tber 100 / Nacht

- die Schwellenwerte fir Jagdgebiete (Tab. 3) werden von der Zwergfledermaus in zehn, der
Breitflugelfledermaus in acht, der Gattung Myaotis in vier und der Rauhautfledermaus in zwei
Néachten sowie vom Braunen Langohr in einer Nacht tberschritten.

Teilgebiet 3:

- die Summe der durch alle Arten besetzten 1-Minuten-Intervalle liegt in neun von zwolf
Erfassungsnéachten tber 100 / Nacht

- die Schwellenwerte fir Jagdgebiete (Tab. 3) werden von der Zwergfledermaus in sechs,
der Gattung Myotis in vier und der Breitfligelfledermaus in drei Nachten sowie von der
Rauhautfledermaus in einer Nacht tberschritten.

Teilgebiet 4:

- die Summe der durch alle Arten besetzten 1-Minuten-Intervalle liegt in allen Erfassungs-
nachten tber 100 / Nacht

- die Schwellenwerte fir Jagdgebiete (Tab. 3) werden von der Gattung Myotis in zwolf, der
Zwergfledermaus in elf, dem Braunen Langohr in sieben, von Breitfliigel- und Rauhautfle-
dermaus je in funf Nachten sowie von der Teichfledermaus in einer Nacht Giberschritten.
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Das Untersuchungsgebiet ist fir folgende Arten bedeutsam:

= Zwergfledermaus:
- Verdacht auf Paarungsquatrtier in der 6stlich angrenzenden Liineburger Wohnbebauung
- Verdacht auf Wochenstube, Winter- und Paarungsquartier im sidlich angrenzenden Gut
Schnellenberg
- bedeutsames Jagdgebiet in allen vier Teilgebieten
- bedeutende Flugstral3e in den Teilgebiete 1, 2 und 4

= Breitflugelfledermaus:
- Verdacht auf Paarungsquartier im Teilgebiet 2
- Verdacht auf Wochenstube im stidlich angrenzenden Gut Schnellenberg
- bedeutsames Jagdgebiet in den Teilgebieten 2 und 4
- bedeutende Flugstralie in Teilgebiet 3

= Braunes Langohr
- Verdacht auf Wochenstube und Balzquatrtier in den sidlich angrenzenden Waldgebieten
- bedeutsames Jagdgebiet in Teilgebiet 4
- bedeutende Flugstraf3e in Teilgebiet 4

= Kleiner Abendsegler:
- Verdacht auf Wochenstube in dem stidwestlich angrenzenden Wald
- bedeutsames Jagdgebiet in Teilgebiet 2

= Myotis Arten (Fransen-, Teich- und Wasserfledermaus sowie ggf. weitere unbestimmte
Arten):
- bedeutsames Jagdgebiet im September/Oktober in allen Teilgebieten, von Mai bis August
in Teilgebiet 4
- bedeutende FlugstralRe im September/Oktober in allen Teilgebieten, von Mai bis August in
den Teilgebieten 1-3

Rauhautfledermaus:
- bedeutsames Jagdgebiet in Teilgebiet 4

Eine unterdurchschnittliche Bedeutung besitzt das Untersuchungsgebiet hingegen fur den Grol3en
Abendsegler, fur den das Gebiet nur ein Teil seines groRraumigen Jagdgebietes im freien Luftraum
ist, sowie fur das GrofRe Mausohr und die Miuckenfledermaus, von denen nur unregelmafige Be-
obachtungen von Einzeltieren erfolgten.

Die Flugwege der festgestellten Arten orientieren sich in hohem Maf3 an den vorhandenen Gehdlz-
strukturen, die parallel zu den untersuchten Radwegen fuihren. Zusatzlich gibt es eine Flugstralie im
Sidosten vom Gut Schnellenberg nach Nordosten entlang der Schnellenberger Allee in Richtung
Lineburger Kalkberg. Insgesamt stellt das Untersuchungsgebiet mit seinen Vegetationsstrukturen
und seiner Lage in einem grof3flachigen Dunkelkorridor einen hervorragenden Lebensraum fir viele
Fledermausarten dar.
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6 BETROFFENHEITSANALYSE

Die Planung sieht eine Beleuchtung der bereits fertig gestellten Radwege vor. Die geplante Be-
leuchtung wird voraussichtlich weit in die Umgebung abstrahlen und einen bisher groRraumig dunk-
len Raum erhellen, da ansonsten nur die OrtsrAnder von Reppenstedt und Liineburg dauerhaft be-
leuchtet sind. Da der Radweg im Norden auf einer Kuppe verlauft und im Gebiet Gber weite Stre-
cken nur von einer einseitigen Vegetation begleitet wird, erhdht sich die Abstrahlung in die Flache
erheblich. Die Beleuchtung reflektiert an einem Vegetationsrand und strahlt weitgehend ohne Ab-
schirmung in den freien Raum.

Durch die Planung kommt es zu folgenden artenschutzfachlich relevanten Beeintrachtigungen:
= Verlust des Balzquartieres der Breitfligelfledermaus in Teilgebiet 2

= Verlust von bedeutsamen Nahrungsflachen der lichtempfindlichen Arten Braunes Langohr,
Teichfledermaus und weiterer Myotis Arten

= Beschadigung oder Zerstorung von essenziellen Flugwegen der lichtempfindlichen Arten
Braunes Langohr, Fransenfledermaus, Teichfledermaus, Wasserfledermaus und weiterer
Myotis Arten, insbesondere bei der Zu- und Abwanderung zum Winterquartier von tberregio-
naler Bedeutung im Liuneburger Kalkberg, da es von dort aus keine alternativen, unbeleuch-
teten, strukturgebundenen Flugwege nach Westen und Sudwesten in die Nahrungsgebiete
gibt.

Nicht direkt betroffen sind potenzielle Quartiere von Braunem Langohr, Breitfligelfledermaus, Klei-
nem Abendsegler und Zwergfledermaus, die auRerhalb des Untersuchungsgebietes am Gut Schnel-
lenberg bzw. in den sidlich angrenzenden Waldflachen liegen, wo die geplante Beleuchtung durch
Gehdlze abgeschirmt wird. Ebenfalls nicht betroffen sind potenzielle Quartiere der Zwergfledermaus
im Siedlungsraum von Lineburg, die bereits heute beleuchtet sind.

Nicht direkt betroffen sind Flugwege und Jagdgebiete der lichttoleranten bzw. opportunistischen Ar-
ten Breitfligelfledermaus, Kleiner Abendsegler, Rauhautfledermaus und Zwergfledermaus. Zwar
kommt es durch die Beleuchtung zu einer Verschiebung in der Zusammensetzung der Insekten-
fauna. Lichtempfindliche Insektenarten werden méglicherweise abwandern, andere durch das Licht
angelockt, in den Lampengehausen getotet oder von der Nahrungssuche oder der Paarung abge-
halten. Bei diesen Fledermausarten ist aber davon auszugehen, dass sie das Untersuchungsgebiet
auch bei Beleuchtung, ahnlich wie am Ortsrand von Reppenstedt und Lineburg, weiterhin nutzen
werden.
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7 PRUFUNG ARTENSCHUTZRECHTLICHER VERBOTE

Totung bzw. Beschadigung von Individuen und ihren Entwicklungsstadien

844 Abs. 1 Nr. 1
BNatSchG

Die Gefahr der Tétung oder Verletzung besteht vor allem fiir flugunfahige Jung-
tiere zur Wochenstubenzeit sowie bei der Zerstérung oder Beschadigung von
Winterquartieren aber auch aulRerhalb dieser Zeiten durch die Zerstérung oder
den Verschluss besetzter Quartiere und Tagesverstecke. Ein erhdhtes Tétungs-
risiko kann auch durch Kollisionen im Bau- und StralRenverkehr eintreten.

baubedingte

Durch die Realisierung der Planung sind baubedingte Auswirkungen, die zu ei-

Auswirkungen ner signifikanten Erh6hung des Totungs- und Verletzungsrisikos von Individuen
der festgestellten elf Fledermausarten fihren kdnnten, nicht zu erwarten, da
durch die BaumalRnahmen keine Quartiere betroffen sind und die Bauarbeiten
temporar und Uberwiegend bei Tageslicht durchgefuhrt werden.

anlage- bzw. Von der geplanten Beleuchtung und einem damit verbundenen eventuell erhdh-

betriebsbedingte ten Fahrradverkehrsaufkommen sind anlage- und betriebsbedingte Auswirkun-

Auswirkungen gen, die zu einer signifikanten Erhéhung des Totungs- und Verletzungsrisikos
von Individuen der festgestellten Fledermausarten fihren kdnnten, nicht zu er-
warten.

Fazit Der Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wird nicht erfillt.

Erhebliche Storung

§ 44 Abs. 1 Nr. 2
BNatSchG

Eine erhebliche Stérung, die sich auf den Erhaltungszustand der lokalen Popula-
tionen auswirkt, ist insbesondere gegeben, wenn sich die Mortalitatsrate erhoht
oder die Reproduktion behindert wird. Als Stérungsquellen kommen Larm- und
Lichtemissionen oder Vibrationen im Umfeld von Quartieren (insbesondere Wo-
chenstuben) sowie essenziellen Jagdgebieten und Flugwegen in Frage.

baubedingte
Auswirkungen

anlage- bzw. be-
triebsbedingte Aus-
wirkungen

Baubedingte Storungen bestehen durch Lichtemissionen und Baustellenbetrieb.
Erhebliche Stérungen sind allerdings nicht zu erwarten, da die Baumalinahmen
nur temporar und im Wesentlichen tagstber durchgefuhrt werden.

Das Risiko erheblicher Stérungen durch Anlage und Betrieb der Radwegebe-
leuchtung kann fiir folgende lichtempfindliche Fledermausarten angenommen
werden, da Wochenstuben und Winterquartiere, die fir den Reproduktionserfolg
eine Schlisselrolle spielen, in der Umgebung vorhanden sind.
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Braunes Langohr

Myotis indet.
Fransenfledermaus
Teichfledermaus
Wasserfledermaus

Fur das Braune Langohr ist das Teilgebiet 4 an der StraRe Auf der Hohe wah-
rend der Wochenstubenzeit von grol3er Bedeutung als Flugstralie und Jagdge-
biet. Durch die geplante dauerhafte Radwegebeleuchtung ist eine Meidung des
Umfelds der Radwege durch die Art wahrscheinlich. Die Wochenstube selbst ist
jedoch nicht betroffen.

Sudlich grenzen an das Untersuchungsgebiet grof3flachig unbeleuchtete, als
Nahrungsgebiet sehr hochwertige Offenland- und Waldgebiete des FFH-Gebiets
sIlmenau mit Nebenbachen* an. Diese bieten der Art weiterhin in ausreichendem
Malflie ungesttrte Nahrungsgebiete und Flugwege. Daher ist davon auszugehen,
dass die Stérungen der von der Planung betroffenen Jagdgebiete und Flugstra-
Ren im Umfeld der Wochenstube sich nicht erheblich auf die lokale Population
der Art auswirken.

Fur die als lichtempfindlich geltenden Arten der Gattung Myotis ist das gesamte
Untersuchungsgebiet wahrend der Einflugphase in das Winterquartier (Septem-
ber-Oktober) als Flugstral’e bedeutsam. Obwohl nicht gesondert untersucht, ist
davon auszugehen, dass dies auch fur die Phase des Ausflugs aus dem Winter-
quartier im Marz/April gilt. Von Mai bis August ist das Untersuchungsgebiet mit
Ausnahme des Sililzwegs (Teilgebiet 1) ebenfalls als FlugstralRe bedeutsam. Als
Jagdgebiet ist das Untersuchungsgebiet von August bis Oktober und im Teilge-
biet 4 im Osten der StraRe Auf der HOhe im gesamten Erfassungszeitraum be-
deutsam. In der nicht untersuchten Phase des Winterschlafs von November bis
Februar ist mit generell niedrigeren Aktivitatsraten zu rechnen. Allerdings kommt
es, wie z.B. am Winterquartier im Kalkberg Segeberg dokumentiert, in Warm-
phasen immer wieder zu starken winterlichen Quartierausfliigen,(NABU SCHLES-
WIG-HOLSTEIN online 2024)" (online: http://.nabu.de), so dass auch zu dieser
Zeit im Untersuchungsgebiet bedeutsame Fledermausaktivitaten auftreten und
erhebliche Stérungen nicht vollstdndig ausgeschlossen werden kdnnen.

Durch die geplante dauerhafte Radwegebeleuchtung ist eine Meidung der Ge-
holzstrukturen des Untersuchungsgebietes durch die Arten wahrscheinlich. Da
im Sinne einer worst case-Annahme davon auszugehen ist, dass die Stérungen
sich negativ auf die Zu- und Abwanderungsmoglichkeiten zum Uberregional be-
deutsamen Winterquartier am Lineburger Kalkberg und somit auf die lokale
Uberwinterungspopulation auswirken, sind sie als erheblich zu bewerten. Dies
gilt auch fur die Nutzung als Jagdgebiet in den Teilgebieten 2, 3 und 4.

Lediglich am Silzweg (Teilgebiet 1) wird die Stérung der Flugstral3e fur die Myo-
tis Arten durch Beleuchtung von Mai bis Juli als unerheblich beurteilt. Die Wege-
fuhrung verlauft hier allerdings auf einer Kuppe, so dass die Gefahr besteht,
dass durch Streulicht und mangelnde Abschirmung der bislang beleuchtungs-
freie Dunkelkorridor stidlich von Reppenstedt beeintrachtigt wird. Dies kann im
Sinne einer worst case-Annahme auch zur erheblichen Abwertung der anderen
Teilgebiete als Flugweg oder Jagdgebiet lichtempfindlicher Arten fihren. Daher
wird eine sommerliche Radwegebeleuchtung auch in diesem Abschnitt als er-
hebliche Stérung bewertet.

Um Stérungen sicher zu vermeiden, darf die Beleuchtung nach VOIGT et al.
(2019) in der Horizontalen sowie an den Gehdlzrandern und Baumkronen eine

32



Radwegebeleuchtung Reppenstedt-Oedeme Planungsgemeinschaft
Artenschutzfachliche Stellungnahme Marienau

Grol3es Mausohr

Breitfligelfledermaus
Grol3er Abendsegler

Kleiner Abendsegler

Muckenfledermaus

Lichtstarke von 0,1 Ix nicht Ubersteigen, was sich aber technisch voraussichtlich
kaum umsetzen lasst. Aulierdem waren quasi-UV-freie Leuchtmittel mit Wellen-
langen von 540-700 nm und geschlossenen Gehdusen zu verwenden. Hierfur
ware ein detailliert ausgearbeiteten Beleuchtungskonzept vorzulegen und mit
der Unteren Naturschutzbehdrde abzustimmen.

Als Vermeidungsmafnahme ebenfalls ungeeignet ist die Einrichtung einer Zeit-
bzw. Bedarfsbeleuchtung, da gerade zur Zu- und Abwanderungszeit der Fleder-
mause im Herbst die verstarkte Radwegenutzung zeitlich mit der Nutzung durch
die lichtempfindlichen Arten in den frihen Abendstunden zusammenfallt.

Als Alternative zur Beleuchtung wird daher empfohlen, am Silzweg eine Weg-
markierung mit Reflektorstreifen einzurichten. Auf diese Weise kdnnen erhebliche
Storungen der Arten sicher vermieden werden.

Die Anzahl der Beobachtungen des GrofRen Mausohrs lagen im Untersuchungs-
gebiet durchgehend unter den Schwellenwerten (LBV.SH 2020), so dass fur die
Art nicht von einer erheblichen Stérung auszugehen ist.

Die Ubrigen Arten aus der Gruppe der Nyctaloiden und der Gattung Pipistrellus
gelten beziglich ihrer Jagdgebiete und FlugstralRen als lichttolerant. Zwar kann
eine Beleuchtung der Radwege die Menge und Artenzusammensetzung der In-
sektenwelt als Jagdbeute negativ beeintrachtigen. Erhebliche Stérungen der

Rauhautfledermaus ; R ?

Zwergfledermaus Flugwege und Nahrungsgebiete, die sich auf den Erhaltungszustand ihrer loka-
len Populationen auswirken, werden aber als nicht wahrscheinlich angesehen.

Fazit Die anlage- und betriebsbedingte, dauerhafte Radwegebeleuchtung erfillt den

Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG, da der Reproduktionserfolg
einer Wochenstube des Braunen Langohrs gefahrdet und eine dauerhafte Be-
hinderung der Zu- und Abwanderung von Fledermausen der Myotis Gruppe zum
Uberregional bedeutsamen Winterquartier im Kalkberg sowie der Jagdgebiete
wahrend dieser Zeit nicht ausgeschlossen werden kann.
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Zerstorung oder Beschadigung von Lebensstatten

§ 44 Abs. 1 Nr. 3
BNatSchG

Als Fortpflanzungsstatte gelten alle Orte im Lebensraum eines Tieres, die im
Verlauf des Fortpflanzungsgeschehens benétigt werden. Neben Wochenstuben
zéahlen dazu auch Balz- und Paarungsquartiere, die bei den Gattungen Plecotus
und Myotis in der Regel im Winterquartier und bei anderen Arten auch an ande-
ren Orten liegen konnen. Ruhestatten umfassen alle Orte, die ein Tier regelma-
Big zum Ruhen oder Schlafen aufsucht. Darunter fallen alle regelmafig aufge-
suchten Sommer-, Zwischen- und Winterquartiere unabhangig von der Individu-
enzahl, also z.B. auch immer wieder innerhalb eines Quartierverbunds iber das
Jahr hinweg genutzte M&nnchenquartiere, nicht jedoch zufallig bzw. einmalig
aufgesuchte Tagesverstecke. Nahrungs- und Jagdbereiche, Flugrouten und
Wanderkorridore unterliegen dem § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG, sofern sie von
essenzieller Bedeutung sind, d.h. dass durch ihre Beschadigung die Funktion ei-
ner Fortpflanzungs- oder Ruhestéatte entfallt.

Betroffenheit von
Lebensstatten

Breitfligelfledermaus

Braunes Langohr

Myotis indet.
Fransenfledermaus
Teichfledermaus
Wasserfledermaus

Durch die Realisierung der Planung, sind Fortpflanzungs- und Ruhestatten in
Form eines Balzquartiers der Breitfliigelfledermaus sowie essenzieller Nah-
rungsgebiete und Flugwege weiterer Arten betroffen.

Fur die Breitfligelfledermaus ist ein Balzquartier im Gehdlzbestand des Teilge-
biets 2 am Schnellenberger Weg anzunehmen. Daher ist fur dieses Quartier zu
prufen, ob die 6kologische Funktion als Fortpflanzungsstatte im raumlichen Zu-
sammenhang erhalten bleibt.

Die am Gut Schnellenberg vermutete Wochenstube ist von der Planung nicht di-
rekt betroffen. In den Teilgebieten 2-4 am Schnellenberger Weg und der Stral3e
Auf der Hohe befinden sich allerdings fiir die Wochenstube essenzielle Jagdge-
biete und Flugstral3en. Da die Breitflliigelfledermaus bei der Jagd und an den
Flugstral3en lichttolerant ist, ist aber davon auszugehen, dass diese auch im
Falle einer Radewegebeleuchtung weiterhin genutzt werden. Eine indirekte Zer-
storung oder Beschéadigung dieser Fortpflanzungs- und Ruhestatte durch eine
Entwertung von Jagdgebieten und Flugwegen ist daher nicht zu erwarten.

Fur das lichtempfindliche Braune Langohr ist das Teilgebiet 4 im Sidosten wah-
rend der Wochenstubenzeit von essenzieller Bedeutung als Flugstraf3e und
Jagdgebiet.

Daher ist zu prifen, ob die 6kologische Funktion dieser Fortpflanzungs- und Ru-
hestatte im raumlichen Zusammenhang erhalten bleibt.

Das gesamte Untersuchungsgebiet weist fiir die Myotis Arten im Herbst eine
grol3e Bedeutung als FlugstraRe und Jagdgebiet mit Bezug zum Winterquartier
am Lineburger Kalkberg auf (Tabelle 11 - 18), auch wenn fur Fransen-, Teich-
und Wasserfledermaus auf Artniveau keine Uberschreitung der Schwellenwerte
vorliegt.
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Kleiner Abendsegler

Grol3es Mausohr

Daher ist zu prifen, ob die 6kologische Funktion dieser Fortpflanzungs- und Ru-
hestatte im raumlichen Zusammenhang erhalten bleibt.

Das vermutete Wochenstubenquartier in den Waldflachen siidwestlich des Un-
tersuchungsgebietes ist durch Gehdlze abgeschirmt und daher von der Planung
nicht betroffen. Da die Art zumindest bei der Jagd als lichttolerant gilt und fir
Jagd- und Streckenfliige groRe Aktionsraume um ihre Wochenstuben nutzt, ist
eine erhebliche indirekte Beschadigung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten
durch die Planung ebenfalls nicht zu erwarten.

Das Grof3e Mausohr hat ein Winterquartier im Lineburger Kalkberg. Die Anzahl
der Beobachtungen lagen im Untersuchungsgebiet durchgehend unter den
Schwellenwerten (LBV.SH 2020), so dass flr die Art nicht von einer Beeintrach-
tigung von Lebensstéatten auszugehen ist.

Zwergfledermaus Fir die Zwergfledermaus sind die Quartiere im Siedlungsraum Liineburgs und
am Gut Schnellenberg von der Planung nicht direkt betroffen. Da die Art bei der
Jagd und an den Flugwegen relativ lichttolerant ist, ist davon auszugehen, dass
diese auch im Falle einer Radewegebeleuchtung weiterhin als Nahrungsgebiet
und Flugwege genutzt werden. Eine indirekte Beschadigung von Fortpflanzungs-
und Ruhestatten durch eine Entwertung von Jagdgebieten und Flugwegen ist
daher nicht zu erwarten.

GroBer Abendsegler i die lichttoleranten Arten GroRer Abendsegler, Miicken- und Rauhautfleder-

kil maus gibt es keine Hinweise auf Lebensstatten im Untersuchungsgebiet, so

Rauhautfledermaus - . .
dass diese auch nicht von der Planung betroffen sind.
Eine Zerstérung oder Beschadigung ihrer Fortpflanzungs- und Ruhestatten ist
somit nicht zu erwarten.

§ 44 Abs. 5

BNatSchG

Breitfligelfledermaus

Braunes Langohr

Das Balzquartier in den Eichen des Teilgebietes 2 ist Teil eines grol3eren Quar-
tierverbundes mit einer Wochenstube im Gut Schnellenberg. Die Art wechselt
ihre Balzquartiere nach Attraktivitat und Frequentierung. In der Umgebung des
Gutes Schnellenberg sind an den dortigen Waldrandern und Einzelbdumen dau-
erhaft unbeleuchtete Areale vorhanden, die gleichermal3en als Balzquartier ge-
eignet sind. Daher ist davon auszugehen, dass die 6kologische Funktion des
Balzrevieres im raumlichen Zusammenhang erhalten bleibt.

Fur das Braune Langohr stellt der Waldrand an der Stral3e Auf der HOhe ein
Jagdgebiet fiir die sidlich davon vermutete Wochenstube dar. Stidwestlich lie-
gen weite unbeleuchtete Offenland- und Waldgebiete des NSG ,Hasenburger
Bachtal“ bzw. des FFH-Gebiets ,lImenau mit Nebenbachen“. Diese bleiben
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Myotis indet.
Fransenfledermaus
Teichfledermaus
Wasserfledermaus

grolRraumig aufgrund ihres Schutzstatus erhalten. Die Wochenstube selbst ist
nicht betroffen.

Deswegen ist davon auszugehen, dass die 6kologische Funktion der Jagdge-
biete, Balzreviere und FlugstralRen fiir die Wochenstube im raumlichen Zusam-
menhang erhalten bleibt.

Die lichtempfindlichen Arten der Gattung Myotis, die am Lineburger Kalkberg
Uberwintern, bendétigen unbeleuchtete Korridore als Flugwege zum Winterquar-
tier. Weite Teile der Umgebung des Kalkberges werden von den stark beleuch-
teten Siedlungsgebieten Lineburgs eingenommen. Sie sind fur lichtempfindliche
Arten als FlugstralRe und Jagdgebiet kaum geeignet. Nach GLOzA-RAUSCH et al.
(2021) besteht eine Zuwanderungsmaoglichkeit zum Kalkberg von der limenau
Uber den Liebesgrund in Liineburg. Weitere Zu- und Abwanderungsmdglichkei-
ten bestehen Uber die Sulzwiesen sowie die Griinachse entlang der Schnellen-
berger Allee bis in das Untersuchungsgebiet, wo eine entsprechende Flugstralie
durch den Horchboxstandort 4 belegt ist. Hier besteht Anschluss zu den grof3fla-
chig ungestorten Gebieten des NSG ,Hasenburger Bachtal* bzw. zum FFH-Ge-
biet ,limenau mit Nebenb&chen®.

Darlber hinaus gibt es kaum groRRe, unbeleuchtete Korridore zum Kalkberg. Die
FlugstrafRen und Jagdgebiete des Untersuchungsgebietes werden daher als es-
senziell fir das Winterquartier am Luneburger Kalkberg bewertet, ein Auswei-
chen auf alternative Routen und Gebiete erscheint fir aus dem Sudwesten kom-
mende Tiere nicht hinreichend sicher mdglich.

Myotiden wandern tUberwiegend friihzeitig zum Winterquartier und jagen dann in
der weiteren Umgebung solange Wetter und Nahrungsverfugbarkeit dies zulas-
sen. Ein damit verbundenes, erhéhtes Jagdaufkommen im Spatsommer konnte
auch im Rahmen der vorliegenden Untersuchung beobachtet werden. Die im
Untersuchungsgebiet festgestellten Jagdgebiete sind daher mit dem Winterquar-
tier eng verkniipft und als essenziell anzusehen.

Daher kann nicht ausgeschlossen werden, dass die 6kologische Funktion der
Fortpflanzungs- und Ruhestatte am Lineburger Kalkberg durch die geplante Be-
leuchtung essenzieller FlugstrafRen und Jagdgebiete dauerhaft beschadigt wird.

Fazit

Der Verbotstatbestand des 8§ 44 Abs. 1 Nr. 3i.V.m. Abs. 5 BNatSchG wird durch
die dauerhafte Beleuchtung verwirklicht.

Ergebnis der Prufung fur die Artengruppe Fledermause

Da die Verbotstatbestéande des § 44 Abs. 1 Nr. 2 und 3 BNatSchG fur Flederm&use aus der Gattung
Myotis durch die Planung voraussichtlich erfillt werden, ist eine Ausnahmeprifung nach § 45 Abs. 7
BNatSchG erforderlich.
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8 AUSNAHMEPRUFUNG NACH § 45 ABS. 7 BNATSCHG

Ausnahmen von den artenschutzrechtlichen Verboten sind nur zulassig, wenn sich der Erhaltungs-
zustand der Populationen einer Art nicht verschlechtert bzw. die Folgen der Ausnahmen dem Errei-
chen eines gunstigen Erhaltungszustands nicht entgegenstehen.

AulRerdem missen zwingende Grinde des Uberwiegenden 6ffentlichen Interesses vorliegen und zu-
mutbare Alternativen nicht gegeben sein. Der Nachweis dieser Bedingungen ist nicht Bestandteil
der nachfolgenden 6kologischen Bewertung und ist vom Vorhabentrager zu fihren.

In Tabelle 19 sind die Erhaltungszustédnde und -ziele sowie der Zustand der Populationen der be-
troffenen Fledermausarten fir die atlantische Region, in der das Untersuchungsgebiet liegt, geman
den Vollzugshinweisen fur Arten und Lebensrdume des NLWKN (online 2024) dargestellt.

Tabelle 19: Erhaltungszustand, Populationsgréf3en und Erhaltungsziele der durch die Planung
betroffenen Fledermausarten nach NLWKN (online 2024)

Name Erhaltungs- | Populations- Erhaltungsziele (Auswahl)
zustand groRe

- Erhohung/Erhalt der Anzahl von Tieren in
Winterquartieren

Bechsteinfledermaus | Myotis bechsteinii schlecht Nicht hdufig | - Optimierung von Winterquartieren

- Forderung strukturreicher Kulturlandschatft
mit Hecken und Waldanbindung

- Erhohung/Erhalt der Anzahl von Tieren in
Myotis brandtii Winterquartieren
. . schlecht k.A. . : ,
Myotis mystacinus - Optimierung von Winterquartieren
- Forderung strukturreicher Kulturlandschaft

Bartfledermause
(Brandt-/ Kleine
Bartfledermaus)

- Erhohung/Erhalt der Anzahl von Tieren in
Winterquartieren

- Optimierung von Winterquartieren

- Forderung strukturreicher Kulturlandschatft

Fransenfledermaus Myotis nattereri unbekannt k.A.

- Erh6hung/Erhalt der Anzahl von Tieren in
Winterquartieren

Teichfledermaus Myotis dasycneme unbekannt 500-1.000 Ind. | - Férderung strukturreicher, extensiver

Kulturlandschaft mit Wiesen, Hecken und

Feldgehdlzen in Gewéssernahe

- Erhohung/Erhalt der Anzahl von Tieren in
Wasserfledermaus Myotis daubentonii guinstig k.A. Winterquartieren
- Erh6hung/Erhalt naturnaher Auengebiete

Von den potenziell betroffenen Arten befindet sich demnach lediglich die Wasserfledermaus in ei-

nem ginstigen Erhaltungszustand. Fur die Fransenfledermaus und die Teichfledermaus ist der Er-
haltungszustand unbekannt, fiir die im Untersuchungsgebiet nicht auf Artniveau bestimmten Arten
Bechsteinfledermaus, Brandtfledermaus und Kleine Bartfledermaus schlecht.
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Angaben zu den PopulationsgrofRen in Niedersachsen liegen, wenn tberhaupt nur als Schatzungen
vor. So zeigt die Bestandsschéatzung der Teichfledermaus, dass bereits 5-10 Individuen die als Er-
heblichkeitsschwelle gangige 1%-Grenze der Gesamtpopulation tUberschreiten wirde. Wahrend bei
Wasser- und Fransenfledermaus mit deutlich gro3eren Populationen zu rechnen ist, liegen die Po-
pulationsgréf3en von Bechsteinfledermaus und Bartflederm&usen moglicherweise in einer &hnlichen
GroRRenordnung. Da die Kenntnisse zum Bestand aber extrem grof3e Liicken aufweisen, sind sie fur
eine valide Abschéatzung der Populationen nicht ausreichend.

Als Erhaltungsziele werden die Erhéhung oder zumindest der Erhalt der Individuenzahlen in den
Winterquartieren, die Optimierung von Winterquartieren und die Férderung strukturreicher, extensiv
genutzter Kulturlandschaft genannt.

Fur die Untersuchungsgebiet nachgewiesenen oder potenziell vorkommenden Arten ergibt sich fol-
gende Bewertung:

Die Wasserfledermaus befindet sich in einem ginstigen, die Fransenfledermaus in einem unbe-
kannten Erhaltungszustand. Die Planung steht den Entwicklungszielen der Erh6hung oder Erhaltung
der jeweiligen Individuenzahlen im Winterquartier, der Optimierung von Winterquartieren und der
Forderung strukturreicher Auen- bzw. Kulturlandschaften entgegen. Die landesweiten Bestandszah-
len sind unbekannt, die Arten gelten innerhalb der Gattung Myotis als relativ haufig. Die Untersu-
chungen von GLOzA-RAUSCH et al. (2021) weisen auf ein individuenstarkes Winterquartier am Liine-
burger Kalkberg hin, das von Wasserfledermaus und Fransenfledermaus dominiert wird. Daher ist
im Sinne einer worst case-Annahme nicht auszuschlieRen, dass der planungsbedingte Verlust von
fir das Winterquartier essenziellen Jagdgebieten und Flugwegen Uber 1 % der landesweiten Popu-
lation betrifft und damit Gber der Erheblichkeitsschwelle fiir Auswirkungen auf den Erhaltungszu-
stand liegt. Auch ist nicht hinreichend sicher auszuschlie3en, dass sich durch die Planung der Erhal-
tungszustand der Arten verschlechtert. Die 6kologischen Voraussetzungen fur eine Ausnahme sind
fur beide Arten daher nicht gegeben.

Die Teichfledermaus weist einen unbekannten Erhaltungszustand auf. Die Planung steht den Ent-
wicklungszielen der Art entgegen. Die Bestandszahlen der Teichfledermaus werden mit 500-1.000
Individuen geschéatzt. Auch wenn diese Zahlen nicht belastbar erscheinen, ist im Sinne einer worst
case-Annahme davon auszugehen, dass der planungsbedingte Verlust bereits weniger Tiere im
Winterquartier Gber 1 % der landesweiten Populationen betrifft und damit Gber der Erheblichkeits-
schwelle fur Auswirkungen auf den Erhaltungszustand liegt. Die 6kologischen Voraussetzungen fur
eine Ausnahme sind flr diese Art daher nicht gegeben.

Die potenziell vorkommenden Arten Bechsteinfledermaus, Brandtfledermaus und Kleine Bartfle-
dermaus befinden sich derzeit in einem unginstigen Erhaltungszustand. Jede weitere Verschlech-
terung steht dem Erreichen eines ungunstigen Erhaltungszustands entgegen. Die Planung steht den
Entwicklungszielen der Arten entgegen. Da die Bestandszahlen unbekannt sind, die Arten aber nicht
sehr haufig sind, ist im Sinne einer worst case-Annahme davon auszugehen, dass der planungsbe-
dingte Verlust bereits weniger Tiere im Winterquartier Giber 1 % der landesweiten Populationen be-
trifft und damit tber der Erheblichkeitsschwelle fir Auswirkungen auf den Erhaltungszustand liegt.
Die 6kologischen Voraussetzungen fir eine Ausnahme sind fur diese Arten daher nicht gegeben.

Die Voraussetzungen fir eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG liegen daher fiir keine der be-
troffen Arten aus der Gattung Myotis vor.
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9 ZUSAMMENFASSUNG

Die Gemeinde Reppenstedt plant zur Verbesserung der bestehenden Radverkehrsverbindungen in
Richtung Luneburg die Beleuchtung der Radwege Siilzweg und Schnellenberger Weg auf ca. 2 km
Lange. Die Planung ist nur rechtsgultig und damit vollzugsféahig, wenn der Verwirklichung keine dau-
erhaften und nicht ausraumbaren artenschutzrechtlichen Hindernisse entgegenstehen.

Als Grundlage fir eine artenschutzrechtliche Beurteilung erfolgten 2024 Bestandserfassungen der
besonders planungsrelevanten Artengruppe der Flederméause.

Es wurden elf Fledermausarten nachgewiesen. Die Arten Braunes Langohr, Kleiner Abendsegler,
Breitfligel-, Micken-, Rauhaut- und Zwergfledermaus haben im Untersuchungsgebiet Balzreviere.
Alle elf Arten nutzen das Untersuchungsgebiet als FlugstraRe. Zahlreiche Kontakte mit lichtempfind-
lichen Arten der Myotis-Gruppe (u.a. Fransen-, Teich- und Wasserfledermaus) und des Braunen
Langohrs zeigen die herausragende Bedeutung des Untersuchungsgebietes als Dunkelkorridor fur
die Jagd dieser Arten.

Die Untersuchungen ergaben Verdacht auf ein Balzquartier der Breitfligelfledermaus im Untersu-
chungsgebiet. Im Umfeld des Untersuchungsgebietes besteht Verdacht auf Wochenstuben von
Braunem Langohr, Breitfliigelfledermaus, Kleinem Abendsegler und Zwergfledermaus.

Durch die geplante Radwegebeleuchtung ist mit einer Entwertung von Flugwegen und Jagdgebieten
lichtempfindlicher Fledermausarten zu rechnen. Fur Arten aus der Gattung Myotis, die im nahegele-
genen Lineburger Kalkberg ein Uberregional bedeutsames Winterquartier besitzen, kénnen erhebli-
che Storungen nach 8§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG, die sich auf den Erhaltungszustand ihrer lokalen
Populationen auswirken, nicht ausgeschlossen werden.

Ebenfalls kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Entwertung von fur das Winterquartier es-
senziellen FlugstralRen und Jagdgebieten zu einer indirekten Beschadigung der Fortpflanzungs- und
Ruhestatte nach § 44 Abs. 1 Nr. 3i.V.m. Abs. 5 BNatSchG fuhrt.

Die 6kologischen Voraussetzungen fir eine Ausnahme von den artenschutzrechtlichen Verboten
nach 8 45 Abs. 7 BNatSchG liegen nicht vor.

Um ein Eintreten der artenschutzrechtlichen Verbote zu vermeiden, waren sehr strikte Planungsvor-
gaben umzusetzen, die die Beleuchtung auf ein kaum realisierbares Minimum reduzieren mussten.
Sie mussten durch eine detaillierte Beleuchtungsplanung nachgewiesen und mit der Unteren Natur-
schutzbehérde abgestimmt werden.

Als Planungsalternative wird eine durchgéangige Wegemarkierung mit Reflektorstreifen empfohlen.

39



Radwegebeleuchtung Reppenstedt-Oedeme Planungsgemeinschaft
Artenschutzfachliche Stellungnahme Marienau

10 QUELLEN

BARATAUD, M. (2015): Acoustic Ecology of European Bats. Inventaires & biodiverité series Biotope —
Muséum national d"Histoire naturelle. 352 S.

DIETZ, C., KIEFER, A. (2014): Die Flederméause Europas. 402 S. Stuttgart.

GLOZA-RAUSCH, F., KNORNSCHILD, M., FERNANDEZ, A., LEUPOLT, B. (2021): Das Geheimnis der Fle-
dermé&use vom Liineburger Kalkberg - Uberraschende Entdeckungen im Rahmen der Grinplanung.
Online Vortrag auf der Tagung ,Fledermause in der Eingriffsplanung” der Natur- und Umweltschutz-
akademie NRW am 02. Dezember 2021.

HECKENROTH, H. (1993): Rote Liste der in Niedersachsen und Bremen gefahrdeten Saugetierarten.
Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen 6/93: 221-226.

LANA, LANDERARBEITSGEMEINSCHAFT NATURSCHUTZ (2010): Hinweise zu zentralen unbestimmten
Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes.

LBV.SH LANDESBETRIEB STRARENBAU UND VERKEHR SCHLESWIG-HOLSTEIN (HRSG.) (2020): Fleder-
mause und Strallenbau - Arbeitshilfe zur Beachtung der artenschutzrechtlichen Belange bei Stra-
Benbauvorhaben in Schleswig-Holstein. 2. Uberarbeitete Fassung. Kiel. 79 S.

LFU Bayerisches Landesamt fir Umwelt (Hrsg.) (2020): Bestimmung von Fledermausrufen und Kri-
terien fur die Wertung von akustischen Artnachweisen. Teil 1 — Gattungen Nyctalus, Eptesicus, Ves-
pertilio, Pipistrellus (nytaloide und pipistrelloide Arten), Mopsfledermaus, Langohrflederméuse und
Hufeisennasen Bayerns. Fledermausschutz in Bayern. Augsburg, 84 S.

LFU Bayerisches Landesamt fir Umwelt (Hrsg.) (2022): Bestimmung von Fledermausrufen und Kri-
terien fur die Wertung von akustischen Artnachweisen. Teil 2 — Gattung Myotis. Fledermausschutz
in Bayern. Augsburg, 45 S.

MEINIG, H.; BOYE, P.; DAHNE, M.; HUTTERER, R. & LANG, J. (2020): Rote Liste und Gesamtartenliste
der Saugetiere (Mammalia) Deutschlands. — Naturschutz und Biologische Vielfalt 170 (2): 73 S.

NABU SCHLESWIG-HOLSTEIN (online 2024): http://schleswig-holstein.nabu.de/natur-und-land-
schaft/nabu-schutzgebiete/segeberger-kalkberg-kalkberghoehlen/12951.html

NLWKN, NIEDERSACHSISCHER LANDESBETRIEB FUR WASSERWIRTSCHAFT, KUSTEN- UND NATURSCHUTZ
(online 2024): Niederséachsische Strategie zum Arten- und Biotopschutz.
http://www.nlwkn.niedersachsen.de/naturschutz/natura_2000/vollzugshinweise_arten_und_lebens-
raumtypen/vollzugshinweise-fuer-arten-und-lebensraumtypen-46103.html.

PFALZER, G. (2002): Inter- und intraspezifische Variabilitat der Soziallaute heimischer Fledermausar-
ten (Chiroptera: Vespertilionidae). Mensch und Buch, Berlin.

SKIBA, R. (2009): Européaische Fledermause. Hohenwarsleben. 220 S.

TRAUTNER, J. (2020): Artenschutz. Rechtliche Pflichten, fachliche Konzepte, Umsetzung in der Pra-
xis. Stuttgart. 319 S.

VoIGT, C. C., C. AzAM, J. DEKKER, J. FERGUSON, M. FRITZE, S. GAZARYAN, F. HOLKER, G. JONES, N.
LEADER, D. LEwWANZIK, H. J. G. A. LIMPENS, F. MATHEWS, J. RYDELL, H. SCHOFIELD, K. SPOELSTRA UND
M. ZAGMAJSTER (2019): EUROBATS Leitfaden fiir die Berticksichtigung von Fledermausen bei Be-
leuchtungsprojekten. Publication Series. Bonn.

40



........
st

0 50 100 150 200 m

B N

Legende

Untersuchungsgebiet
(O Horchbox mit Nummer
7/ Jagdgebiet
4+ FlugstraBBe
Art
Braunes Langohr
Breitfliigelfledermaus
GroBer Abendsegler
Kleiner Abendsegler
Mickenfledermaus
Rauhautfledermaus
Zwergfledermaus
Pipistrellus spec.
Myotis spec
Abendsegler spec

Nyctaloid (Abendsegler/ Breitfliigelfleder-
maus/ Langohr/ Zweifarbfledermaus)

000000 C000CGO

Art der Beobachtung
A Transferflug, Einfachkontakt

/\ Transferflug, Mehrfachkontakt

O Jagdflug, Einfachkontakt

[] Jagdflug, Mehrfachkontakt

O Flugbalz, Sozialruf, Einfachkontakt

O Flugbalz, Sozialruf, Mehrfachkontakt
@ Quartiersverdacht

Artenschutzfachbeitrag
Geplante Beleuchtung zweier Radwege
zwischen Reppenstedt und Oedeme

- Fledermauserfassung 2024 - Karte
Ergebnisse der drei Detektorbegehungen 1
und Horchboxstandorte

Auftragnehmer: Auftraggeber:
eVl I Kéhnlein Gemeinde Reppenstedt
Planungsgemeinschaft Marienau M. Koitzsch
Naturschutz & Landschaftsplanung T. Christophersen Dachtmisser Stralle 1
Am Hafen 12 Telefon 05852 / 390 55 40 21389 Reppenstedt

21354 Bleckede Telefax 05852 / 390 55 41

Bearbeitet: K. Koerth 25.11.2024
Gezeichnet: K. Koerth 25.11.2024




%
3

ot

—

,,,,,,,,,,

0 50 100 150

ordemy
Ber;
e,
%

Legende

FlugstraBe (Uberschreitung des Schwellenwerts
nach LBV.SH 2020)

=)

Jagdgebiet (Uberschreitung des Schwellenwerts
nach LBV.SH 2020)

NN

Quartiersverdacht

©

Art

@ Braunes Langohr
© Breitfligelfledermaus
© Myotis

@® Zwergfledermaus

Artenschutzfachbeitrag
Geplante Beleuchtung zweier Radwege
zwischen Reppenstedt und Oedeme

- Fledermauserfassung 2024 - Karte
Bewertung: Uberschreitung von 2
Schwellenwerten und Quartiere

Ik I Kéhnlein
Planungsgemeinschaft Marienau M. Koitzsch

Auftragnehmer: Auftraggeber:

Gemeinde Reppenstedt

Naturschutz & Landschaftsplanung T. Christophersen Dachtmisser Stralle 1
Am Hafen 12 Telefon 05852 / 390 55 40 21389 Reppenstedt
21354 Bleckede Telefax 05852 / 390 55 41

Bearbeitet: K. Koerth 25.11.2024

Gezeichnet: K. Koerth 25.11.2024




Gemeinde Reppenstedt
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SITZUNGSVORLAGE R/X/245

Beratungsfolge Sitzungstermin TOP Offentlich
Bau-, Umwelt-, Mobilitdts- und Planungsausschuss 16.12.2025 8 ja
Verwaltungsausschuss 15.01.2026 nein

Verkehrsberuhigung OstlandstraBe
- Errichtung von zwei Fahrbahneinengungen

Sachverhalt:

In der Ostlandstraf’e kam es am 19.09.2025 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind von einem
PKW leicht verletzt wurde. Im Anschluss an den Vorfall wurde von Anwohnern der Ostlandstralie ein
Schreiben mit einer Unterschriftenliste an die Gemeindeverwaltung tGbermittelt. Darin wird aus Sicht
der Anwohner die Sorge Uber die nicht vorhandene Verkehrssicherheit innerhalb dieser Stral3e ge-
aufdert und MaBnahmen zur Verkehrsberuhigung gefordert, um die Sicherheit, insbesondere fir Kin-
der, zu verbessern. Daraufhin fand ein Vor-Ort-Termin mit der StraBenverkehrsbehérde des Land-
kreises Lineburg statt, um die 6rtlichen Gegebenheiten zu besichtigen und mégliche Malinahmen
zur Verbesserung der Verkehrssicherheit zu erdrtern.

Vor diesem Hintergrund wurde in Zusammenarbeit mit dem Ingenieurbiiro Beufltel GmbH eine ver-
kehrsberuhigende MalRnahme vorbereitet, um die Verkehrssicherheit nachhaltig zu erhéhen. Vorge-
sehen ist die Einrichtung von zwei baulichen Fahrbahneinengungen. Die Fahrbahneinengungen sol-
len auf die Fahrbahn montiert werden, um ein Uberholen von haltenden Bussen durch PKW zu un-
terbinden und die Durchschnittsgeschwindigkeit in der Ostlandstral3e zu reduzieren. Die Kosten dafur
betragen fir beide Einengungen ca. 10.000,00 €. Weiterhin ist zu erwahnen, dass sich die Fahrbah-
neinengungen 1,20 m vom Gehweg entfernt befinden, damit die Fahrradfahrer diese ungehindert
passieren kénnen.

Auf Grund der Kreuzungsbereiche und der Kurve vor der Pommernstralle sowie der zahlreichen Zu-
fahrten ergeben sich nur wenige Mdglichkeiten, die Fahrbahneinengungen angemessen zu platzie-
ren.

An folgenden Standorten sind diese nun vorgesehen:

Einengung 1:
Die erste Einengung befindet sich auf Hohe der Grundstiicke Ostlandstrale 3 und 8 sowie im Bereich

der Bushaltestelle. Ziel ist es die Fahrgeschwindigkeit im Bereich der Haltestelle zu reduzieren, da es
dort zu einem vermehrten FuBgangeraufkommen kommt. Zudem soll das Uberholen von stehenden
Bussen unterbunden werden.

Einengung 2:
Die zweite Einengung befindet sich auf Héhe der Grundstlicke Ostlandstraf3e 10a sowie zwischen

den Grundstiicken mit den Hausnummern 11 und 13. Im Bereich der Hausnummer 10a besteht eine
inoffizielle zweite Zufahrt, weshalb durch die geplante Einengung hier ein geringerer seitlicher Ab-
stand zur Zufahrt in Kauf genommen wird.
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Bei der ersten Einengung ist auf Grund des Busbordes keine Ubergangshilfe vorgesehen. Auch die
zweite Einengung erhalt keine Querungshilfe.

Die Ostlandstrafte wird insbesondere aufgrund ihrer Lage im Wohngebiet und der Nutzung als Schul-
und Busweg als verkehrssensibler Bereich eingestuft.

Mit den geplanten Einengungen sollen eine Reduzierung der Fahrgeschwindigkeit und eine Erho-
hung der Aufmerksamkeit der Autofahrer erreicht werden.

Beschlussempfehlung:
Die Verwaltung wird beauftragt, die im Vorentwurf dargestellten MaBnahmen umzusetzen.

Anlage(n):

o Vorentwurf Verkehrsberuhigung Ostlandstralle
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Gemeinde Reppenstedt
Der Gemeindedirektor

Reppenstedt, 04.12.2025

Verantwortlich: Christian Hibener
Amt: Bauamt

SITZUNGSVORLAGE R/X/244

Beratungsfolge Sitzungstermin TOP Offentlich
Bau-, Umwelt-, Mobilitdts- und Planungsausschuss 16.12.2025 9 ja
Verwaltungsausschuss 15.01.2026 nein

Abflachung der Rampe von der L 216 zum Wendehammer ,,Am Lerchenberg“ in Reppenstedt

Sachverhalt:

Die bestehende Rampe von der L 216 zum Wendehammer ,Am Lerchenberg® in Reppenstedt soll
angepasst werden, damit eine bessere Erreichbarkeit gewahrleistet werden kann. Die aktuell vorhan-
dene Rampe ist zu steil, weswegen ein selbststandiges Befahren mit einem Rollstuhl schwer méglich
ist.

Im Zuge der Priifung wurde eine Grenzfeststellung veranlasst, da die Rampe unmittelbar an ein an-
grenzendes Anliegergrundstlick grenzt. Auf Grundlage der festgestellten Grenzen ist eine seitliche
Verbreiterung nicht mdglich, da bestehende Grundstiickszufahrten verandert werden mussten.

Variante 1

Die Herstellung einer normgerechten Rampe mit einer maximalen Steigung von 6 % wurde gepriift.
Fir die Einhaltung der DIN-Vorgaben ware eine Verlangerung der Rampe auf ca. 5 - 6 m erforderlich.
Aufgrund der ortlichen Situation wiirde dadurch mindestens ein Stellplatz am Wendehammer entfal-
len. Zudem waren umfangreiche Anpassungen am Bestand notwendig, einschlieRlich der Neuherstel-
lung angrenzender Entwasserungsbereiche, Bordsteine sowie des angrenzenden Gehweges.

Die kalkulierten Gesamtkosten dieser Variante liegen bei rund 25.000,00 €.

Variante 2

Die vorhandene Rampe wird in ihrer Lage belassen und lediglich verlangert. Die Lange wird von ca.
1,00 m auf etwa 2,00 m erweitert, wodurch die Steigung von aktuell ca. 31 % auf rund 10 % reduziert
wird. Auch wenn diese Steigung nicht vollstdndig den Anforderungen der DIN fir barrierefreie Wege
entspricht, stellt sie die technisch und wirtschaftlich sinnvollste Mdglichkeit dar und verbessert die
Nutzbarkeit erheblich.

Ein Angebot durch die Firma Bohm im Rahmen des bestehenden Tiefbau-Rahmenvertrages betragt
3.678,44 € brutto.

Beschlussempfehlung:
Es wird beschlossen die Variante 1 / Variante 2 umzusetzen.

Anlage(n):

e Planzeichnung Variante 1
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Gemeinde Reppenstedt
Der Gemeindedirektor

Reppenstedt, 20.11.2025

Verantwortlich: Sabrina Harms
Amt: Gemeindedirektor(in)

SITZUNGSVORLAGE R/X/242

Beratungsfolge Sitzungstermin TOP Offentlich
Finanzausschuss 02.12.2025 10 ja
Bau-, Umwelt-, Mobilitdts- und Planungsausschuss 16.12.2025 11 ja
Finanzausschuss 06.01.2026 ja
Verwaltungsausschuss 15.01.2026 nein
Gemeinderat 15.01.2026 ja

Haushaltsplan der Gemeinde Reppenstedt fiir das Jahr 2026

Sachverhalt:

Gemal § 10 Abs. 4 des Niedersachsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) soll der
Haushalt, in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung, ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen,
wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Ertrage dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendun-
gen und der Gesamtbetrag der auBerordentlichen Ertrage dem Gesamtbetrag der aul3erordentlichen
Aufwendungen entspricht. Daneben sind die Liquiditat der Gemeinde sowie die Finanzierung ihrer In-
vestitionen und Investitionsférderungsmaflnahmen sicherzustellen.

Der vorliegende Haushaltsplan ist nicht ausgeglichen, da die ordentlichen Aufwendungen in Héhe
von 8.025.200,00 € die ordentlichen Ertrage in Hohe von 7.462.800,00 € tbersteigen (§ 110 Abs. 4
S. 1und S. 2 NKomVG).

Es sind Investitionen in H6he von 5.569.900,00 € vorgesehen. Zuwendungen fur Investitionen sind in
Hoéhe von 4.342.500,00 € geplant. Es ist eine Kreditaufnahme i. H. v. 1.000.000,00 € geplant.

1. Ergebnishaushalt

Die wesentlichen Teilhaushalte werden im Rahmen der Entwurfsvorstellung vorgestellt. In der Sit-
zungsvorlage wird nur auf wesentliche Anderungen eingegangen, die z. B. in groReren Kostenent-
wicklungen begriindet sind.

Produkt Bebauungsplanung, S. 39

Der Ansatz fur Aufwendungen fur Sach- und Dienstleistungen wurde auf 65.400,00 € p. a. erhdht.
Dies ist der Ansatz fir nicht von Dritten Ubernommenen Planungsleistungen. Diese Erhéhung dient
zur Sicherstellung zukunftiger Bauleitplanungen.

Produkt sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, S. 62
Fur ggf. aufzunehmende Kredite sind die Zinsen veranschlagt: 50.000,00 €.
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2. Investitionen

1-2024-R06 Forderprojekt ,,Natiirlicher Klimaschutz in Kommunen“ - Umgestaltung Fléache in
der KantstraRe

Fir die Umgestaltung der Flache im Bereich der Kantstral’e wurden bereits im vergangenen Jahr
Nutzungsideen gesammelt. Ein erster Vorschlag war die Neuanlage der Grinflache als Park- und
Naherholungsflache in Kombination mit einer Versickerungsfunktion fiir Starkregenereignisse.

Fir die Umsetzung der MaRnahme sollen Férdermittel aus dem KfwW-Programm 444 - Modul D Ent-
siegelung - eingeworben werden. Solche Projekte werden durch das Programm mit bis zu 80 % be-
zuschusst. Derzeit erarbeitet ein Planungsbiiro fiir die Antragsstellung die aktuellen Kosten. Nach
erster Einschatzung ist mit Kosten in Héhe von 855.000,00 € zu rechnen. Zuwendungen werden in
Hoéhe von 708.000,00 € erwartet. Die endgliltige Kostenschatzung liegt voraussichtlich Anfang De-
zember vor und wird im Zuge der Beratungen mitgeteilt.

1-2024-R07 Forderprojekt ,,Natiirlicher Klimaschutz in Kommunen* - Entsiegelung Am Schwar-
zen Berg / Hermann-L6éns-StraBBe

Fir die Umgestaltung Einmindung in der Strae ,Am Schwarzen Berg“ wurde bereits im vergange-
nen Jahr ein Vorschlag unterbreitet.

Fir die Umsetzung der MaRnahme sollen Férdermittel aus dem KfW-Programm 444 - Modul D Ent-
siegelung - eingeworben werden. Solche Projekte werden durch das Programm mit bis zu 80 % be-
zuschusst. Derzeit erarbeitet ein Planungsbiiro fiir die Antragsstellung die aktuellen Kosten. Nach
erster Einschatzung ist mit Kosten in Héhe von 425.000,00 € zu rechnen. Zuwendungen werden in
Hoéhe von 340.000,00 € erwartet. Die endglltige Kostenschatzung liegt voraussichtlich Anfang De-
zember vor und wird im Zuge der Beratungen mitgeteilt.

1-2026-R02 Forderprojekt ,,Natiirlicher Klimaschutz in Kommunen* - Biirgerpark
Fir die Gestaltung des Birgerparks wurden Férdermittel GUber das o. g. Férderprogramm der KfW in
Hohe von 1.220.000,00 € eingeworben. Die Kosten belaufen sich auf insgesamt 1.525.000,00 €.

1-2026-R03 Forderprojekt ,,Natiirlicher Klimaschutz in Kommunen“ - Griinflichenmanagement
- Anlegen von Bliihwiesen

Fir die Erstellung eines Konzeptes zur Umstellung auf ein naturnahes Griinflachenmanagement so-
wie der Planungen der daraus hervorgehenden Anlage- und Aufwertungsmafinahmen von bzw. zu
naturnahen Grinflachen wurden Férdermittel Gber das o. g. Férderprogramm der KfW in Héhe von
150.800,00 € eingeworben. Die Kosten belaufen sich auf 188.500,00 €.

1-2026-R04 Forderprojekt ,,Natiirlicher Klimaschutz in Kommunen® - Pflanzung von Baumen
Fir die Planung zur Pflanzung und Standortoptimierung von Baumen wurden Fordermittel iber das
0. g. Férderprogramm der KfW in Héhe von 313.600,00 € eingeworben. Die Kosten belaufen sich auf
392.000,00 €.

1-2026-R05 Ausbau der Radwegeverbindung zwischen Reppenstedt und Dachtmissen

Fur die Umsetzung des Radwegeausbaus zwischen Reppenstedt und Dachtmissen liegt eine For-
dermittelzusage vor. Bisher wurden noch keine Mittel in den Haushalt eingestellt. Die forderfahigen
Kosten belaufen sich auf 1.033.100,00 €. Férdermittel wurden in Hohe von 929.700,00 € zugesagt.

1-2026-R07 Spielplatze
Fir die Erneuerung von Spielgeraten auf den Spielplatzen wurden 30.000,00 € veranschlagt

1-2026-R08 Erneuerung von StraBenbeleuchtung an FuBRgéngeriiberwegen in Reppenstedt

In der Sitzung des Verwaltungsausschusses vom 30.10.2025 wurde berichtet, dass alle Beleuchtun-
gen an den Fulgangeriberwegen erneuert werden missen. Die Kosten hierfir belaufen sich auf
30.000,00 €.

1-2026-R09 Renaturierung Kranker Hinrich

Hier sind 50.000,00 € fiir den Ankauf der Okopunkte aus der Malnahme ,Renaturierung Kranker Hin-
rich“ von der Naturschutzstiftung Lineburg zu veranschlagen.
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R-2026-R10 Verkehrsberuhigung OstlandstraBe

Es wurde ebenfalls in der Sitzung des Verwaltungsausschusses vom 30.10.2025 berichtet, dass in
der OstlandstralRe die Méglichkeit der Verkehrsberuhigung in Form von Einengungen vorgesehen
werden kann. Die Kosten hierfur belaufen sich auf 15.000,00 €.

1-2026-R11 Weihnachtsbeleuchtung

Fir die jahrliche Erweiterung der Weihnachtsbeleuchtung sind 5.000,00 € vorzusehen. Wirde die
restliche Weihnachtsbeleuchtung in Ganze beschafft werden, missten 25.200,00 € veranschlagt
werden.

1-2026-R12 Beteiligung Biirgerwindpark
Damit die Gemeinde Reppenstedt sich am Blirgerwindpark in Kirchgellersen beteiligen kann, sind
Mittel in Hohe von 20.000,00 € zu veranschlagen.

1-2026-13 Stadtradstation im Baugebiet Schnellenberger Weg

In der Sitzung vom 13.02.2025 des Verwaltungsausschusses wurde beschlossen, dass eine weitere
Stadtrad-Station im Baugebiet errichtet werden soll. Die hierfur voraussichtlich benétigten Mittel be-
laufen sich auf 5.000,00 €.

1-2029-R01 Grundstiicksverkédufe Ortszentrum

Fir 2029 werden im Finanzplan 755.200,00 € als Einnahme fiir den bereits durchgefiihrten Verkauf
der Immobilien An der Landwehr 4 und Liineburger Landstral3e 7 eingeplant. Die Objekte wurden zur
stadtebaulichen Entwicklung der Gesamtflache an die BGSG veraullert. Auf die Sitzungsvorlage
R/X/57 wird verwiesen.

Kreditaufnahme
Zur Finanzierung der Investitionen ist eine Kreditaufnahme i. H. v. 1.000.000,00 € vorgesehen.
3. Zuschussantrage Vereine

Wie in den vergangenen Jahren wurden die Vereine aufgefordert, ihre Zuschussantrage bei der Ge-
meinde einzureichen. Folgende Antrage liegen vor:

Gemischter Chor
Der gemischte Chor hat in dem Antrag die Kosten fur die jahrlichen Aktionen beziffert und bittet um
einen Zuschuss in Héhe von 470,00 €.

Dorfgemeinschaft Dachtmissen
Die angedachte Beschaffung einer Mondlaterne (200,00 €) kann aus dem Bewirtschaftungsansatz
gedeckt werden. Ein gesonderter investiver Ansatz ist nicht notwendig.

Heidepiraten
Die Heidepiraten bendtigen fur eine neue Anfangergruppe noch ein Altsaxophon und bitten um einen

Zuschuss in Héhe von 350,00 €. Zuletzt wurde den Heidepiraten in 2018 ein Zuschuss fir die Be-
schaffung von T-Shirts und Noten gewahrt.

Insgesamt sind somit 1.100,00 € an Zuschussen veranschlagt.

TuS Reppenstedt e.V.

Der TuS Reppenstedt hat nachtraglich noch einen Antrag in Héhe von 7.000,00 € fiir die Anlegung
von drei Pickleballfeldern gestellt. Die derzeitige Hochsprungflache soll zu diesen Feldern umgenutzt
und erweitert werden.

Insgesamt sind somit 8.100,00 € an Zuschussen veranschlagt.
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Dariiber hinaus wurden die folgenden jahrlich wiederkehrenden Ansatze berticksichtigt:

TuS Reppenstedt
Hier ist der Vorjahresansatz i. H. v. 23.000,00 € veranschlagt.

Naturbad Kirchgellersen
Hier sind, wie jedes Jahr, 2.000,00 € als Zuschuss veranschlagt.

Beschlussempfehlung:
Die Haushaltssatzung und der Haushalt 2026 werden beschlossen. Das Investitionsprogramm wird
beschlossen. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung wird zur Kenntnis genommen.

Anlage(n):
¢ Haushaltsplanentwurf der Gemeinde Reppenstedt flir das Jahr 2026 (Stand: 21.11.2025)

e Zuschussantrage zum Haushalt 2026
e Zuschussantrag des TuS Reppenstedt zum Haushalt 2026

Hinweis:
Die gelb gekennzeichneten Textpassagen wurden am 04.12.2025 erganzt/geandert.
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Haushaltssatzung

der Gemeinde Reppenstedt fiir das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 112 des Niedersachsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der
Gemeinde Reppenstedt in der Sitzung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1
Der Haushaltsplan fur das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnishaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Ertrage auf 7.462.800,-- Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 8.025.200,-- Euro
1.3 der auRRerordentlichen Ertrage auf 0,-- Euro
1.4 der auRRerordentlichen Aufwendungen auf 0,-- Euro

2.im Finanzhaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit 7.237.500,-- Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit 7.513.000,-- Euro
2.3 der Einzahlungen fur Investitionstatigkeit 4.342.500,-- Euro
2.4 der Auszahlungen fur Investitionstatigkeit 5.569.900,-- Euro
2.5 der Einzahlungen fir Finanzierungstatigkei 1.000.000,-- Euro
2.6 der Auszahlungen fur Finanzierungstatigkeit 50.000,-- Euro
festgesetzt.
§2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen fiir Investitionen und
Investitionsférderungsmalnahmen (Kreditermachtigung) wird fur das Haushaltsjahr 2026 auf
1.000.000,-- € festgesetzt.

§3
Verpflichtungsermachtigungen werden nicht veranschlagt.

§4
Der Hochstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2026 Liquiditatskredite zur rechtzeitigen Leistung
von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dirfen, wird auf 3.000.000,-- Euro
festgesetzt.

§5
Die Steuersatze (Hebeséatze) fur die Realsteuern werden fir das Haushaltsjahr 2026 wie folgt
festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 fur die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 410 v. H.
1.2 fur die Grundstiicke (Grundsteuer B) 475 v. H.
2. Gewerbesteuer 400 v. H.

Reppenstedt, den

Gartner, Gemeindedirektor



Anlage zum Vorbericht Gemeinde Reppenstedt

Bezeichnung der Haushaltsstelle Ergg;;m Ansatz 2025 [ Ansatz 2026 [ Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029
Grundsteuer A 12.430 11.200 11.400 11.600 11.800 12.100
Grundsteuer B 1.124.403 1.150.200 1.155.500 1.219.200 1.242.800 1.267.300
Gewerbesteuer 1.083.901 1.278.000 1.250.800 1.316.400 1.341.900 1.368.300
Gemeindeanteil Einkommensteuer 4.369.057 4.400.000 4.444.000 4.532.000 4.620.000 4.710.700
Gemeindeanteil Umsatzsteuer 107.038 119.200 120.400 122.800 125.200 127.700
Vergnugungssteuer 0 0 0 0 0 0
Hundesteuer 19.286 20.000 20.200 20.600 21.000 21.500
Summe Einnahmen 6.716.115 6.978.600 7.002.300 7.222.600f 7.362.700f 7.507.600
Gewerbesteuerumlage 113.751 111.900 109.500 115.300 117.500 119.900
Kreisumlage seit 2024: 54,5 3.163.704 3.302.800 3.336.500 3.401.900 3.468.000 3.536.100
Samtgemeindeumlage ab 2025: 51 2.844.432 3.090.700 3.140.900 3.183.500 3.245.300 3.309.100
Summe Ausgaben 6.121.887 6.505.400 6.586.900 6.700.700f 6.830.800f 6.965.100
Saldo 594.228 473.200 415.400 521.900 531.900 542.500




Reppenstedt, den 21.11.2025 Gemeinde Reppenstedt 2026
Gesamtergebnishaushalt
Gemeinde Reppenstedt
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan
2024 2025 2026 2027 2028 2029

Ordentliche Ertréage
1 Steuern und &hnliche Abgaben 6.716.115 6.978.600 7.002.300 7.222.600 7.362.700 7.507.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3 + Auflésungsertrdge aus Sonderposten 262.005 240.700 225.300 222.900 222.500 221.300
4 + sonstige Transferertrage
5 + offentlich-rechtliche Entgelte 9.396 7.800 8.000 8.200 8.300 8.600
6 + privatrechtliche Entgelte 83.614 41.700 41.700 42.500 43.300 44.300
7 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 176.863 6.500 6.800 6.900 7.000 7.300
8 + Zinsen und &dhnliche Finanzertrage 10.469 13.300 13.600 13.800 14.000 14.500
9 + aktivierte Eigenleistungen
10 +/- Bestandsveranderungen
11 + sonstige ordentliche Ertrage 149.886 163.300 165.100 168.300 171.600 175.100
12 = Summe ordentliche Ertrage 7.408.349 7.451.900 7.462.800 7.685.200 7.829.400 7.978.700

Ordentliche Aufwendungen
13 - Personalaufwendungen -703
14 - Versorgungsaufwendungen
15 - Aufwendungen fur Sach- u. Dienstleistungen -329.437 -404.400 -470.400 -439.000 -443.900 -455.300
16 - Abschreibungen -560.015 -507.600 -532.000 -523.200 -515.300 -501.400
17 - Zinsen und ahnliche Aufwendungen -1.808 -23.800 -61.500 -61.700 -61.900 -65.200
18 - Transferaufwendungen -6.163.127 -6.557.700 -6.639.500 -6.754.500 -6.885.600 -7.021.700
19 - sonstige ordentliche Aufwendungen -555.407 -317.300 -321.800 -327.800 -333.800 -341.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -7.610.497 -7.810.800 -8.025.200 -8.106.200 -8.240.500 -8.385.500
21 = Ordentliches Ergebnis (1. + 2.) -202.148 -358.900 -562.400 -421.000 -411.100 -406.800
22 + AuBerordentliche Ertrage 803.235 978.500 185.000
23 - AuRerordentliche Aufwendungen
24 = AuBerordentliches Ergebnis (4. 803.235 978.500 185.000
25 = Jahresergebnis (3. + 4. 601.087 -358.900 -562.400 557.500 -411.100 -221.800
26 - Summe der Jahresfehlbetrage aus Vorjahr(en)
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Reppenstedt, den 21.11.2025

Gemeinde Reppenstedt

2026

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Reppenstedt

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan
2024 2025 2026 2027 2028 2029
Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstatigkeit
1. Steuern und &hnliche Abgaben 6.677.650 6.978.600 7.002.300 7.222.600 7.362.700 7.507.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3. sonstige Transfereinzahlungen
4. offentlich-rechtliche Entgelte 8.217 7.800 8.000 8.200 8.300 8.600
5. privatrechtliche Entgelte 88.376 41.700 41.700 42.500 43.300 44.300
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 969.589 6.500 6.800 6.900 7.000 7.300
7. Zinsen und &hnliche Einzahlungen 6.311 13.300 13.600 13.800 14.000 14.500
8. Einzahl. a. d. VerauRRerung geringw. Vermégensg.
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 240.453 163.300 165.100 168.300 171.600 175.100
10. Summe der Einzahlungen aus laufender 7.990.596 7.211.200 7.237.500 7.462.300 7.606.900 7.757.400
Verwaltungstétigkeit
Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstéatigkeit
11. Personalauszahlungen -703
12, Versorgungsauszahlungen
13. Auszahlungen fiir Sach- und Dienstleistungen -328.176 -404.400 -470.400 -439.000 -443.900 -455.300
14. Zinsen und &hnliche Auszahlungen -1.758 -23.800 -61.500 -61.700 -61.900 -65.200
15. Transferzahlungen -6.163.127 -6.557.700 -6.659.300 -6.754.500 -6.885.600 -7.021.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen -578.827 -317.300 -321.800 -327.800 -333.800 -341.900
17. Summe der Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstétigkeit -7.072.591 -7.303.200 -7.513.000 -7.583.000 -7.725.200 -7.884.100
18. Saldo aus Ifd. Verwaltungstatigkeit 918.005 -92.000 -275.500 -120.700 -118.300 -126.700
Einzahlungen fiir Investitionstéatigkeit
19. Zuwendungen fur Investitionstatigkeit -102.550 910.200 4.342.500 803.300
20. Beitrdge u. & Entgelte f.Investitionstatigkeit
21 VeraufRerung von Sachvermdgen 978.500 755.200
22. VerauRerung von Finanzvermdgensanlagen
23 sonstige Investitionstatigkeit
24. Summe der Einzahlungen fir Investitionstétigkeit -102.550 910.200 4.342.500 1.781.800 755.200
Auszahlungen fiir Investitionstétigkeit
25. Erwerb von Grundstiicken und Gebauden -12.408 -1.713.500
26. Baumafinahmen -1.929.479 -1.807.500 -3.356.400 -1.352.300 -10.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermdégen -126.679 -190.000 -430.000
28. Erwerb von Finanzvermdégensanlagen -20.000
29. aktivierbare Zuwendungen -5.000 -11.000 -50.000
30. sonstige Investitionstatigkeit
31 Summe der Auszahlungen fiir Investitionstatigkeit -2.073.566 -2.008.500 -5.569.900 -1.352.300 -10.000
32 Saldo aus Investitionstatigkeit -2.176.116 -1.098.300 -1.227.400 429,500 -10.000 755.200
33. Finanzmitteliberschuss/ -fehlbetrag -1.258.111 -1.190.300 -1.502.900 308.800 -128.300 628.500
Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstatigkeit
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten fur Investitionen 1.500.000 1.000.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten fur Investitionen -12.500 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
36. Saldo aus Finanzierungstatigkeit 1.487.500 950.000 -50.000 -50.000 -50.000
37. voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen -1.258.111 297.200 -552.900 258.800 -178.300 578.500
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Reppenstedt, den 21.11.2025 Gemeinde Reppenstedt 2026
Investitionen
Gemeinde Reppenstedt
Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2025 2026 2027 2028 2029
1-2019-R05 Beleuchtung Sulzweg -30.000
04.01 + Zuwendungen fir Investitionstatigkeit 30.000
05.02 - BaumaBnahmen 60.000
1-2021-R01 Sanierung Dachtmisser Str. -30.000 -549.000
04.01 + Zuwendungen fur Investitionstatigkeit 803.300
05.02 - BaumaBnahmen 30.000 1.352.300
1-2021-R02 Verbreiterung Geh- und Radweg Lbg. Landstr. -401.300
04.01 + Zuwendungen fir Investitionstatigkeit 693.700
05.02 - BaumaBnahmen 1.095.000
1-2021-R05 Spielplatze -30.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermogen 30.000
1-2023-R06 Dorfentwicklung Dachtmissen Flachsteich -10.000
04.01 + Zuwendungen fir Investitionstatigkeit 88.800
05.02 - BaumaBnahmen 98.800
1-2023-R10 Dorfentwicklung Dachtmissen Waldweg -65.900
04.01 + Zuwendungen fir Investitionstatigkeit 591.600
05.02 - BaumaBnahmen 657.500
1-2024-R06 Umgestaltung Flache in der Kantstr. -147.000
04.01 + Zuwendungen fir Investitionstatigkeit 708.000
05.02 - BaumaBnahmen 855.000
1-2024-R07 Entsiegelung Am schwarzen Berg/Hermann-Lons-Str. -85.000
04.01 + Zuwendungen flr Investitionstatigkeit 340.000
05.02 - BaumaBnahmen 425.000
1-2025-R01 Fahrgastunterstand Bushaltestelle Lindenweg (L216) -15.000
05.02 - BaumaBnahmen 15.000
1-2025-R02 neue Banke im Gemeindegebiet -10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermdgen 10.000
1-2025-R03 Radweg Brockwinkler Str. - Landwehr -17.000
04.01 + Zuwendungen fir Investitionstatigkeit 33.000
05.02 - BaumaBnahmen 50.000
1-2025-R04 LED-Beleuchtung Radweg Schnellenberger Weg -87.500
04.01 + Zuwendungen fir Investitionstatigkeit 87.500
05.02 - BaumaBnahmen 175.000
1-2025-R05 Spielplatz An der Landwehr -34.000
04.01 + Zuwendungen fir Investitionstatigkeit 66.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermoégen 100.000
1-2025-R06 Baumpflanzungen -50.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermoégen 50.000
1-2025-R07 Stuhle fiir das DGH Dachtmissen -6.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen 6.000
1-2025-R08 Bewadsserungsanlage TuS, Jugendplatz -5.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen 5.000
1-2026-R01 Zaun zum Biotop An der Landwehr -8.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermégen 8.000
1-2026-R02 Erstellung Burgerpark -305.000
04.01 + Zuwendungen fir Investitionstatigkeit 1.220.000
05.01 - Erwerb von Grundstiicken und Gebauden 1.525.000
1-2026-R03 Griuinflachenmanagement Blihwiesen -37.700
04.01 + Zuwendungen fir Investitionstatigkeit 150.800
05.01 - Erwerb von Grundstiicken und Gebéauden 188.500
1-2026-R04 Baumpflanzungen -78.400
04.01 + Zuwendungen fur Investitionstatigkeit 313.600
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermoégen 392.000
1-2026-R05 Ausbau Radweg Reppenst./ Dachtmissen -103.400
04.01 + Zuwendungen fir Investitionstatigkeit 929.700
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Reppenstedt, den 21.11.2025 Gemeinde Reppenstedt 2026
Investitionen
Gemeinde Reppenstedt
Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2025 2026 2027 2028 2029
05.02 - BaumaBnahmen 1.033.100
1-2026-R07 Erneuerung Spielgeréte Spielplatze -30.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermoégen 30.000
1-2026-R08 StraBenbeleuchtung FuRgangeriiberwege -30.000
05.02 - BaumaBnahmen 30.000
1-2026-R09 Renaturierung Kranker Hinrich -50.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen 50.000
1-2026-R10 Verkehrsberuhigung Ostlandstr. -15.000
05.02 - BaumaBnahmen 15.000
1-2026-R11 Weihnachtsbeleuchtung -5.000
05.02 - BaumaBnahmen 5.000
1-2026-R12 Beteiligung Biirgerwindpark -20.000
05.04 - Erwerb von Finanzvermdgensanlagen 20.000
1-2026-R13 Stadtradstation Neubaugebiet -5.000
05.02 - BaumaBnahmen 5.000
1-2027-R01 Fortfuhrung Landwehr -10.000
05.02 - BaumaBnahmen 10.000
1-2029-R01 Grundstticksverkéufe Ortszentrum 755.200
04.03 + VerauBerung von Sachanlagen 755.200
|-STADTEBA MaRnahmen der Stadtebauférderung -412.500 -202.000
05.02 - BaumaBnahmen 412500 202.000
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Reppenstedt, den 21.11.2025

Gemeinde Reppenstedt

2026

Querschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Reppenstedt

Produktbereich Ordentliche Ordentliche | Ordentliches | AuRerordentlic | AuRerordentlic | AuRerordentlic
Ertrage Aufwendungen Ergebnis he Ertrage e hes Ergebnis
Aufwendungen
11 Innere Verwaltung 87.500 281.300 -193.800
12 Sicherheit und Ordnung 900 5.200 -4.300
28 Kultur und Wissenschaft 5.000 -5.000
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 600 74.200 -73.600
42 Sportférderung 1.700 70.500 -68.800
51 Raumliche Planung und Entwicklung 65.400 -65.400
53 Ver- und Entsorgung 165.100 11.500 153.600
54 Verkehrsflachen und -anlagen, OPNV 178.200 673.600 -495.400
55 Natur- und Landschaftspflege 7.000 186.000 -179.000
57 Wirtschaft und Tourismus 2.200 4.100 -1.900
61 Allgemeine Finanzwirtschaft 7.019.600 6.648.400 371.200

21.11.2025
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Reppenstedt, den 21.11.2025 Gemeinde Reppenstedt 2026
Querschnitt Finanzhaushalt
Gemeinde Reppenstedt
Produktbereich Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo aus Ifd. | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo aus
aus Ifd. aus Ifd. Verwaltungs- aus aus Investitions-
Verwaltungs- | Verwaltungs- tatigkeit Investitions- | Investitions- tétigkeit
tatigkeit tatigkeit tatigkeit tatigkeit
11 Innere Verwaltung 50.900 223.000 -172.100 708.000 855.000 -147.000
12 Sicherheit und Ordnung 900 4.700 -3.800
28 Kultur und Wissenschaft 4.800 -4.800
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 52.400 -52.400 30.000 -30.000
42 Sportférderung 1.100 25.000 -23.900
51 Raumliche Planung und Entwicklung 65.400 -65.400
53 Ver- und Entsorgung 165.100 165.100 20.000 -20.000
54 Verkehrsflachen und -anlagen, OPNV 1.200 291.800 -290.600 1.861.300 2.402.600 -541.300
55 Natur- und Landschaftspflege 4.500 177.700 -173.200 1.773.200 2.262.300 -489.100
61 Allgemeine Finanzwirtschaft 7.013.800 6.668.200 345.600
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Reppenstedt, den 21.11.2025 Gemeinde Reppenstedt 2026
Querschnitt Finanzhaushalt
Gemeinde Reppenstedt
Produktbereich Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo aus Verpflich-
aus aus Finanzierungs- tungs-
Finanzierungs- | Finanzierungs- tétigkeit erméachti-
tatigkeit tatigkeit gungen
61 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.000.000 50.000 950.000
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Reppenstedt, den 21.11.2025

Gemeinde Reppenstedt

2026

Querschnitt Produktgruppen ErgebnisHH

Gemeinde Reppenstedt

Produktgruppe Ordentliche Ordentliche | Ordentliches | AuBRerordentlic | AuBerordentlic | AuBerordentlic
Ertrage Aufwendungen Ergebnis he Ertrage e hes Ergebnis
Aufwendungen
111 Verwaltungssteuerung und -service 87.500 281.300 -193.800 0 0 0
121 Statistik und Wahlen 0 4.000 -4.000 0 0 0
122 Ordnungsangelegenheiten 900 1.200 -300 0 0 0
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege 0 5.000 -5.000 0 0 0
366 Einrichtungen der Jugendarbeit 600 74.200 -73.600 0 0 0
421 Forderung des Sports 0 29.200 -29.200 0 0 0
424 Sportstatten und Bader 1.700 41.300 -39.600 0 0 0
511 R&umliche Planungs- und EntwicklungsmaRnahmen 0 65.400 -65.400 0 0 0
531 Elektrizitatsversorgung 144.100 11.500 132.600 0 0 0
532 Gasversorgung 21.000 0 21.000 0 0 0
541 GemeindestraRen 159.000 505.400 -346.400 0 0 0
545 Stral3enreinigung 8500 112.100 -103.600 0 0 0
547 OPNV 10.700 56.100 -45.400 0 0 0
551 offentliches Griin 7.000 186.000 -179.000 0 0 0
571 Wirtschaftsforderung 2.200 4.100 -1.900 0 0 0
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 7.019.600 6.598.400 421.200 0 0 0
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 0 50.000 -50.000 0 0 0
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Reppenstedt, den 21.11.2025 Gemeinde Reppenstedt 2026
Querschnitt Produktgruppen FinanzHH
Gemeinde Reppenstedt
Produktgruppe Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo aus Ifd. | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo aus
aus Ifd. aus Ifd. Verwaltungs- aus aus Investitions-
Verwaltungs- | Verwaltungs- tatigkeit Investitions- | Investitions- tétigkeit
tatigkeit tatigkeit tatigkeit tatigkeit

111 Verwaltungssteuerung und -service 50.900 223.000 -172.100 708.000 855.000 -147.000
121 Statistik und Wahlen 0 4.000 -4.000 0 0 0
122 Ordnungsangelegenheiten 900 700 200 0 0 0
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege 0 4.800 -4.800 0 0 0
366 Einrichtungen der Jugendarbeit 0 52.400 -52.400 0 30.000 -30.000
421 Forderung des Sports 0 23.000 -23.000 0 0 0
424 Sportstéatten und Bader 1.100 2.000 -900 0 0 0
511 Réumliche Planungs- und EntwicklungsmaRhahmen 0 65.400 -65.400 0 0 0
531 Elektrizitatsversorgung 144.100 0 144.100 0 20.000 -20.000
532 Gasversorgung 21.000 0 21.000 0 0 0
541 Gemeindestralen 0 190.500 -190.500 1.861.300 2.362.600 -501.300
545 StraBRenreinigung 1.200 65.000 -63.800 0 35.000 -35.000
547 OPNV 0 36.300 -36.300 0 5.000 -5.000
551 offentliches Grun 4.500 177.700 -173.200 1.773.200 2.262.300 -489.100
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 7.013.800 6.618.200 395.600 0 0 0
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 0 50.000 -50.000 0 0 0
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Reppenstedt, den 21.11.2025 Gemeinde Reppenstedt 2026
Querschnitt Produktgruppen FinanzHH
Gemeinde Reppenstedt
Produktgruppe Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo aus Veréanderung
aus aus Finanzierungs-| Bestand an
Finanzierungs- | Finanzierungs- tétigkeit Finanzmitteln
tatigkeit tatigkeit

111 Verwaltungssteuerung und -service 0 0 0 -1.368.073
121 Statistik und Wahlen 0 0 0 -12.900
122 Ordnungsangelegenheiten 0 0 0 -7.763
126 Brandschutz 0 0 0 -100
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege 0 0 0 -63.300
365 Tageseinrichtungen fur Kinder 0 0 0 -50.013
366 Einrichtungen der Jugendarbeit 0 0 0 -1.195.508
421 Forderung des Sports 0 0 0 -385.400
424 Sportstatten und Bader 0 0 0 -47.300
511 Raumliche Planungs- und EntwicklungsmaBnahmen 0 0 0 -635.400
531 Elektrizitatsversorgung 0 0 0 2.609.900
532 Gasversorgung 0 0 0 365.800
541 GemeindestraRen 0 0 0 -8.225.566
545 StraBenreinigung 0 0 0 -1.813.159
547 OPNV 0 0 0 -1.088.599
551 offentliches Grun 0 0 0 -2.500.579
561 UmweltschutzmaRnahmen 0 0 0 12.452
571 Wirtschaftsférderung 0 0 0 -883.878
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 0 0 0 7.594.686
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1.000.000 50.000 950.000 3.372.471
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Reppenstedt, den 21.11.2025 Gemeinde Reppenstedt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 111001.01 Verwaltungsleitung

Gemeinde Reppenstedt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 111001.01 Verwaltungsleitung
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan

2024 2025 2026 2027 2028 2029

5. offentlich-rechtliche Entgelte 7.980 7.000 7.100 7.300 7.400 7.600
12. Summe ordentliche Ertrége 7.980 7.000 7.100 7.300 7.400 7.600
13. Personalaufwendungen -703
15. Aufwendungen flr Sach- u. Dienstleistungen -164 -1.700 -1.800 -1.800 -1.800 -2.000
18. Transferaufwendungen -1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen -164.039 -173.900 -176.300 -179.700 -183.100 -187.200
20. Summe Ordentliche Aufwendungen -165.906 -175.600 -178.100 -181.500 -184.900 -189.200
21. Ordentliches Ergebnis -157.926 -168.600 -171.000 -174.200 -177.500 -181.600
25, Jahresergebnis -157.926 -168.600 -171.000 -174.200 -177.500 -181.600
29, Jahresergebnis des Teilergebnisplans -157.925 -168.600 -171.000 -174.200 -177.500 -181.600
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Reppenstedt, den 21.11.2025 Gemeinde Reppenstedt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 111001.01 Verwaltungsleitung

Gemeinde Reppenstedt

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan

2024 2025 2026 2027 2028 2029

4. offentlich-rechtliche Entgelte 8.017 7.000 7.100 7.300 7.400 7.600
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungst'tigkeit 8.017 7.000 7.100 7.300 7.400 7.600
11. Personalauszahlungen -703

13. Auszahlungen fiir Sach- und Dienstleistungen -184 -1.700 -1.800 -1.800 -1.800 -2.000
15. Transferzahlungen -1.000

16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen -164.139 -173.900 -176.300 -179.700 -183.100 -187.200
17. Summe der Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstatigkeit -166.026 -175.600 -178.100 -181.500 -184.900 -189.200
18. Saldo aus Ifd. Verwaltungstétigkeit -158.009 -168.600 -171.000 -174.200 -177.500 -181.600
33. Finanzmitteliberschuss/ -fehlbetrag -158.009 -168.600 -171.000 -174.200 -177.500 -181.600
37. Finanzmittelver&nderung -158.009 -168.600 -171.000 -174.200 -177.500 -181.600
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Reppenstedt, den 21.11.2025 Gemeinde Reppenstedt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 111005.10 Finanzverwaltung

Gemeinde Reppenstedt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 111005.10 Finanzverwaltung
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan

2024 2025 2026 2027 2028 2029

3. Aufldsungsertrage aus Sonderposten 36.646 21.300 36.600 36.600 36.600 36.500
5. offentlich-rechtliche Entgelte 1.216
6. privatrechtliche Entgelte 41.128 41.200 41.700 42.500 43.300 44.300
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 4.278
8. Zinsen und &hnliche Finanzertrage 3.050 2.000 2.100 2.100 2.100 2.300
12. Summe ordentliche Ertrage 86.318 64.500 80.400 81.200 82.000 83.100
15. Aufwendungen fiir Sach- u. Dienstleistungen -24.902 -22.100 -22.600 -23.000 -23.400 -24.200
16. Abschreibungen -57.926 -39.800 -58.300 -57.800 -57.500 -55.600
18. Transferaufwendungen -900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen -252.084
20. Summe Ordentliche Aufwendungen -335.812 -61.900 -80.900 -80.800 -80.900 -79.800
21. Ordentliches Ergebnis -249.494 2.600 -500 400 1.100 3.300
22. AuBerordentliche Ertrage 515.000 978.500 185.000
24. AuBerordentliches Ergebnis 515.000 978.500 185.000
25. Jahresergebnis 265.506 2.600 -500 978.900 1.100 188.300
29. Jahresergebnis des Teilergebnisplans 265.505 2.600 -500 978.900 1.100 188.300
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Reppenstedt, den 21.11.2025 Gemeinde Reppenstedt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 111005.10 Finanzverwaltung

Gemeinde Reppenstedt

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan

2024 2025 2026 2027 2028 2029

5. privatrechtliche Entgelte 41.196 41.200 41.700 42.500 43.300 44.300
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 507.957

7. Zinsen und &hnliche Einzahlungen 3.045 2.000 2.100 2.100 2.100 2.300
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 7.579

10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungst'tigkeit 569.777 43.200 43.800 44.600 45.400 46.600
13. Auszahlungen fiir Sach- und Dienstleistungen -24.702 -22.100 -22.600 -23.000 -23.400 -24.200
15. Transferzahlungen -900

16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen -257.046

17. Summe der Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstétigkeit -282.648 -22.100 -22.600 -23.000 -23.400 -24.200
18. Saldo aus Ifd. Verwaltungstéatigkeit 277129 21.100 21.200 21.600 22.000 22.400
19. Zuwendungen fur Investitionstatigkeit 708.000

21 VeréuRerung von Sachvermdgen 978.500 755.200
24. Summe der Einzahlungen fir Investitionstétigkeit 708.000 978.500 755.200
25. Erwerb von Grundstiicken und Gebauden -12.408

26. Baumalnahmen 397.272 -855.000

27. Erwerb von beweglichem Sachvermdégen -4.585

29. aktivierbare Zuwendungen -6.000

31 Summe der Auszahlungen fiir Investitionstétigkeit 380.279 -6.000 -855.000

32. Saldo aus Investitionsté&tigkeit 380.279 -6.000 -147.000 978.500 755.200
33. Finanzmitteliberschuss/ -fehlbetrag 657.408 15.100 -125.800 1.000.100 22.000 777.600
37. Finanzmittelveranderung 657.408 15.100 -125.800 1.000.100 22.000 777.600
21.11.2025 19



Reppenstedt, den 21.11.2025

Gemeinde Reppenstedt

2026
Investitionen Produkt 111005.10 Finanzverwaltung
Gemeinde Reppenstedt
Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2025 2026 2027 2028 2029
1-2024-R06 Umgestaltung Flache in der Kantstr. -147.000
04.01 + Zuwendungen fir Investitionstatigkeit 708.000
05.02 - BaumaBnahmen 855.000
1-2025-R07 Stuhle fir das DGH Dachtmissen -6.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen 6.000
1-2029-R01 Grundstucksverkaufe Ortszentrum 755.200
04.03 + VerauBerung von Sachanlagen 755.200

21.11.2025

20



Reppenstedt, den 21.11.2025 Gemeinde Reppenstedt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 111010.10 Zentraler Service

Gemeinde Reppenstedt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 111010.10 Zentraler Service
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan

2024 2025 2026 2027 2028 2029

19. sonstige ordentliche Aufwendungen -10.046 -11.300 -11.500 -11.700 -11.900 -12.200
20. Summe Ordentliche Aufwendungen -10.046 -11.300 -11.500 -11.700 -11.900 -12.200
21. Ordentliches Ergebnis -10.046 -11.300 -11.500 -11.700 -11.900 -12.200
25. Jahresergebnis -10.046 -11.300 -11.500 -11.700 -11.900 -12.200
29. Jahresergebnis des Teilergebnisplans -10.046 -11.300 -11.500 -11.700 -11.900 -12.200
21.11.2025 21



Reppenstedt, den 21.11.2025 Gemeinde Reppenstedt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 111010.10 Zentraler Service

Gemeinde Reppenstedt

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan

2024 2025 2026 2027 2028 2029

16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen -10.046 -11.300 -11.500 -11.700 -11.900 -12.200
17. Summe der Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstatigkeit -10.046 -11.300 -11.500 -11.700 -11.900 -12.200
18. Saldo aus Ifd. Verwaltungstatigkeit -10.046 -11.300 -11.500 -11.700 -11.900 -12.200
33 Finanzmittelliberschuss/ -fehlbetrag -10.046 -11.300 -11.500 -11.700 -11.900 -12.200
37. Finanzmittelveranderung -10.046 -11.300 -11.500 -11.700 -11.900 -12.200
21.11.2025 22



Reppenstedt, den 21.11.2025 Gemeinde Reppenstedt

2026

Teilergebnishaushalt Produkt 121000.10 Statistik und Wahlen
Gemeinde Reppenstedt
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produkt 121000.10 Statistik und Wahlen
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan
2024 2025 2026 2027 2028 2029
15. Aufwendungen fiir Sach- u. Dienstleistungen -4.000
20. Summe Ordentliche Aufwendungen -4.000
21. Ordentliches Ergebnis -4.000
25. Jahresergebnis -4.000
29. Jahresergebnis des Teilergebnisplans -4.000
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Reppenstedt, den 21.11.2025 Gemeinde Reppenstedt 2026
Teilfinanzhaushalt Produkt 121000.10 Statistik und Wahlen
Gemeinde Reppenstedt
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan
2024 2025 2026 2027 2028 2029
13. Auszahlungen fiir Sach- und Dienstleistungen -4.000
17. Summe der Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstatigkeit -4.000
18. Saldo aus Ifd. Verwaltungstatigkeit -4.000
33 Finanzmittelliberschuss/ -fehlbetrag -4.000
37. Finanzmittelveranderung -4.000
21.11.2025 24



Reppenstedt, den 21.11.2025 Gemeinde Reppenstedt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 122001.03 allgemeine 6ffentliche Sicherheit

Gemeinde Reppenstedt

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 122001.03 allgemeine offentliche Sicherheit
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan

2024 2025 2026 2027 2028 2029

15. Aufwendungen fiir Sach- u. Dienstleistungen -504 -600 -700 -700 -700 -800
16. Abschreibungen -866 -600 -500 -500 -400 -300
20. Summe Ordentliche Aufwendungen -1.370 -1.200 -1.200 -1.200 -1.100 -1.100
21. Ordentliches Ergebnis -1.370 -1.200 -1.200 -1.200 -1.100 -1.100
25, Jahresergebnis -1.370 -1.200 -1.200 -1.200 -1.100 -1.100
29, Jahresergebnis des Teilergebnisplans -1.370 -1.200 -1.200 -1.200 -1.100 -1.100
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Reppenstedt, den 21.11.2025 Gemeinde Reppenstedt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 122001.03 allgemeine 6ffentliche Sicherheit

Gemeinde Reppenstedt

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan

2024 2025 2026 2027 2028 2029

13. Auszahlungen fiir Sach- und Dienstleistungen -504 -600 -700 -700 -700 -800
17. Summe der Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstétigkeit -504 -600 -700 -700 -700 -800
18. Saldo aus Ifd. Verwaltungstatigkeit -504 -600 -700 -700 -700 -800
33. Finanzmittelberschuss/ -fehlbetrag -504 -600 -700 -700 -700 -800
37. Finanzmittelveranderung -504 -600 -700 -700 -700 -800
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Reppenstedt, den 21.11.2025 Gemeinde Reppenstedt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 281000.10 Kultur

Gemeinde Reppenstedt

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt 281000.10 Kultur
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan

2024 2025 2026 2027 2028 2029

6. privatrechtliche Entgelte 500
12. Summe ordentliche Ertrége 500
15. Aufwendungen flr Sach- u. Dienstleistungen -3.210 -3.000 -3.100 -3.100 -3.200 -3.300
16. Abschreibungen -46 -200 -200 -200 -200
18. Transferaufwendungen -500 -1.400 -1.100 -1.100 -1.100 -1.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen -90 -500 -600 -600 -600 -700
20. Summe Ordentliche Aufwendungen -3.846 -4.900 -5.000 -5.000 -5.100 -5.400
21. Ordentliches Ergebnis -3.846 -4.400 -5.000 -5.000 -5.100 -5.400
25. Jahresergebnis -3.846 -4.400 -5.000 -5.000 -5.100 -5.400
29, Jahresergebnis des Teilergebnisplans -3.846 -4.400 -5.000 -5.000 -5.100 -5.400
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Reppenstedt, den 21.11.2025 Gemeinde Reppenstedt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 281000.10 Kultur

Gemeinde Reppenstedt

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan

2024 2025 2026 2027 2028 2029

5. privatrechtliche Entgelte 4555 500

10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungst'tigkeit 4555 500

13. Auszahlungen fiir Sach- und Dienstleistungen -5.892 -3.000 -3.100 -3.100 -3.200 -3.300
15. Transferzahlungen -500 -1.400 -1.100 -1.100 -1.100 -1.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen -90 -500 -600 -600 -600 -700
17. Summe der Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstatigkeit -6.482 -4.900 -4.800 -4.800 -4.900 -5.200
18. Saldo aus Ifd. Verwaltungstatigkeit -1.927 -4.400 -4.800 -4.800 -4.900 -5.200
27. Erwerb von beweglichem Sachvermdgen -1.855
31 Summe der Auszahlungen fiir Investitionstétigkeit -1.855
32. Saldo aus Investitionst&tigkeit -1.855
33. Finanzmitteliberschuss/ -fehlbetrag -3.782 -4.400 -4.800 -4.800 -4.900 -5.200
37. Finanzmittelveranderung -3.782 -4.400 -4.800 -4.800 -4.900 -5.200
21.11.2025 28



Reppenstedt, den 21.11.2025 Gemeinde Reppenstedt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 366000.98 Spielplatze

Gemeinde Reppenstedt

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt 366000.98 Spielplatze
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan

2024 2025 2026 2027 2028 2029

3. Aufldsungsertrage aus Sonderposten 3.168 2.200 600 600 200 200
12. Summe ordentliche Ertrége 3.168 2.200 600 600 200 200
15. Aufwendungen flr Sach- u. Dienstleistungen -11.529 -22.500 -22.900 -23.300 -23.700 -24.300
16. Abschreibungen -24.589 -23.600 -21.800 -20.600 -16.700 -15.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen -19.423 -29.200 -29.500 -30.100 -30.700 -31.300
20. Summe Ordentliche Aufwendungen -55.541 -75.300 -74.200 -74.000 -71.100 -71.300
21. Ordentliches Ergebnis -52.373 -73.100 -73.600 -73.400 -70.900 -71.100
25. Jahresergebnis -52.373 -73.100 -73.600 -73.400 -70.900 -71.100
29. Jahresergebnis des Teilergebnisplans -52.374 -73.100 -73.600 -73.400 -70.900 -71.100
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Reppenstedt, den 21.11.2025 Gemeinde Reppenstedt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 366000.98 Spielplatze

Gemeinde Reppenstedt

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan

2024 2025 2026 2027 2028 2029

13. Auszahlungen fiir Sach- und Dienstleistungen -11.529 -22.500 -22.900 -23.300 -23.700 -24.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen -9.451 -29.200 -29.500 -30.100 -30.700 -31.300
17. Summe der Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstatigkeit -20.980 -51.700 -52.400 -53.400 -54.400 -55.600
18. Saldo aus Ifd. Verwaltungstétigkeit -20.980 -51.700 -52.400 -53.400 -54.400 -55.600
19. Zuwendungen fur Investitionstatigkeit 66.000
24, Summe der Einzahlungen fir Investitionstatigkeit 66.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermdégen -1.117 -130.000 -30.000
31 Summe der Auszahlungen fiir Investitionstétigkeit -1.117 -130.000 -30.000
32. Saldo aus Investitionsté&tigkeit -1117 -64.000 -30.000
33. Finanzmitteliberschuss/ -fehlbetrag -22.097 -115.700 -82.400 -53.400 -54.400 -55.600
37. Finanzmittelveranderung -22.097 -115.700 -82.400 -53.400 -54.400 -55.600
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Reppenstedt, den 21.11.2025

Gemeinde Reppenstedt

2026
Investitionen Produkt 366000.98 Spielplatze
Gemeinde Reppenstedt
Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2025 2026 2027 2028 2029
1-2021-R05 Spielplatze -30.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermoégen 30.000
1-2025-R05 Spielplatz An der Landwehr -34.000
04.01 + Zuwendungen flr Investitionstatigkeit 66.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermogen 100.000
1-2026-R07 Erneuerung Spielgeréte Spielplatze -30.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermdgen 30.000

21.11.2025
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Reppenstedt, den 21.11.2025

Gemeinde Reppenstedt

2026

Teilergebnishaushalt Produkt 421000.03 Sportférderung

Gemeinde Reppenstedt

Produktbereich 42 Sportférderung

Produktgruppe 421 Forderung des Sports

Produkt 421000.03 Sportférderung
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan

2024 2025 2026 2027 2028 2029

16. Abschreibungen -6.547 -6.400 -6.200 -4.000 -3.600 -3.600
18. Transferaufwendungen -22.000 -23.000 -23.000 -23.700 -24.200 -24.700
20. Summe Ordentliche Aufwendungen -28.547 -29.400 -29.200 -27.700 -27.800 -28.300
21. Ordentliches Ergebnis -28.547 -29.400 -29.200 -27.700 -27.800 -28.300
25, Jahresergebnis -28.547 -29.400 -29.200 -27.700 -27.800 -28.300
29, Jahresergebnis des Teilergebnisplans -28.547 -29.400 -29.200 -27.700 -27.800 -28.300

21.11.2025
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Reppenstedt, den 21.11.2025 Gemeinde Reppenstedt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 421000.03 Sportférderung

Gemeinde Reppenstedt

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan

2024 2025 2026 2027 2028 2029

15. Transferzahlungen -22.000 -23.000 -23.000 -23.700 -24.200 -24.700
17. Summe der Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstatigkeit -22.000 -23.000 -23.000 -23.700 -24.200 -24.700
18. Saldo aus Ifd. Verwaltungstéatigkeit -22.000 -23.000 -23.000 -23.700 -24.200 -24.700
29. aktivierbare Zuwendungen -5.000
31 Summe der Auszahlungen fiir Investitionstétigkeit -5.000
32. Saldo aus Investitionst&tigkeit -5.000
33. Finanzmitteliberschuss/ -fehlbetrag -27.000 -23.000 -23.000 -23.700 -24.200 -24.700
37. Finanzmittelveranderung -27.000 -23.000 -23.000 -23.700 -24.200 -24.700
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Reppenstedt, den 21.11.2025 Gemeinde Reppenstedt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 424000.98 Sportplatze

Gemeinde Reppenstedt

Produktbereich 42 Sportférderung

Produktgruppe 424 Sportstatten und Bader

Produkt 424000.98 Sportplatze
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan

2024 2025 2026 2027 2028 2029

3. Aufldsungsertrage aus Sonderposten 517 600 600 600 600
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 18 1.000 1.100 1.100 1.100 1.200
12. Summe ordentliche Ertrédge 535 1.000 1.700 1.700 1.700 1.800
15. Aufwendungen flr Sach- u. Dienstleistungen -2.704
16. Abschreibungen -48.704 -38.000 -38.600 -38.600 -38.600 -38.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen -43
20. Summe Ordentliche Aufwendungen -51.451 -38.000 -38.600 -38.600 -38.600 -38.600
21. Ordentliches Ergebnis -50.916 -37.000 -36.900 -36.900 -36.900 -36.800
25. Jahresergebnis -50.916 -37.000 -36.900 -36.900 -36.900 -36.800
29, Jahresergebnis des Teilergebnisplans -50.917 -37.000 -36.900 -36.900 -36.900 -36.800
21.11.2025 3



Reppenstedt, den 21.11.2025 Gemeinde Reppenstedt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 424000.98 Sportpléatze

Gemeinde Reppenstedt

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan

2024 2025 2026 2027 2028 2029

6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 735 1.000 1.100 1.100 1.100 1.200
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 140

10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungst'tigkeit 875 1.000 1.100 1.100 1.100 1.200
13. Auszahlungen fiir Sach- und Dienstleistungen -2.704

16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen -43

17. Summe der Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstatigkeit -2.747

18. Saldo aus Ifd. Verwaltungstatigkeit -1.872 1.000 1.100 1.100 1.100 1.200
29. aktivierbare Zuwendungen -5.000
31 Summe der Auszahlungen fiir Investitionstétigkeit -5.000
32. Saldo aus Investitionst&tigkeit -5.000

33. Finanzmitteliberschuss/ -fehlbetrag -1.872 -4,000 1.100 1.100 1.100 1.200
37. Finanzmittelveranderung -1.872 -4.000 1.100 1.100 1.100 1.200
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Reppenstedt, den 21.11.2025

Gemeinde Reppenstedt

2026

Investitionen Produkt 424000.98 Sportplatze

Gemeinde Reppenstedt

Nr. Bezeichnung

Ansatz
2025

Ansatz
2026

Finanzplan
2027

Finanzplan
2028

Finanzplan
2029

1-2025-R08 Bewasserungsanlage TuS, Jugendplatz

05.05 - aktivierbare Zuwendungen

-5.000
5.000

21.11.2025

36



Reppenstedt, den 21.11.2025

Gemeinde Reppenstedt

2026

Teilergebnishaushalt Produkt 424000.10 Naturbad

Gemeinde Reppenstedt

Produktbereich 42 Sportférderung

Produktgruppe 424 Sportstatten und Bader

Produkt 424000.10 Naturbad
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan

2024 2025 2026 2027 2028 2029

16. Abschreibungen -783 -700 -700 -700 -700 -700
18. Transferaufwendungen -2.000 -2.000 -2.000 -2.100 -2.100 -2.300
20. Summe Ordentliche Aufwendungen -2.783 -2.700 -2.700 -2.800 -2.800 -3.000
21. Ordentliches Ergebnis -2.783 -2.700 -2.700 -2.800 -2.800 -3.000
25, Jahresergebnis -2.783 -2.700 -2.700 -2.800 -2.800 -3.000
29, Jahresergebnis des Teilergebnisplans -2.783 -2.700 -2.700 -2.800 -2.800 -3.000
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Reppenstedt, den 21.11.2025 Gemeinde Reppenstedt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 424000.10 Naturbad

Gemeinde Reppenstedt

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan

2024 2025 2026 2027 2028 2029

15. Transferzahlungen -2.000 -2.000 -2.000 -2.100 -2.100 -2.300
17. Summe der Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstatigkeit -2.000 -2.000 -2.000 -2.100 -2.100 -2.300
18. Saldo aus Ifd. Verwaltungstéatigkeit -2.000 -2.000 -2.000 -2.100 -2.100 -2.300
33 Finanzmittelliberschuss/ -fehlbetrag -2.000 -2.000 -2.000 -2.100 -2.100 -2.300
37. Finanzmittelveranderung -2.000 -2.000 -2.000 -2.100 -2.100 -2.300
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Reppenstedt, den 21.11.2025 Gemeinde Reppenstedt

2026

Teilergebnishaushalt Produkt 511000.98 Bebauungsplanung

Gemeinde Reppenstedt

Produktbereich 51 Raumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe 511 R&umliche Planungs- und EntwicklungsmaRnahmen

Produkt 511000.98 Bebauungsplanung
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan

2024 2025 2026 2027 2028 2029

15. Aufwendungen fiir Sach- u. Dienstleistungen -48.125 -40.000 -65.400 -41.200 -42.000 -42.900
20. Summe Ordentliche Aufwendungen -48.125 -40.000 -65.400 -41.200 -42.000 -42.900
21 Ordentliches Ergebnis -48.125 -40.000 -65.400 -41.200 -42.000 -42.900
25. Jahresergebnis -48.125 -40.000 -65.400 -41.200 -42.000 -42.900
29. Jahresergebnis des Teilergebnisplans -48.125 -40.000 -65.400 -41.200 -42.000 -42.900

21.11.2025
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Reppenstedt, den 21.11.2025 Gemeinde Reppenstedt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 511000.98 Bebauungsplanung

Gemeinde Reppenstedt

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan

2024 2025 2026 2027 2028 2029

13. Auszahlungen fiir Sach- und Dienstleistungen -48.125 -40.000 -65.400 -41.200 -42.000 -42.900
17. Summe der Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstétigkeit -48.125 -40.000 -65.400 -41.200 -42.000 -42.900
18. Saldo aus Ifd. Verwaltungstatigkeit -48.125 -40.000 -65.400 -41.200 -42.000 -42.900
33 Finanzmittelliberschuss/ -fehlbetrag -48.125 -40.000 -65.400 -41.200 -42.000 -42.900
37. Finanzmittelveranderung -48.125 -40.000 -65.400 -41.200 -42.000 -42.900
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Reppenstedt, den 21.11.2025 Gemeinde Reppenstedt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 531000.98 Stromversorgung

Gemeinde Reppenstedt

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 531 Elektrizitatsversorgung

Produkt 531000.98 Stromversorgung
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan

2024 2025 2026 2027 2028 2029

11. sonstige ordentliche Ertrage 129.372 142.600 144.100 146.900 149.800 152.800
12. Summe ordentliche Ertrége 129.372 142.600 144.100 146.900 149.800 152.800
16. Abschreibungen -1.922 -11.500 -11.500 -11.500 -11.500
20. Summe Ordentliche Aufwendungen -1.922 -11.500 -11.500 -11.500 -11.500
21. Ordentliches Ergebnis 127.450 142.600 132.600 135.400 138.300 141.300
25. Jahresergebnis 127.450 142.600 132.600 135.400 138.300 141.300
29. Jahresergebnis des Teilergebnisplans 127.449 142.600 132.600 135.400 138.300 141.300
21.11.2025 4



Reppenstedt, den 21.11.2025 Gemeinde Reppenstedt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 531000.98 Stromversorgung

Gemeinde Reppenstedt

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan

2024 2025 2026 2027 2028 2029

9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 149.723 142.600 144.100 146.900 149.800 152.800
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungst'tigkeit 149.723 142.600 144.100 146.900 149.800 152.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen -19.523
17. Summe der Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstétigkeit -19.523
18. Saldo aus Ifd. Verwaltungstétigkeit 130.200 142.600 144.100 146.900 149.800 152.800
28. Erwerb von Finanzvermégensanlagen -20.000
31 Summe der Auszahlungen fiir Investitionstétigkeit -20.000
32. Saldo aus Investitionstatigkeit -20.000
33. Finanzmitteltiberschuss/ -fehlbetrag 130.200 142.600 124.100 146.900 149.800 152.800
37. Finanzmittelveranderung 130.200 142.600 124.100 146.900 149.800 152.800
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Reppenstedt, den 21.11.2025 Gemeinde Reppenstedt 2026
Investitionen Produkt 531000.98 Stromversorgung
Gemeinde Reppenstedt
Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2025 2026 2027 2028 2029
1-2026-R12 Beteiligung Birgerwindpark -20.000
05.04 - Erwerb von Finanzvermdgensanlagen 20.000
21.11.2025 e



Reppenstedt, den 21.11.2025 Gemeinde Reppenstedt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 532000.98 Gasversorgung

Gemeinde Reppenstedt

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 532 Gasversorgung

Produkt 532000.98 Gasversorgung
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan

2024 2025 2026 2027 2028 2029

11. sonstige ordentliche Ertrage 20.500 20.700 21.000 21.400 21.800 22.300
12. Summe ordentliche Ertrége 20.500 20.700 21.000 21.400 21.800 22.300
21. Ordentliches Ergebnis 20.500 20.700 21.000 21.400 21.800 22.300
25. Jahresergebnis 20.500 20.700 21.000 21.400 21.800 22.300
29. Jahresergebnis des Teilergebnisplans 20.500 20.700 21.000 21.400 21.800 22.300
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Reppenstedt, den 21.11.2025 Gemeinde Reppenstedt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 532000.98 Gasversorgung

Gemeinde Reppenstedt

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan

2024 2025 2026 2027 2028 2029

9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 26.242 20.700 21.000 21.400 21.800 22.300
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungst'tigkeit 26.242 20.700 21.000 21.400 21.800 22.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen -2.765

17. Summe der Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstétigkeit -2.765

18. Saldo aus Ifd. Verwaltungstétigkeit 23477 20.700 21.000 21.400 21.800 22.300
33. Finanzmitteltiberschuss/ -fehibetrag 23477 20.700 21.000 21.400 21.800 22.300
37. Finanzmittelverdnderung 23.477 20.700 21.000 21.400 21.800 22.300
21.11.2025 *



Reppenstedt, den 21.11.2025 Gemeinde Reppenstedt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 541000.06 Straen

Gemeinde Reppenstedt

Produktbereich 54 Verkehrsflachen und -anlagen, OPNV

Produktgruppe 541 GemeindestralRen

Produkt 541000.06 Strallen
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan

2024 2025 2026 2027 2028 2029

3. Auflésungsertrage aus Sonderposten 190.532 188.100 159.000 158.800 158.800 158.400
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 3.753
12. Summe ordentliche Ertrédge 194.285 188.100 159.000 158.800 158.800 158.400
15. Aufwendungen flr Sach- u. Dienstleistungen -88.012 -119.400 -122.900 -125.200 -125.600 -128.300
16. Abschreibungen -351.097 -346.800 -314.900 -313.100 -312.600 -305.400
18. Transferaufwendungen -800 -900 -900 -900 -1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen -66.972 -66.000 -66.700 -68.000 -69.300 -70.800
20. Summe Ordentliche Aufwendungen -506.081 -533.000 -505.400 -507.200 -508.400 -505.500
21. Ordentliches Ergebnis -311.796 -344.900 -346.400 -348.400 -349.600 -347.100
22. AuRerordentliche Ertrage 288.235
24, AuBerordentliches Ergebnis 288.235
25, Jahresergebnis -23561 -344.900 -346.400 -348.400 -349.600 -347.100
29. Jahresergebnis des Teilergebnisplans -23.559 -344.900 -346.400 -348.400 -349.600 -347.100
21.11.2025 4



Reppenstedt, den 21.11.2025

Gemeinde Reppenstedt

2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 541000.06 Straen

Gemeinde Reppenstedt

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan

2024 2025 2026 2027 2028 2029

5. privatrechtliche Entgelte 140
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 288.235
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 54.765
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungst'tigkeit 343.140

13. Auszahlungen fiir Sach- und Dienstleistungen -88.394 -119.400 -122.900 -125.200 -125.600 -128.300
15. Transferzahlungen -800 -900 -900 -900 -1.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen -82.056 -66.000 -66.700 -68.000 -69.300 -70.800
17. Summe der Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstatigkeit -170.450 -186.200 -190.500 -194.100 -195.800 -200.100
18. Saldo aus Ifd. Verwaltungstatigkeit 172.690 -186.200 -190.500 -194.100 -195.800 -200.100
19. Zuwendungen fur Investitionstatigkeit -102.990 726.700 1.861.300 803.300
24. Summe der Einzahlungen fir Investitionstétigkeit -102.990 726.700 1.861.300 803.300

26. Baumafnahmen -1.911.327 -1.557.500 -2.362.600 -1.352.300

27. Erwerb von beweglichem Sachvermdgen -115.347
31 Summe der Auszahlungen fiir Investitionstatigkeit -2.026.674 -1.557.500 -2.362.600 -1.352.300
32. Saldo aus Investitionst&tigkeit -2.129.664 -830.800 -501.300 -549.000
33 Finanzmitteltiberschuss/ -fehlbetrag -1.956.974 -1.017.000 -691.800 -743.100 -195.800 -200.100
37. Finanzmittelveranderung -1.956.974 -1.017.000 -691.800 -743.100 -195.800 -200.100

21.11.2025

47



Reppenstedt, den 21.11.2025 Gemeinde Reppenstedt 2026
Investitionen Produkt 541000.06 StraRen
Gemeinde Reppenstedt
Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2025 2026 2027 2028 2029
1-2021-R01 Sanierung Dachtmisser Str. -30.000 -549.000
04.01 + Zuwendungen fir Investitionstatigkeit 803.300
05.02 - BaumaBnahmen 30.000 1.352.300
1-2021-R02 Verbreiterung Geh- und Radweg Lbg. Landstr. -401.300
04.01 + Zuwendungen fur Investitionstatigkeit 693.700
05.02 - BaumaBnahmen 1.095.000
1-2023-R10 Dorfentwicklung Dachtmissen Waldweg -65.900
04.01 + Zuwendungen fir Investitionstatigkeit 591.600
05.02 - BaumaBnahmen 657.500
1-2024-R07 Entsiegelung Am schwarzen Berg/Hermann-Lons-Str. -85.000
04.01 + Zuwendungen fir Investitionstatigkeit 340.000
05.02 - BaumaBnahmen 425.000
1-2025-R03 Radweg Brockwinkler Str. - Landwehr -17.000
04.01 + Zuwendungen fir Investitionstatigkeit 33.000
05.02 - BaumaBnahmen 50.000
1-2026-R05 Ausbau Radweg Reppenst./ Dachtmissen -103.400
04.01 + Zuwendungen fir Investitionstatigkeit 929.700
05.02 - BaumaBnahmen 1.033.100
1-2026-R10 Verkehrsberuhigung Ostlandstr. -15.000
05.02 - BaumaBnahmen 15.000
|-STADTEBA MaRnahmen der Stadtebauférderung -412.500 -202.000
05.02 - BaumaBnahmen 412.500 202.000

21.11.2025
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Reppenstedt, den 21.11.2025 Gemeinde Reppenstedt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 545001.98 Straenbeleuchtung

Gemeinde Reppenstedt

Produktbereich 54 Verkehrsflachen und -anlagen, OPNV

Produktgruppe 545 StraBenreinigung/ Beleuchtung + Winterdienst

Produkt 545001.98 StralRenbeleuchtung
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan

2024 2025 2026 2027 2028 2029

3. Aufldsungsertrage aus Sonderposten 9.133 7.600 7.300 7.300 7.300 7.000
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 1.100 1.200 1.200 1.200 1.300
12. Summe ordentliche Ertrédge 9.133 8.700 8.500 8.500 8.500 8.300
15. Aufwendungen flr Sach- u. Dienstleistungen -65.746 -60.000 -65.000 -66.300 -66.500 -68.800
16. Abschreibungen -29.968 -21.400 -47.100 -46.700 -44.100 -41.100
20. Summe Ordentliche Aufwendungen -95.714 -81.400 -112.100 -113.000 -110.600 -109.900
21. Ordentliches Ergebnis -86.581 -72.700 -103.600 -104.500 -102.100 -101.600
25. Jahresergebnis -86.581 -72.700 -103.600 -104.500 -102.100 -101.600
29. Jahresergebnis des Teilergebnisplans -86.581 -72.700 -103.600 -104.500 -102.100 -101.600
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Reppenstedt, den 21.11.2025

Gemeinde Reppenstedt

2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 545001.98 Straenbeleuchtung
Gemeinde Reppenstedt
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan

2024 2025 2026 2027 2028 2029
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 911 1.100 1.200 1.200 1.200 1.300
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungst'tigkeit 911 1.100 1.200 1.200 1.200 1.300
13. Auszahlungen fiir Sach- und Dienstleistungen -66.128 -60.000 -65.000 -66.300 -66.500 -68.800
17. Summe der Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstétigkeit -66.128 -60.000 -65.000 -66.300 -66.500 -68.800
18. Saldo aus Ifd. Verwaltungstétigkeit -65.217 -58.900 -63.800 -65.100 -65.300 -67.500
19. Zuwendungen fur Investitionstatigkeit 117.500
24. Summe der Einzahlungen fir Investitionstétigkeit 117.500
26. BaumaRnahmen -414.456 -235.000 -35.000
31 Summe der Auszahlungen filir Investitionstétigkeit -414.456 -235.000 -35.000
32. Saldo aus Investitionstétigkeit -414.456 -117.500 -35.000
33. Finanzmitteltiberschuss/ -fehlbetrag -479.673 -176.400 -98.800 -65.100 -65.300 -67.500
37. Finanzmittelveranderung -479.673 -176.400 -98.800 -65.100 -65.300 -67.500

21.11.2025

50



Reppenstedt, den 21.11.2025

Gemeinde Reppenstedt 2026
Investitionen Produkt 545001.98 StraRenbeleuchtung
Gemeinde Reppenstedt
Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2025 2026 2027 2028 2029
1-2019-R05 Beleuchtung Sulzweg -30.000
04.01 + Zuwendungen fir Investitionstatigkeit 30.000
05.02 - BaumaBnahmen 60.000
1-2025-R04 LED-Beleuchtung Radweg Schnellenberger Weg -87.500
04.01 + Zuwendungen fur Investitionstatigkeit 87.500
05.02 - BaumaBnahmen 175.000
1-2026-R08 StralRenbeleuchtung FuBgéngeruberwege -30.000
05.02 - BaumaBnahmen 30.000
1-2026-R11 Weihnachtsbeleuchtung -5.000
05.02 - BaumaBnahmen 5.000

21.11.2025
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Reppenstedt, den 21.11.2025 Gemeinde Reppenstedt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 547002.98 Mobilitét

Gemeinde Reppenstedt

Produktbereich 54 Verkehrsflachen und -anlagen, OPNV

Produktgruppe 547 OPNV

Produkt 547002.98 Mobilitat
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan

2024 2025 2026 2027 2028 2029

3. Aufldsungsertrage aus Sonderposten 10.717 10.700 10.700 10.700 10.700 10.700
12. Summe ordentliche Ertrége 10.717 10.700 10.700 10.700 10.700 10.700
15. Aufwendungen flr Sach- u. Dienstleistungen -102 -1.000 -16.100 -16.100 -16.100 -16.200
16. Abschreibungen -19.612 -19.600 -19.800 -19.800 -19.800 -19.800
18. Transferaufwendungen -11.924 -20.000 -20.200 -20.600 -21.000 -21.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen -123
20. Summe Ordentliche Aufwendungen -31.761 -40.600 -56.100 -56.500 -56.900 -57.500
21. Ordentliches Ergebnis -21.044 -29.900 -45.400 -45.800 -46.200 -46.800
25, Jahresergebnis -21.044 -29.900 -45.400 -45.800 -46.200 -46.800
29, Jahresergebnis des Teilergebnisplans -21.044 -29.900 -45.400 -45.800 -46.200 -46.800
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Reppenstedt, den 21.11.2025 Gemeinde Reppenstedt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 547002.98 Mobilitét

Gemeinde Reppenstedt

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan

2024 2025 2026 2027 2028 2029

13. Auszahlungen fiir Sach- und Dienstleistungen -102 -1.000 -16.100 -16.100 -16.100 -16.200
15. Transferzahlungen -11.924 -20.000 -20.200 -20.600 -21.000 -21.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen -123

17. Summe der Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstatigkeit -12.149 -21.000 -36.300 -36.700 -37.100 -37.700
18. Saldo aus Ifd. Verwaltungstatigkeit -12.149 -21.000 -36.300 -36.700 -37.100 -37.700
19. Zuwendungen fur Investitionstatigkeit 440
24. Summe der Einzahlungen fir Investitionstétigkeit 440

26. Baumalnahmen -15.000 -5.000
31 Summe der Auszahlungen fiir Investitionstétigkeit -15.000 -5.000
32. Saldo aus Investitionst&tigkeit 440 -15.000 -5.000
33. Finanzmitteliberschuss/ -fehlbetrag -11.709 -36.000 -41.300 -36.700 -37.100 -37.700
37. Finanzmittelveranderung -11.709 -36.000 -41.300 -36.700 -37.100 -37.700
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Reppenstedt, den 21.11.2025 Gemeinde Reppenstedt

2026

Investitionen Produkt 547002.98 Mobilitét

Gemeinde Reppenstedt
Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Finanzplan Finanzplan Finanzplan

2025 2026 2027 2028 2029

1-2025-R01 Fahrgastunterstand Bushaltestelle Lindenweg (L216) -15.000

05.02 - BaumaBnahmen 15.000
1-2026-R13 Stadtradstation Neubaugebiet -5.000

05.02 - BaumaBnahmen 5.000

21.11.2025 >4



Reppenstedt, den 21.11.2025 Gemeinde Reppenstedt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 551003.98 dffentliche Griinanlagen

Gemeinde Reppenstedt

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 551 offentliches Griin

Produkt 551003.98 offentliche Griinanlagen
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan

2024 2025 2026 2027 2028 2029

3. Aufldsungsertrage aus Sonderposten 1.071 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100
6. privatrechtliche Entgelte 42.485
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 137 4.400 4.500 4.600 4.700 4.800
12. Summe ordentliche Ertrége 43.693 5.500 5.600 5.700 5.800 5.900
15. Aufwendungen fiir Sach- u. Dienstleistungen -76.359 -131.600 -143.300 -135.700 -138.200 -141.700
16. Abschreibungen -5.732 -3.200 -6.300 -6.300 -6.200 -6.200
18. Transferaufwendungen -2.747 -4.600 -4.800 -4.800 -4.900 -5.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen -36.901 -28.500 -29.000 -29.400 -29.800 -30.900
20. Summe Ordentliche Aufwendungen -121.739 -167.900 -183.400 -176.200 -179.100 -184.000
21. Ordentliches Ergebnis -78.046 -162.400 -177.800 -170.500 -173.300 -178.100
25. Jahresergebnis -78.046 -162.400 -177.800 -170.500 -173.300 -178.100
29. Jahresergebnis des Teilergebnisplans -78.047 -162.400 -177.800 -170.500 -173.300 -178.100
21.11.2025 55



Reppenstedt, den 21.11.2025 Gemeinde Reppenstedt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 551003.98 éffentliche Griinanlagen

Gemeinde Reppenstedt

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan

2024 2025 2026 2027 2028 2029

5. privatrechtliche Entgelte 42.485
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 400 4.400 4.500 4.600 4.700 4.800
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungst'tigkeit 42.885 4.400 4.500 4.600 4.700 4.800
13. Auszahlungen fiir Sach- und Dienstleistungen -71.833 -131.600 -143.300 -135.700 -138.200 -141.700
15. Transferzahlungen -2.747 -4.600 -4.800 -4.800 -4.900 -5.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen -27.777 -28.500 -29.000 -29.400 -29.800 -30.900
17. Summe der Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstatigkeit -102.357 -164.700 -177.100 -169.900 -172.900 -177.800
18. Saldo aus Ifd. Verwaltungstétigkeit -59.472 -160.300 -172.600 -165.300 -168.200 -173.000
19. Zuwendungen fur Investitionstatigkeit 1.773.200
24, Summe der Einzahlungen fir Investitionstatigkeit 1.773.200

25, Erwerb von Grundstiicken und Gebauden -1.713.500

26. Baumalnahmen -967 -98.800 -10.000

27. Erwerb von beweglichem Sachvermdgen -863 -60.000 -400.000

29. aktivierbare Zuwendungen -50.000
31 Summe der Auszahlungen filir Investitionstétigkeit -1.830 -60.000 -2.262.300 -10.000
32. Saldo aus Investitionstétigkeit -1.830 -60.000 -489.100 -10.000
33. Finanzmitteliiberschuss/ -fehlbetrag -61.302 -220.300 -661.700 -165.300 -178.200 -173.000
37. Finanzmittelveranderung -61.302 -220.300 -661.700 -165.300 -178.200 -173.000
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Reppenstedt, den 21.11.2025 Gemeinde Reppenstedt 2026

Investitionen Produkt 551003.98 &ffentliche Griinanlagen
Gemeinde Reppenstedt
Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2025 2026 2027 2028 2029
1-2023-R06 Dorfentwicklung Dachtmissen Flachsteich -10.000
04.01 + Zuwendungen fir Investitionstatigkeit 88.800
05.02 - BaumaBnahmen 98.800
1-2025-R02 neue Banke im Gemeindegebiet -10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermogen 10.000
1-2025-R06 Baumpflanzungen -50.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermdgen 50.000
1-2026-R01 Zaun zum Biotop An der Landwehr -8.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermégen 8.000
1-2026-R02 Erstellung Burgerpark -305.000
04.01 + Zuwendungen fir Investitionstatigkeit 1.220.000
05.01 - Erwerb von Grundstiicken und Gebéauden 1.525.000
1-2026-R03 Griinflachenmanagement Blihwiesen -37.700
04.01 + Zuwendungen fir Investitionstatigkeit 150.800
05.01 - Erwerb von Grundstiicken und Gebauden 188.500
1-2026-R04 Baumpflanzungen -78.400
04.01 + Zuwendungen fir Investitionstatigkeit 313.600
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermégen 392.000
1-2026-R09 Renaturierung Kranker Hinrich -50.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen 50.000
1-2027-R01 Fortfuhrung Landwehr -10.000
05.02 - BaumaBnahmen 10.000

21.11.2025 >



Reppenstedt, den 21.11.2025 Gemeinde Reppenstedt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 551100.00 Naturpark

Gemeinde Reppenstedt

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 551 offentliches Griin

Produkt 551100.00 Naturpark
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan

2024 2025 2026 2027 2028 2029

3. Aufldsungsertrage aus Sonderposten 481 1.400 1.400 1.400 1.000
12. Summe ordentliche Ertrége 481 1.400 1.400 1.400 1.000
16. Abschreibungen -675 -2.000 -2.000 -2.000 -1.300
18. Transferaufwendungen -169 -500 -600 -600 -600 -700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen -941
20. Summe Ordentliche Aufwendungen -1.785 -500 -2.600 -2.600 -2.600 -2.000
21. Ordentliches Ergebnis -1.304 -500 -1.200 -1.200 -1.200 -1.000
25. Jahresergebnis -1.304 -500 -1.200 -1.200 -1.200 -1.000
29. Jahresergebnis des Teilergebnisplans -1.303 -500 -1.200 -1.200 -1.200 -1.000
21.11.2025 58



Reppenstedt, den 21.11.2025 Gemeinde Reppenstedt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 551100.00 Naturpark

Gemeinde Reppenstedt

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan

2024 2025 2026 2027 2028 2029

15. Transferzahlungen -169 -500 -600 -600 -600 -700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen -941
17. Summe der Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstétigkeit -1.110 -500 -600 -600 -600 -700
18. Saldo aus Ifd. Verwaltungstatigkeit -1110 -500 -600 -600 -600 -700
27. Erwerb von beweglichem Sachvermdgen -2913
31 Summe der Auszahlungen fiir Investitionstatigkeit -2913
32. Saldo aus Investitionst&tigkeit -2.913
33 Finanzmitteltiberschuss/ -fehlbetrag -4.023 -500 -600 -600 -600 -700
37. Finanzmittelveranderung -4.023 -500 -600 -600 -600 -700
21.11.2025 59



Reppenstedt, den 21.11.2025 Gemeinde Reppenstedt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 571000.01 Wirtschaftsférderung

Gemeinde Reppenstedt

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 571 Wirtschaftsforderung

Produkt 571000.01 Wirtschaftsférderung
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan

2024 2025 2026 2027 2028 2029

3. Auflésungsertrage aus Sonderposten 3.750 3.800 2.200
12. Summe ordentliche Ertrége 3.750 3.800 2.200
16. Abschreibungen -6.042 -6.000 -4.100 -1.400 -1.400 -1.400
20. Summe Ordentliche Aufwendungen -6.042 -6.000 -4.100 -1.400 -1.400 -1.400
21. Ordentliches Ergebnis -2.292 -2.200 -1.900 -1.400 -1.400 -1.400
25. Jahresergebnis -2.292 -2.200 -1.900 -1.400 -1.400 -1.400
29. Jahresergebnis des Teilergebnisplans -2.292 -2.200 -1.900 -1.400 -1.400 -1.400
21.11.2025 60



Reppenstedt, den 21.11.2025 Gemeinde Reppenstedt 2026
Teilfinanzhaushalt Produkt 571000.01 Wirtschaftsférderung
Gemeinde Reppenstedt
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan
2024 2025 2026 2027 2028 2029
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 2.673
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungst'tigkeit 2.673
18. Saldo aus Ifd. Verwaltungstatigkeit 2.673
33. Finanzmittelberschuss/ -fehlbetrag 2.673
37. Finanzmittelveranderung 2.673
21.11.2025 61



Reppenstedt, den 21.11.2025 Gemeinde Reppenstedt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 611000 allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Reppenstedt

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt 611000 allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan

2024 2025 2026 2027 2028 2029

1. Steuern und &hnliche Abgaben 6.716.115 6.978.600 7.002.300 7.222.600 7.362.700 7.507.600
3. Aufldsungsertrage aus Sonderposten 5814 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800
8. Zinsen und ahnliche Finanzertrage 7.419 11.300 11.500 11.700 11.900 12.200
11. sonstige ordentliche Ertrage 15
12. Summe ordentliche Ertrége 6.729.363 6.995.700 7.019.600 7.240.100 7.380.400 7.525.600
16. Abschreibungen -3.750
17. Zinsen und ahnliche Aufwendungen -1.808 -11.300 -11.500 -11.700 -11.900 -12.200
18. Transferaufwendungen -6.121.887 -6.505.400 -6.586.900 -6.700.700 -6.830.800 -6.965.100
20. Summe Ordentliche Aufwendungen -6.127.445 -6.516.700 -6.598.400 -6.712.400 -6.842.700 -6.977.300
21. Ordentliches Ergebnis 601.918 479.000 421.200 527.700 537.700 548.300
25. Jahresergebnis 601.918 479.000 421.200 527.700 537.700 548.300
29. Jahresergebnis des Teilergebnisplans 601.918 479.000 421.200 527.700 537.700 548.300
21.11.2025 62



Reppenstedt, den 21.11.2025 Gemeinde Reppenstedt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 611000 allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Reppenstedt

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan

2024 2025 2026 2027 2028 2029

1. Steuern und &hnliche Abgaben 6.677.650 6.978.600 7.002.300 7.222.600 7.362.700 7.507.600
7. Zinsen und &hnliche Einzahlungen 3.266 11.300 11.500 11.700 11.900 12.200
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 1.995

10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungst'tigkeit 6.682.911 6.989.900 7.013.800 7.234.300 7.374.600 7.519.800
14. Zinsen und ahnliche Auszahlungen -1.758 -11.300 -11.500 -11.700 -11.900 -12.200
15. Transferzahlungen -6.121.887 -6.505.400 -6.606.700 -6.700.700 -6.830.800 -6.965.100
17. Summe der Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstatigkeit -6.123.645 -6.516.700 -6.618.200 -6.712.400 -6.842.700 -6.977.300
18. Saldo aus Ifd. Verwaltungstétigkeit 559.266 473.200 395.600 521.900 531.900 542.500
33. Finanzmitteliberschuss/ -fehlbetrag 559.266 473.200 395.600 521.900 531.900 542.500
37. Finanzmittelver&nderung 559.266 473.200 395.600 521.900 531.900 542.500
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Reppenstedt, den 21.11.2025

Gemeinde Reppenstedt

2026

Gemeinde Reppenstedt

Teilergebnishaushalt Produkt 612000.98 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 612000.98 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan

2024 2025 2026 2027 2028 2029

17. Zinsen und dhnliche Aufwendungen -12.500 -50.000 -50.000 -50.000 -53.000
20. Summe Ordentliche Aufwendungen -12.500 -50.000 -50.000 -50.000 -53.000
21 Ordentliches Ergebnis -12.500 -50.000 -50.000 -50.000 -53.000
25. Jahresergebnis -12.500 -50.000 -50.000 -50.000 -53.000
29. Jahresergebnis des Teilergebnisplans -12.500 -50.000 -50.000 -50.000 -53.000

21.11.2025

64



Reppenstedt, den 21.11.2025 Gemeinde Reppenstedt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 612000.98 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Reppenstedt

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan

2024 2025 2026 2027 2028 2029

14. Zinsen und ahnliche Auszahlungen -12.500 -50.000 -50.000 -50.000 -53.000
17. Summe der Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstatigkeit -12.500 -50.000 -50.000 -50.000 -53.000
18. Saldo aus Ifd. Verwaltungstatigkeit -12.500 -50.000 -50.000 -50.000 -53.000
33 Finanzmittelliberschuss/ -fehlbetrag -12.500 -50.000 -50.000 -50.000 -53.000
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten fir Investitionen 1.500.000 1.000.000

35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten fiir Investitionen -12.500 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
36. Saldo aus Finanzierungstatigkeit 1.487.500 950.000 -50.000 -50.000 -50.000
37. Finanzmittelveranderung 1.475.000 900.000 -100.000 -100.000 -103.000
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Reppenstedt, den 21.11.2025 Gemeinde Reppenstedt 2026
Budgetibersicht
Gemeinde Reppenstedt

Code Beschreibung Gliederungsebene 1 Budgetierungsart Investitionsgenau
Gliederungscode 1 Gebend/Nehmend
Gliederungsebene 2
Gliederungscode 2

LFD VERF REPPENST. 2 Verfugungsmittel BM Reppenstedt |Kostentrager Brutto Nein
111001.01
Kostenstelle
82001

LFD VERF REPPENSTEDT Verfligungsmittel GD Reppenstedt | Kostentrager Brutto Nein
111001.01
Kostenstelle
82002

MG REPP 11 Innere Verwaltung KTR-Gruppe 1 Brutto Nein
11 Gebend/Nehmend

MG REPP 12 Sicherheit und Ordnung KTR-Gruppe 1 Brutto Nein
12 Nehmend

MG REPP 28 Kultur KTR-Gruppe 1 Brutto Nein
28 Nehmend

MG REPP 36 Spielplatze; Jugendarbeit KTR-Gruppe 1 Brutto Nein
36 Gebend/Nehmend

MG REPP 42 Sportférderung KTR-Gruppe 1 Brutto Nein
42 Nehmend

MG REPP 51 B-Planung KTR-Gruppe 1 Brutto Nein
51 Gebend/Nehmend

MG REPP 53 Strom- und Gas KTR-Gruppe 1 Brutto Nein
53 Gebend/Nehmend

MG REPP 541 Strassen KTR-Gruppe 2 Brutto Nein
541 Gebend/Nehmend

MG REPP 545 Strassenbeleuchtung KTR-Gruppe 2 Brutto Nein
545 Gebend/Nehmend

MG REPP 547 OPNV KTR-Gruppe 2 Brutto Nein
547

MG REPP 55 offentliches Grun; Naturpark KTR-Gruppe 1 Brutto Nein
55 Gebend/Nehmend

MG REPP 56 Umweltangelegenheiten KTR-Gruppe 1 Brutto Nein
56

MG REPP 57 Wirtschaftsforderung KTR-Gruppe 1 Brutto Nein
57 Nehmend

MG REPP 612 sonst. allg. Finanzwirtschaft KTR-Gruppe 2 Brutto Nein
612

MG REPP STEUERN MG Reppenstedt Steuern KTR-Gruppe 2 Brutto Nein
611 Gebend

MG REPP UMLAGEN MG Repp Umlagen KTR-Gruppe 2 Brutto Nein
611 Gebend/Nehmend

MG REPPENSTEDT INV Reppenstedt Investitionen KST-Gruppe 2 Brutto Ja
82
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Ubersicht tiber den voraussichtlichen Stand der Schulden

Ubersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Stand zu Voraussicht-
Beginn licher
des Stand zu
Beginn des
Art der Schulden
Vor- Haushalts-
jahres jahres
- 1000 Euro- - 1000 Euro-
1 2 3
1. Geldschulden aus
1.1 Anleihen 0 0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten fiir Investitionstatigkeit 0 0
1.3 Liquiditatskrediten 0 0
1.4 sonstigen Geldschulden 0 0
2. Verbindlichkeiten aus kreditédhnlichen Rechtsgeschéften
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 30 74
4. Transferverbindlichkeiten 0 0
5. Sonstige Verbindlichkeiten 109 48
Schulden insgesamt 139 122




Stellenplan der Gemeinde Reppenstedt 2026

Beschéftigte
Lfd. Funktionsbezeichnung Entgeltgruppe Zahl der Stellen Zahl der Stellen im Vorjahr Erl.
Nr. im HHJ 2026 insgesamt davon am 30.06.2025
Sondertarif tats. nicht
TV6D besetzt besetzt
1 2 3 4 5 6 7 8

Die Gemeinde Reppenstedt hat kein eigenes Personal




Gemeinde Reppenstedt

AKTIVA Vorjahr PASSIVA Vorjahr
Euro 31.12.2022 -Euro- Euro 31.12.2022 -Euro-
1. Immaterielles Vermdgen 1.338.944,08 1.261.725,68]1. Nettoposition 23.683.624,07 24.208.006,46
2. Sachvermégen 21.987.719,30 22.106.032,56]1.1 Basis Reinvermdgen 16.981.060,51 16.824.456,46
2.1 Unbebaute Grundstiicke u. 2.905.536,82 3.449.641,17|1.2 Riicklagen 2.177.578,36 2.522.889,33
grundstiicksgleiche Rechte
2.2 Bebaute Grundstiicke und 3.652.068,47 3.633.937,62| 1.3 Jahresergebnis 345.310,97 582.844,42
grundstiicksgleiche Rechte
mit Angabe des Betrages der
2.3 Infrastrukturvermégen 13.110.753,12 12.789.432,80]Vorbelastung aus HAR (in (0,00) (0,00)
Klammern)
2.4 Bauten auf fremden 0,00 0,00|1.4 Sonderposten 4.179.674,23 4.277.816,25
Grundstiicken
25 Kunstegegenstande, 0,00 0,00
Kulturdenkmaler
2.6 Maschinen und technische 5.201,90 30.047,30|2. schulden 26.194,86 160.407,73
Anlagen; Fahrzeuge
2.7 Betriebs- u. Geschaftsausstat, 108.434,16 142.224,52{2.1 Geldschulden 0,00 0,00
Pflanzen und Tiere
2.8 Vorréte 0,00 0,00]davon
2.9 Geleistete Anzahlungen, 2.205.724,83 2.060.749,15|2.1.1 Anleihen 0,00 0,00
Anlagen im Bau
2.1.2 Verbindlichkeiten aus
Krediten fiir Investitionen 0.00 0.00
3. Finanzvermdogen 87.828,30 259.912,14]2.1.3 Liquiditatskredite 0,00 0,00
31 Anteile an verbundenen 0,00 0,00]2.1.4 Sonstige Geldschulden 0,00 0,00
Unternehmen
- 2.2 Verbindlichkeiten aus
.2 Beteil 1 1 . , ,
3.2 Beteiligungen 50,00 50,00 kreditahnl. Rechtsgeschaften 0.00 0.00
3.3 Sondervermdégen mit 0,00 0,00 2..3 Verbmdhchkeﬂgn aus 6.428.38 14.937.34
Sonderrechnung Lieferungen und Leistungen
3.4 Ausleihungen 0,00 0,00]2.4 Transferverbindlichkeiten 574,13 14,00
3.5 Wertpapiere 0,00 0,00]2.5 Sonstige Verbindlichkeiten 19.192,35 145.456,39
3.6 Offentlich-rechtliche 87.652,51 238.694.14
Forderungen
3.7 Forderungen aus 0,00 21.008,00|3. Riickstellungen 91.569,01 89.069,01
Transferleistungen
3.8 Sonstige privatrechtliche 2579 60.00
Forderungen
3.9 Sonstige .
. . 0,00 0,00]4. Passive Rechnungsabgrenzung 0,00 0,00
Vermogensgegenstande
4. Liquide Mittel 386.896,26 829.812,82
5. Aktive Rechnungsabgrenzung 0,00 0,00
Bilanzsumme 23.801.387,94 24.457.483,20]Bilanzsumme 23.801.387,94 24.457.483,20




Henne, Ines

Von: Burkhard Edler <burkhardedler@gmx.de>
Gesendet: Montag, 10. November 2025 12:02

An: Girndt, Matthias

Betreff: Antrag Haushalt 2026

An die Gemeinde Reppenstedt

Der Gemeindedirektor

Dachtmisser Stral3e 1

21391 Reppenstedt

Der gemischte Chor Reppenstedt bittet

fur das Haushaltsjahr 2026 um eine

finanzielle Unterstiitzung von der Gemeinde Reppenstedt.
Checkliste:

Der Chor plant 2 Konzerte fur 2026.

1) Fruhlings / Sommer-Konzert

2) Weihnachtskonzert am 2. Advent

3) 2 Lieder zum Volkstrauertag

Die Konzerte sollen in der Kirche Reppenstedt stattfinden
zur Zeit besteht der Chor aus 36 aktiven Séangerinnen
und Séangern.

Fur die Konzerte werden neue Noten bendtigt.

( Eine Partitur liegt inzwischen bei 2,50 - 3,0 €)
Kosten dafir belaufen sich auf ca. 500 €

AulRerdem plant der Chor an 4 Wochenenden ein
Stimmbildungsseminar im "Blauen Salon"
Stimmbildner vom Stadttheater ca. 200 €
Fligelstimmung ca. 170 €

Eigenanteil der Kosten 400 €

Es werden keine weiteren Forderantrége gestellt.

Mit freundlichen Grif3en

Burkhard Edler, Vorsitzender

(Die Checkliste konnte ich nicht per Mail senden)



Checkliste fiir Antrige der Vereine und Verbinde zur finanziellen Unterstiitzung ihrer
Projekte bei der Gemeinde Reppenstedt

Projektname und Beschreibung:

Nomd —-LQ‘[{W)C

Projekttermin (Zeitplan):
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Heidepiraten Reppenstedt

Dieter Waltie Fritz Reuter Ring 1, 21391 Reppenstedt Reppenstedt d.20.11.25

Samtgemeinde Gellersen

z.H. Frau Hauschildt

Dachtmisser Str.

21391 Reppenstedt

Betr. Antrag fiir Zuschuss fiir Instrumentenkauf fir Neuanfdnger der Heidepiraten Reppenstedt
Sehr geehrte Damen und Herren

Die Jugendgruppe Heidepiraten Reppenstedt hat nach cinem Instrumentenkarussel in der
Grundschule Reppenstedt eine Anmeldung von 18 Kindern bekommen die gerne als
Orchestermusiker ausgebildet werden méchten. Diese Aushildung wird seit 9 Jahren von uns,
dem Stadtorchester Liineburg mit Erfolg ehrenamtlich durchgefiihrt. 2 ehemalige Heidepiraten
absolvieren mittlerweile ein Musikstudium, wobei einer jetzt schon bei den Dresdener
Philharmonikern spielt. Ein toller Erfolg unserer Arbeit. Die Heidepiraten sind in Reppenstedt
eine feste GréfRe in Verbindung mit der Grundschule Reppenstedt. Durch zahlreiche Auftritte in
der Gemeinde, (Gellersenmesse, kirchliche und wohltdtige Konzerte) sind sie bei Jung und Alt
sehr beliebt.

Fiir diese neue Anfangergruppe bendtigen wir noch einige Instrumente, 3 Saxophone, 1
Kinderklarinette und eine Kinderposaune, da unser Instrumentenbestand fiir so eine grofée Zahl

an Interessenten nicht mehr ausreicht.

Darum mochten wir die Samigemeinde bitten uns einen Zuschuss fiir 1 Altsaxophon in Hohe von
350 Euro zu bewilligen. Ein Spendenbescheid kann ausgegeben werden.

Fiir ev. Fragen bin ich unter 04131/61530 zu erreichen
Mit freundlichen Grifsen

Dieter Waltje



Checkliste fur Antrage der Vereine und Verbande zur finanziellen Unterstitzung ihrer
Projekte bei der Gemeinde Reppenstedt

Projektname und (i D

Neugestaltung der Sportflache zu drei
Pickleball-AuRenplatzen

Projekttermin (Zeitplan):

Fertigstellung Anfang Sommer 2026

Ort des Projektes:

TuS Reppenstedt 1962 e.V.
Am Sportpark 1
21391 Reppenstedt

In erster Linie profitieren nattrlich unsere Mitglieder von
der neuen Anlage. Gleichzeitig gewinnt jedoch der

Grund fir den Antrag auf Unter-

stltzung durch die Gemeinde:

gesamte Verein, da Pickleball in Deutschland noch
weitgehend unbekannt ist. Durch unser Engagement
zéhlen wir zu den ersten Vereinen, die diese innovative
Sportart erfolgreich anbieten und damit ein
Alleinstellungsmerkmal schaffen. So leisten wir nicht nur

Voraussichtliche Kosten /
Evtl. Kostenvoranschlag

einen Beitrag zur Attraktivitdt unseres Vereins, sondern
auch zur Verbreitung einer neuen, spannenden Sportart in
unserer Region.

40000 €

Finanzierung:

Eigenanteil:

Wir bendtigen Unterstitzung in Hohe von 7000€
7000€

Finanzierung:

Weitere (Forder)-Antrage gestellt?

Wenn ja,

Wo und in welcher H6he?

Landessportbund 7000€

Lotto Sport Stiftung 7000€
Landkreis Lineburg 7000€
Sparkassen Stiftung 5000€

Antrage zum folgenden HH-Jahr bitte bis zum 10.11. des Vorjahres einreichen.

Wir mochten unsere alte Hochsprungflache in drei moderne Pickleballfelder umbauen. Dazu wird der bestehende
Gummibelag entfernt und die Flache um rund 100 m2 erweitert. Auf diese Weise entsteht eine attraktive
Outdoor-Anlage mit drei Spielfeldern.Pickleball ist eine noch junge Sportart, die ihren Ursprung in den USA hat und
sich auch bei uns grol3er Beliebtheit erfreut. Sowohl unsere bestehenden Mitglieder als auch zahlreiche Neumitglieder
haben das Angebot begeistert angenommen. Innerhalb kirzester Zeit ist die Abteilung bereits auf 60 aktive
Spielerinnen und Spieler angewachsen.Derzeit findet das Training ausschlief3lich in der Halle statt. Ab dem
kommenden Sommer mdchten wir jedoch auch im Freien spielen kbnnen und damit unser Sportangebot
entscheidend erweitern.

P:\Amt6\Gemeinde Reppenstedt\Zuschuss\Checkliste.Doc


Jan Meyer
Neugestaltung der Sportfläche zu drei Pickleball-Außenplätzen

Jan Meyer
Fertigstellung Anfang Sommer 2026

Jan Meyer
TuS Reppenstedt 1962 e.V.
Am Sportpark 1 
21391 Reppenstedt

Jan Meyer
Wir möchten unsere alte Hochsprungfläche in drei moderne Pickleballfelder umbauen. Dazu wird der bestehende Gummibelag entfernt und die Fläche um rund 100 m² erweitert. Auf diese Weise entsteht eine attraktive Outdoor-Anlage mit drei Spielfeldern.Pickleball ist eine noch junge Sportart, die ihren Ursprung in den USA hat und sich auch bei uns großer Beliebtheit erfreut. Sowohl unsere bestehenden Mitglieder als auch zahlreiche Neumitglieder haben das Angebot begeistert angenommen. Innerhalb kürzester Zeit ist die Abteilung bereits auf 60 aktive Spielerinnen und Spieler angewachsen.Derzeit findet das Training ausschließlich in der Halle statt. Ab dem kommenden Sommer möchten wir jedoch auch im Freien spielen können und damit unser Sportangebot entscheidend erweitern.

Jan Meyer

Jan Meyer
40000 €

Jan Meyer
7000€

Jan Meyer
Landessportbund 7000€
Lotto Sport Stiftung 7000€
Landkreis Lüneburg 7000€
Sparkassen Stiftung 5000€

Jan Meyer
In erster Linie profitieren natürlich unsere Mitglieder von der neuen Anlage. Gleichzeitig gewinnt jedoch der gesamte Verein, da Pickleball in Deutschland noch weitgehend unbekannt ist. Durch unser Engagement zählen wir zu den ersten Vereinen, die diese innovative Sportart erfolgreich anbieten und damit ein Alleinstellungsmerkmal schaffen. So leisten wir nicht nur einen Beitrag zur Attraktivität unseres Vereins, sondern auch zur Verbreitung einer neuen, spannenden Sportart in unserer Region.

Jan Meyer

Jan Meyer

Jan Meyer

Jan Meyer

Jan Meyer
Wir benötigen Unterstützung in Höhe von 7000€


polytan

Service GmbH

WE MAKE SPORT.

Polytan Service GmbH - Gewerbering 3 - 86666 Burgheim - Deutschland Polytan Service GmbH
Jan-Peter Schulz Gewerbering 3
Posener Str. 7B 8666;3 Burghkluem;
21391 Reppenstedt eutschlan

Deutschland T: +49 (0) 8432 / 87-0

www.polytan.de
service@polytan.com

Steuer-Nr. 124/116/20237
USt.-IdNr. DE815689829

Bauvorhaben: CS00006696 Datum: 26.11.25
Turn- und Sportverein (TuS) Reppenstedt 1962  Kundennr.: 351348
eV. Verkaufer/in: Henrik Albrecht

Am Sportpark 1
21391 Reppenstedt
Deutschland

Angebot S-QU2D-003904
Neubau Pickleballcourt-System

Sehr geehrter Herr Schulze,

wir freuen uns, dass Sie Polytan fiir Ihr Projekt beriicksichtigen und senden Ihnen hiermit unser Angebot.

Mit Hilfe Ihres personlichen Ansprechpartners finden wir fiir jedes Projekt eine maBgeschneiderte Losung. Als
Deutschlands fihrender Hersteller und Installateur von Sportbdden bieten wir lhnen die komplette
Produktpalette von Laufbahnen tber Allwetterplétze bis hin zu hoch entwickelten Kunstrasensystemen - Made in
Germany. Wir begleiten Sie als einziger Hersteller mit unserem Service-Angebot und sorgen so flr eine
moglichst lange und unkomplizierte Nutzung lhrer Investition.

Alle Polytan Sportbeldge entsprechen den gdngigen nationalen wie auch internationalen Normen einschlieBlich
der relevanten Umweltanforderungen, Zertifizierungen und internationalen Standards. Als Systemhersteller mit
eigener Forschung und Entwicklung, Produktion, Vertrieb sowie Einbautechnologie kdnnen wir den Anspriichen
in besonderer Weise gerecht werden und stellen die gleichbleibend hohe Qualitdt unserer Beldge durch
laufende Qualitatsiiberwachung nach ISO und RAL sicher.

Polytan Service GmbH | info@polytan.com | www.polytan.de | Geschéftsfiihrer: Felix Friedel | Steuer-Nr.: 124/116/20237 | USt.-ID: DE 815689829
UniCredit Bank AG Augsburg: IBAN DE16 7202 0070 0023 7681 27 | BIC HYVE DE MM 408 | Sitz der Gesellschaft: Burgheim | Registergericht: Ingolstadt
Registernummer: HRB 8204 | Zertifiziert nach: ISO 9001, ISO 14001 und ISO 50001 | Die Polytan Service GmbH ist ein RAL-zertifizierter Pflegebetrieb




polytan

Service GmbH

Angebot S-QU2D-003904 WE MAKE SPORT.

Datum: 26.11.25 Seite: 2 von 6

Wenn Sie mehr zu Ihrem Angebot und unseren Produkten erfahren mochten, rufen Sie Ihren Polytan-
Ansprechpartner einfach an, oder besuchen Sie uns auf www.polytan.com.
Wir wiirden uns ber lhren Auftrag freuen und stehen gern fir lhre Fragen zur Verfligung.

Mit freundlichen GriBen
i.A. Henrik Albrecht

Polytan Service GmbH

LV Nr. Leistungsbeschreibung  Menge Einheit Einh.-Preis EUR Pos.-Preis EUR
Vorbemerkung fiir Kleinfeld-Sportbeldge

Bei der Kalkulation sind wir von einer ausreichenden Baustellenzufahrt
und Lagermdglichkeiten vor Ort

ausgegangen, sowie von einem bauseits erstellten bzw. vorhandenem
Asphalt-Unterbau mit Einfassungen durch eine umlaufendende
Metallschiene und den relevanten DIN Normen in der aktuell gliltigen
Fassung.

Hinweis zu méglicher Rissbildung im Randbereich der Spielflache

Wir weiBen ausdriicklich darauf hin, dass an den Berlihrungsflachen
von Spielbelag und Randeinfassung, vor allem durch unterschiedliche
Ausdehnungskoeffizenten der Materialien, Risse auftreten kénnen.
Dies ist Stand der Technik und stellt keinen Mangel dar.

1 Baustelleneinrichtung

1 1 Baustelle einrichten, vorhalten, raumen

Einrichten der Baustelle, fur alle in der Leistungsbeschreibung
angeflhrten Leistungen. Raumen der Baustelle nach Beendigung der

Arbeiten.
1,00 PAU 2.000,00 2.000,00
2 Pickleballcourt
1 Laykold Masters 5
Fortsetzung 2.000,00
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LV Nr. Leistungsbeschreibung  Menge Einheit Einh.-Preis EUR Pos.-Preis EUR
Fortsetzung 2.000,00

Tennis- und Mehrzweckbelag, texturierte Oberflache, gem. DIN EN
14877, wasserundurchlassig, in einer Gesamtdicke von ca. 5 mm, Farbe:
inside: light blue, kitchen: light grey, outside: dark grey und fachgerecht
einbauen. Aufbau wie folgt:

1. Basisschicht:  Vorgefertigte Elastikschicht aus Gummigranulat und
Polyurethan

liefern und vollflachig auf gebundener Tragschicht verkleben.
Dicke: ca. 4 mm

Farbe: schwarz

2. Oberschicht:  Acrylatemulsion mehrlagig,

Dicke: ca. 1 mm

Farbe: inside: light blue, kitchen: light grey, outside: dark grey

3. Oberflache: Feinkornige, texturierte Oberflache

Kraftabbauklasse (EN14877): Tennis SA 11-19 (11-19%)

370,00 QM 82,00 30.340,00
Gesamtes LV 32.340,00

L(;jmmﬁ ;ﬂ(jjmsmss. POLIGRAS' Lapiold  Rekortan'  POLYPLAY
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Zusammenstellung der Summen

1 Baustelleneinrichtung 2.000,00
2 Pickleballcourt 30.340,00
Total EUR ohne MwsSt. 32.340,00
19% MwSt. 6.144,60
Total EUR inkl. MwSt. 38.484,60

Mitgeltende Bestimmungen:

(1

Preise und Zahlungsbedingungen

1.

Die Abrechnung erfolgt, soweit nicht anderes

vereinbart, nach Einheitspreisen und AufmaB, zuzlglich der jeweils geltenden
Mehrwertsteuer.

2.

Das Angebot ist auf den derzeit glltigen Lohn,

Transport- und Materialkosten kalkuliert. Bei Auftragen mit einer vereinbarten
Liefer- oder Ausfliihrungszeit von mehr als vier Monaten besteht die Mdglichkeit
des Auftragnehmers und des Auftraggebers, die vereinbarten Preise um die
aufgetretene Kostendnderung anzupassen, wenn nach Abschluss des Vertrages
Kostendnderungen insbesondere aufgrund von Tarifabschliissen, Material- bzw.
Transportpreisanderungen eintreten. Diese werden wir dem Auftraggeber auf
Verlangen nachweisen.

3.
Zahlungsziele fir

3.1.Abschlagsrechnungen:
ab Rechnungsdatum 21 Tage netto.

3.2.Schlussrechnung:
ab Rechnungsdatum 30 Tage netto.

(2)Mitwirkung

POLYPLAY.
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des Auftraggebers und kostenfreie Zurverfligungstellung

1.
Ubersendung benétigter Unterlagen.

2.
Einholen der erforderlichen Bau- und sonstigen
Genehmigungen.

3.

Bestatigung des fachlich ordnungsgemafen

Unterbaus entsprechend der einschlagigen DIN-Norm (mittels Gutachter), sofern nicht im Auftrag
angeboten und vereinbart.

4.

Fir LKW (Durchfahrtsmal3 von 4 Mtr. Hohe, 4 Mtr.

Breite und ein Gewicht von 40 to.) geeignete und frei zugangliche
Zufahrt zur Baustelle.

5.
Bauwasser, Baustrom und WC an der Baustelle.

6.
Lager- und Arbeitsplatze auf der Baustelle.

7.Sicherheitsvorkehrungen
wegen Diebstahl und Vandalismus (Wachdienst, ...).

(3)

Ausfihrungsfristen im Angebot gelten

vorbehaltlich nicht vorhersehbarer Witterungseinfliisse, Komplikationen bei
Materialeigenbelieferung und Personalverfiigbarkeit. Bedingte Anderungen werden
Ihnen unverziglich angezeigt.

(4)Die gelieferte Ware bleibt bis
zur Bezahlung des Kaufpreises und Tilgung aller aus der Geschéftsverbindung
bestehenden Forderungen als Vorbehaltsware Eigentum des Verkaufers.

(5)Das

Angebot unterliegt der Vertraulichkeit und darf vom Auftraggeber ausschlieBlich
fur notwendige Genehmigungen und Zuschisse den hierfiir zustandigen Behérden
zuganglich gemacht werden.

(6)Unserem

POLYPLAY.
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direkten Angebot in einem &ffentlichen Ausschreibungsverfahren unterliegt im

Ubrigen den VOB/A, VOB/B, VOB/C oder VOB/L, ansonsten gelten im Ubrigen ausschlieBlich
unsere Allgemeinen Geschéftsbedingungen (www.polytan.com,

bei internationalen

Angeboten als Anlage beiliegend) unter Ablehnung aller hiervon abweichenden
Bedingungen des Auftraggebers.

Mit freundlichen GriiBen
i. A. Henrik Albrecht

Polytan Service GmbH

L(_fjd/TURE l(ijd/GRASS. POLIGRAS’ Layicold’ Rekortan’ PoLYPLAY.
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